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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

VERORDNUNGEN 

   

VERORDNUNG (EG) Nr. 1224/2009 DES RATES

vom 20. November 2009

zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der 
Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, 
(EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, 
(EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) 
Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 

Nr. 1966/2006

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments

(1)  Stellungnahme vom 22. April 2009 (noch nicht im Amtsblatt veröf
fentlicht).

 (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses

(2)  Stellungnahme vom 15. Mai 2009 (noch nicht im Amtsblatt veröffent
licht).

 (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen

(3)  ABl. C 211 vom 4.9.2009, S. 73.

 (3),

nach Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten

(4)  ABl. C 151 vom 3.7.2009, S. 11.

 (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ziel der gemeinsamen Fischereipolitik ist gemäß der Ver
ordnung (EG) Nr.  2371/2002 des Rates vom 20.  Dezem
ber 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen im Rahmen der gemeinsamen 
Fischereipolitik

(5)  ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.

 (5) die Nutzung der lebenden aquatischen 
Ressourcen unter nachhaltigen wirtschaftlichen, ökologi
schen und sozialen Bedingungen.

(2) Da der Erfolg der gemeinsamen Fischereipolitik von der 
Durchführung einer wirksamen Kontrollregelung abhängt, 
soll mit dieser Verordnung im Rahmen eines umfassenden 
und integrierten Ansatzes eine gemeinschaftliche Regelung 
zur Kontrolle, Inspektion und Durchsetzung im Einklang 
mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip festgelegt werden, 
um die Einhaltung aller Vorschriften der gemeinsamen 
Fischereipolitik zu gewährleisten und durch Einbeziehung 
aller Aspekte für die nachhaltige Bewirtschaftung der 
lebenden aquatischen Ressourcen zu sorgen.

(3) Die bei der Anwendung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2847/93 vom 12. Oktober 1993 zur Einführung einer 
Kontrollregelung für die gemeinsame Fischereipolitik

(6)  ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.

 (6) 
gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, dass die derzei
tige Kontrollregelung nicht mehr ausreicht, um die Einhal
tung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik zu 
gewährleisten.

(4) Derzeit sind die Kontrollbestimmungen in einer Vielzahl 
sich überschneidender und komplexer Rechtstexte enthal
ten. Einige Kontrollbereiche werden von den Mitgliedstaa
ten mangelhaft umgesetzt, was zur Folge hat, dass Verstöße 
gegen die Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik 
unzureichend und uneinheitlich geahndet werden und so 
die Idee gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Fischer 
in der Gemeinschaft untergraben wird. Deshalb sollten die 
bestehende Regelung und alle daraus erwachsenden Ver
pflichtungen insbesondere durch den Abbau von doppel
ten Vorschriften und des Verwaltungsaufwands 
konsolidiert, gestrafft und vereinfacht werden.
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(5) Angesichts des Ausmaßes der Dezimierung aquatischer 
Ressourcen muss die Gemeinschaft unbedingt Maßnah
men erlassen, die bei allen Marktteilnehmern für eine Kul
tur der Rechtstreue gegenüber den Vorschriften der 
gemeinsamen Fischereipolitik, gegenüber den Zielen des 
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung von 2002 und 
gegenüber der Strategie des Europäischen Rates für eine 
nachhaltige Entwicklung sorgen. Hierfür sollten die Vor
schriften für die Kontrolle, Inspektion und Durchsetzung 
von Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungs
maßnahmen, Strukturmaßnahmen und Maßnahmen der 
gemeinsamen Marktorganisation verbessert, harmonisiert 
und verschärft werden.

(6) Da die Verordnung (EG) Nr.  1005/2008 des Rates vom
29.  September 2008 über ein Gemeinschaftssystem zur 
Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illega
len, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei

(1)  ABl. L 286 vom 29.10.2008, S. 1.

 (1) die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Wirksamkeit der Bekämpfung der ille
galen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei („IUU-
Fischerei“) und damit zusammenhängender Handlungen 
zu treffen, und die Verordnung (EG) Nr.  1006/2008 des 
Rates vom 29. September 2008 über die Genehmigung der 
Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Gemein
schaft außerhalb der Gemeinschaftsgewässer und den 
Zugang von Drittlandschiffen zu Gemeinschafts
gewässern

(2)  ABl. L 286 vom 29.10.2008, S. 33.

 (2) Bestimmungen über die Genehmigung der 
Fischereitätigkeit von Fischereifahrzeugen der Gemein
schaft außerhalb der Gemeinschaftsgewässer und von 
Drittlandsschiffen in den Gemeinschaftsgewässern enthält, 
sollte die vorliegende Verordnung diese Verordnungen 
ergänzen und sicherstellen, dass keine Diskriminierung 
zwischen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten und 
Staatsangehörigen von Drittländern entsteht.

(7) Diese Verordnung sollte weder besondere Bestimmungen 
in internationalen Übereinkünften oder Bestimmungen, die 
im Rahmen regionaler Fischereiorganisationen Anwen
dung finden, noch nationale Kontrollbestimmungen 
berühren, die in den Geltungsbereich der vorliegenden Ver
ordnung fallen, aber über deren Mindestvorschriften hin
ausgehen, sofern solche nationalen Bestimmungen im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht stehen.

(8) Moderne Technologien wie das Schiffsüberwachungs
system, das Schiffsortungssystem und das automatische 
Schiffsidentifizierungssystem sollten genutzt werden, da sie 
eine effektive Überwachung sowie einen raschen systema
tischen und automatisierten Abgleich ermöglichen und die 
Verwaltungsverfahren sowohl für die nationalen Behörden 
als auch die Marktteilnehmer erleichtern und damit zeit
nahe Risikoanalysen und umfassende Bewertungen aller 
maßgeblichen Kontrolldaten gestatten. Die Kontroll
regelung sollte die Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, 
verschiedene Kontrollinstrumente miteinander zu kombi
nieren, um die Kontrollverfahren so effizient wie möglich 
zu gestalten.

(9) Es sollte ein neuer, gemeinsamer Ansatz der Fischerei
kontrolle eingeführt werden, der eine umfassende Überwa
chung der Fänge einbezieht, um — unter Berücksichtigung 
der Unterschiede zwischen den Flottensegmenten  — für 
die Fischwirtschaft gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen. Hierfür sollten gemeinsame Kriterien für die 
Durchführung der Fischereikontrolle und insbesondere 
standardisierte und koordinierte Inspektionsverfahren auf 
See, an Land und in der gesamten Handelskette festgelegt 
werden. Als Teil des neuen Ansatzes sollten die jeweiligen 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten, der Kommission und 
der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur klar voneinan
der abgegrenzt werden.

(10) Die Bewirtschaftung der Fischereiressourcen erfolgt auf 
Gemeinschaftsebene hauptsächlich durch zulässige 
Gesamtfangmengen (TAC), Quoten, Fischereiaufwands
regelungen und technische Maßnahmen. Es sollten geeig
nete Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, 
dass die Mitgliedstaaten die zur wirksamen Umsetzung die
ser Bewirtschaftungsmaßnahmen notwendigen Maßnah
men ergreifen.

(11) Die Kontrolltätigkeiten und -methoden sollten sich auf das 
Risikomanagement unter systematischer und umfassender 
Verwendung von Abgleichverfahren durch die Mitglied
staaten stützen. Zudem müssten die Mitgliedstaaten sach
dienliche Informationen untereinander austauschen.

(12) Im Interesse einer besseren Einhaltung der Vorschriften der 
gemeinsamen Fischereipolitik sollte die Zusammenarbeit 
und Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten, der 
Kommission und der Europäischen Fischereiaufsichts
agentur intensiviert werden.

(13) Um sicherzustellen, dass Fischereitätigkeiten nur gemäß 
den Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik durch
geführt werden, sollte für diese Tätigkeiten eine Fanglizenz 
oder unter bestimmten Bedingungen eine Fangerlaubnis 
vorgeschrieben werden. Darüber hinaus sollten auch Vor
schriften für die Markierung und Identifizierung von 
Fischereifahrzeugen und ihrem Fanggerät vorgesehen 
werden.

(14) Im Hinblick auf eine wirksame Überwachung sollten die 
Mitgliedstaaten ein Schiffsüberwachungssystem einsetzen, 
und Schiffe mit einer Länge über alles von mindestens 
12 m sollten mit einem Gerät ausgestattet sein, das den 
Mitgliedstaaten automatische Ortung und Identifizierung 
dieser Schiffe ermöglicht. Außerdem sollten Fischerei
fahrzeuge gemäß der Richtlinie 2002/59/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 27.  Juni 2002 über 
die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs-
und Informationssystems für den Schiffsverkehr

(3)  ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10.

 (3) mit 
einem automatischen Schiffsidentifizierungssystem ausge
rüstet sein, und die Mitgliedstaaten sollten die von diesem 
System gelieferten Daten zu Abgleichzwecken verwenden.
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(15) Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinschafts
agenturen und zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten 
sollte verbessert werden. Hierzu sollte es möglich sein, die 
von dem Schiffsüberwachungssystem, dem automatischen 
Schiffsidentifizierungssystem und dem Schiffsortungs
system gelieferten Daten an die Gemeinschaftsagenturen 
und an die an Überwachungseinsätzen beteiligten zustän
digen Behörden der Mitgliedstaaten zum Zwecke der 
Sicherheit auf See, der Durchführung von Grenzkontrollen, 
des Schutzes der Meeresumwelt und allgemein der Durch
setzung geltender Vorschriften weiterzugeben.

(16) Über den künftigen Einsatz von elektronischen Monito
ringgeräten und Rückverfolgungsinstrumenten wie geneti
schen Analysen und anderen Technologien der 
Fischereikontrolle sollte der Rat entscheiden, wenn ein Ein
satz dieser Technologien auf kostenwirksame Weise dazu 
beitragen kann, die Einhaltung der Vorschriften der 
gemeinsamen Fischereipolitik noch besser zu 
gewährleisten.

(17) Die Mitgliedstaaten sollten die Tätigkeiten ihrer Fischerei
fahrzeuge innerhalb und außerhalb der Gemeinschafts
gewässer überwachen. Zur Erleichterung einer wirksamen 
Überwachung sollten die Kapitäne von Fischereifahrzeugen 
der Gemeinschaft mit einer Länge über alles von mindes
tens 10 Metern verpflichtet sein, ein Fischereilogbuch zu 
führen und Anlande- und Umladeerklärungen vorzulegen. 
Um die modernen Technologien zu nutzen, sollten bei 
Schiffen mit einer Länge über alles von mindestens 
12 Metern das Fischereilogbuch in elektronischer Form 
geführt und die Anlande- und Umladeerklärungen in elek
tronischer Form übermittelt werden.

(18) Zum Zeitpunkt der Anlandung sollten die Eintragungen in 
die Fischereilogbücher der Fischereifahrzeuge überprüft 
werden. Dementsprechend sollten die Personen, die an der 
Anlandung und der Vermarktung von Fisch und Fischerei
erzeugnissen beteiligt sind, verpflichtet sein, Erklärungen 
über die angelandeten, umgeladenen, zum Verkauf ange
botenen oder gekauften Mengen abzugeben.

(19) Für kleine Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles 
von unter  10 m wäre das Führen eines Fischereilogbuchs 
oder das Ausfüllen einer Anlandeerklärung ein angesichts 
der Fangkapazität unverhältnismäßig hoher Aufwand. Um 
diese Schiffe angemessen zu kontrollieren, sollten die Mit
gliedstaaten deren Tätigkeit anhand eines Stichprobenplans 
überwachen.

(20) Umladungen auf See entziehen sich einer angemessenen 
Kontrolle durch die Flaggen- oder Küstenstaaten und kön
nen daher von Marktteilnehmern dazu genutzt werden, 
illegale Fänge zu transportieren. Zur Verbesserung der 
Kontrollen sollten Umladungen in der Gemeinschaft nur in 
bezeichneten Häfen zulässig sein.

(21) Die Behörden der Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, 
die Anlandungen in ihren Häfen zu überwachen. Deshalb 
sollte vorgesehen werden, dass Fischereifahrzeuge, die in 
Fischereien tätig sind, für die ein Mehrjahresplan gilt, die 
Fischereilogbuchdaten elektronisch aufzeichnen müssen, 

die Behörden des Mitgliedstaats, in dessen Häfen sie anlan
den möchten, von ihrer Absicht in Kenntnis setzen müs
sen. Den Mitgliedstaaten sollte es gestattet sein, den Zugang 
zu verwehren, wenn die geforderten Angaben unvollstän
dig sind.

(22) Da die Bewirtschaftung der Fischereiressourcen auf der 
Grundlage der Fangmöglichkeiten erfolgt, sollte sicherge
stellt werden, dass die Fänge und der Fischereiaufwand kor
rekt aufgezeichnet und mit den Quoten und den 
Fischereiaufwandszuteilungen des Flaggenmitgliedstaats 
verrechnet werden. Die Fischereien sind zu schließen, wenn 
die verfügbare Quote oder die Aufwandszuteilung ausge
schöpft ist.

(23) Im Zusammenhang mit den Kapazitätsanforderungen an 
die Fischereiflotte der Gemeinschaft gemäß Artikel 13 der 
Verordnung (EG) Nr.  2371/2002, der Verordnung (EG) 
Nr. 639/2004

(1)  ABl. L 102 vom 7.4.2004, S. 9.

 (1), der Verordnung (EG) Nr. 1438/2003 der 
Kommission vom 12. August 2003 mit Durchführungsbe
stimmungen zur Flottenpolitik der Gemeinschaft in 
Anwendung von Kapitel  III der Verordnung (EG) 
Nr.  2371/2002 des Rates

(2)  ABl. L 204 vom 13.8.2003, S. 21.

 (2) und der Verordnung (EG) 
Nr. 2104/2004 der Kommission vom 9. Dezember 2004 
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 639/2004 des Rates zur Steuerung der Flottenkapazität 
der in Gebieten in äußerster Randlage registrierten Fang
flotten

(3)  ABl. L 365 vom 10.12.2004, S. 19.

 (3) sollten Instrumente zur Kontrolle der Flotten
kapazität eingeführt werden, die die Überwachung der 
Maschinenleistung und des Einsatzes der Fanggeräte einbe
ziehen. Daher sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die mit den Fang
lizenzen erteilte Gesamtkapazität die Höchstkapazität 
nicht übersteigt und die Antriebsmaschinenleistung der 
Fischereifahrzeuge die zertifizierte Maschinenleistung die
ser Schiffe nicht übersteigt. Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten die Antriebsmaschinenleistung der 
Fischereifahrzeuge zertifizieren, deren Antriebsmaschinen
leistung 120 KW übersteigt, und ferner auf der Grundlage 
eines Stichprobenplans die Übereinstimmung der 
Maschinenleistung mit sonstigen verfügbaren Angaben 
überprüfen.

(24) Im Rahmen von Mehrjahresplänen sollten besondere Maß
nahmen als besondere Form des Schutzes der betroffenen 
Bestände zum Tragen kommen. Umladungen von Fängen 
von Beständen, für die Mehrjahrespläne gelten, sollten nur 
in bezeichneten Häfen erlaubt sein, und nur sofern diese 
Fänge gewogen wurden.

(25) In spezifischen Bestimmungen ist festzulegen, dass aus
schließlich zugelassene Fanggeräte eingesetzt und verloren 
gegangene Geräte geborgen werden.

(26) Für Gebiete mit Fangbeschränkungen sollten besondere 
Vorschriften gelten. Das Verfahren zur Verfügung und 
Aufhebung von Ad-hoc-Schließungen von Fischgründen 
sollte unzweideutig festgelegt werden.
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(27) Da die Freizeitfischerei wesentliche Auswirkungen auf die 
Fischereiressourcen haben kann, sollten die 
Mitgliedstaatengewährleisten, dass sie in einer Weise 
betrieben wird, die mit den Zielen der gemeinsamen 
Fischereipolitik vereinbar ist. Für Bestände, für die ein 
Wiederauffüllungsplan gilt, sollten die Mitgliedstaaten 
Fangdaten über die Freizeitfischerei sammeln. Für den Fall, 
dass diese Fischerei beträchtliche Auswirkungen auf die 
Ressourcen hat, sollte der Rat die Möglichkeit haben, über 
spezifische Bewirtschaftungsmaßnahmen zu entscheiden.

(28) Damit die Kontrollregelung alle Bereiche erfasst, sollte sie 
die gesamte Erzeugungs- und Vermarktungskette einbezie
hen. Sie sollte ein kohärentes Rückverfolgungssystem vor
sehen, das die Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28.  Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, 
zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittel
sicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit

(1)  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1.

 (1) ergänzt, ebenso wie eine verbes
serte Kontrolle der Erzeugerorganisationen. Ferner sollte 
sie die Interessen der Verbraucher schützen, indem sicher
gestellt wird, dass auf jeder Stufe der Vermarktung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 2065/2001 (EG) der Kommission 
vom 22. Oktober 2001 mit Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates hinsichtlich 
der Verbraucherinformation bei Erzeugnissen der Fische
rei und der Aquakultur

(2)  ABl. L 278 vom 23.10.2001, S. 6.

 (2) die Handelsbezeichnung, das 
Erzeugungsverfahren und das Fanggebiet angegeben wer
den. Sie sollte die Überwachung der Erzeugerorganisatio
nen gemäß der Verordnung (EG) Nr.  2508/2000 der 
Kommission vom 15.  November 2000 mit Durchfüh
rungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr.  104/2000 
des Rates im Hinblick auf operative Programme im 
Fischereisektor

(3)  ABl. L 289 vom 16.11.2000, S. 8.

 (3) gewährleisten.

(29) Um sicherzustellen, dass sämtliche Fänge angemessen 
überwacht werden, sollten die Mitgliedstaaten gewährleis
ten, dass alle Fischereierzeugnisse erstmalig über Fisch
auktionen in Verkehr gebracht oder erfasst werden oder an 
eingetragene Käufer oder an Erzeugerorganisationen ver
kauft werden. Da das genaue Gewicht der Fänge für die 
Nutzung der Quoten bekannt sein muss, sollten die Mit
gliedstaaten dafür Sorge tragen, dass sämtliche Fischereier
zeugnisse gewogen werden, es sei denn, es gelten nach 
einer gemeinsamen Methodik erstellte Stichprobenpläne.

(30) Um nachvollziehen zu können, welchen Weg die Fänge 
nehmen, und um überprüfen zu können, ob sie mit den 
Fangdaten übereinstimmen, sollten eingetragene Käufer, 
eingetragene Fischauktionen oder andere von den Mitglied
staaten zugelassene Einrichtungen oder Personen Verkaufs
belege übermitteln. Beläuft sich ihr Jahresumsatz beim 
Erstverkauf von Fischereierzeugnissen auf mehr als
200 000 EUR, sind die Verkaufsbelege elektronisch zu 
übermitteln.

(31) Um sicherzustellen, dass die Gemeinschaftsmaßnahmen 
für Bestandserhaltung und Handel eingehalten werden, 
sollte vorgeschrieben werden, dass alle Fischereier
zeugnisse, für die weder ein Verkaufsbeleg noch eine Über
nahmeerklärung übermittelt wurde und die an einen 
anderen Ort als den Anlandeort befördert werden, ein 
Begleitpapier mit sich führen müssen, in dem Art, Her
kunft und Gewicht der jeweiligen Fracht angegeben sind, es 
sei denn, ein Begleitpapier wurde vor dem Transport elek
tronisch übermittelt.

(32) Die Mitgliedstaaten sollten die Erzeugerorganisationen 
regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den 
gesetzlichen Anforderungen nachkommen. Ferner sollten 
sie Überprüfungen in Bezug auf die Preis- und 
Interventionsregelungen vornehmen.

(33) Die Mitgliedstaaten sollten die Gemeinschaftsgewässer 
überwachen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, 
wenn eine Sichtung oder Ortung nicht mit den ihnen vor
liegenden Informationen übereinstimmt.

(34) Das Konzept und die Aufgaben der Kontrollbeobachter 
sollten im Hinblick auf künftige einschlägige Regelungen 
eindeutig festgelegt werden. Gleichzeitig sollten Vorschrif
ten für die Durchführung von Inspektionen erlassen 
werden.

(35) Zur konsequenten und wirksamen Verfolgung von Verstö
ßen sollte vorgesehen werden, dass Inspektions- und 
Überwachungsberichte, die von Bediensteten der Kommis
sion bzw. der Gemeinschaft oder von Vertretern der Behör
den der Mitgliedstaaten erstellt werden, auf die gleiche 
Weise verwendet werden können wie nationale Berichte. 
Gleichzeitig sollten die Mitgliedstaaten eine elektronische 
Datenbank mit den Inspektions- und Überwachungs
berichten der Vertreter ihrer Behörden einrichten.

(36) Um noch stärker für ein einheitliches Kontrollniveau in 
den Gemeinschaftsgewässern zu sorgen, sollte eine Liste 
von Gemeinschaftsinspektoren erstellt und sollten deren 
Aufgaben und Zuständigkeiten geklärt werden. Aus dem
selben Grund sollten unter bestimmten Bedingungen Ins
pektionen von Fischereifahrzeugen außerhalb der 
Gewässer des inspizierenden Mitgliedstaats durchgeführt 
werden können.

(37) Es sollte sichergestellt werden, dass im Falle eines Versto
ßes die geeigneten Maßnahmen ergriffen werden und dass 
dieser Verstoß unabhängig von dem Ort, an dem er began
gen wird, wirksam weiterverfolgt werden kann. Bei 
bestimmten schweren Verstößen sollte eine verstärkte 
Weiterverfolgung und damit eine sofortige Untersuchung 
möglich sein. In diesem Zusammenhang müsste für die 
Mitgliedstaaten ferner die Verpflichtung bestehen, geeig
nete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ein Verstoß von 
einem Gemeinschaftsinspektor festgestellt wurde. Unter 
bestimmten Umständen sollten die Verfahren auf den 
Flaggenmitgliedstaat oder den Mitgliedstaat übertragen 
werden können, dessen Staatsangehörigkeit der Täter 
besitzt.
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(38) Staatsangehörige der Mitgliedstaaten sollten von Verstößen 
gegen die Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik 
abgeschreckt werden. Da gegen Verstöße gegen diese Vor
schriften je nach Mitgliedstaat sehr unterschiedlich vorge
gangen wird, was zu Diskriminierung und unlauterem 
Wettbewerb zwischen den Fischern führt, und da das Feh
len abschreckender, verhältnismäßiger und wirksamer 
Sanktionen in bestimmten Mitgliedstaaten die Wirksam
keit der Kontrollen schwächt, sollten zur effektiven 
Abschreckung Verwaltungssanktionen in Verbindung mit 
einem Punktesystem für schwere Verstöße eingeführt 
werden.

(39) Die anhaltend große Zahl schwerer Verstöße gegen die 
Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik in 
Gemeinschaftsgewässern oder durch Gemeinschafts
akteure ist zum großen Teil auf die mangelnde 
Abschreckungswirkung der für schwere Verstöße gegen 
diese Vorschriften in den nationalen Rechtsvorschriften 
festgesetzten Sanktionen zurückzuführen. Hinzu kommt, 
dass zwischen den Mitgliedstaaten große Unterschiede zwi
schen der Höhe der Sanktionen bestehen, was für illegal 
operierende Marktteilnehmer einen Anreiz darstellt, in den 
Gewässern oder Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten mit 
den mildesten Sanktionen tätig zu sein. Deshalb sollte das 
Höchstmaß für Sanktionen bei schweren Verstößen gegen 
die Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik im 
Sinne des Artikels 44 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 
durch abschreckende Sanktionen ergänzt und dabei die Art 
des Schadens, der Wert der durch den schweren Verstoß 
gewonnenen Fischereierzeugnisse, die wirtschaftliche Lage 
des Täters und die Tatsache wiederholter Verstöße berück
sichtigt werden. Ebenso sollten sofortige Durchsetzungs
maßnahmen und ergänzende Maßnahmen festgelegt 
werden.

(40) Ergänzend zu den Sanktionen sollte ein Punktesystem für 
schwere Verstöße festgelegt werden, das als Grundlage für 
die Aussetzung einer Fanglizenz dient, wenn gegen den 
Inhaber dieser Lizenz Sanktionen für einen schweren Ver
stoß verhängt wurden und er deshalb mit einer bestimm
ten Anzahl von Punkten belegt wurde. Wurde eine 
Fanglizenz auf der Grundlage dieses Systems fünf Mal aus
gesetzt und erreicht der Inhaber der entsprechenden Lizenz 
erneut diese bestimmte Anzahl von Punkten, so sollte diese 
Lizenz endgültig entzogen werden. In diesem Zusammen
hang sollten die Mitgliedstaaten sämtliche Verstöße gegen 
die Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik in eine 
nationale Verstoßkartei aufnehmen.

(41) Die Kommission sollte wirksame Korrekturmaßnahmen 
ergreifen können, um die Erreichung der Ziele der gemein
samen Fischereipolitik sicherzustellen. Hierfür sollten die 
administrativen Möglichkeiten der Kommission und ihre 
Fähigkeit, im Verhältnis zum Umfang der Nichteinhaltung 
durch einen Mitgliedstaat tätig zu werden, gestärkt werden. 
Die Kommission sollte ermächtigt werden, ohne vorherige 
Ankündigung und unabhängig Inspektionen durchzufüh
ren, um die Kontrolltätigkeiten der zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten zu überprüfen.

(42) Zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft 
und zum Schutz des überragenden Interesses an der 

Erhaltung der Fischereiressourcen sollte die finanzielle 
Unterstützung im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr.  1198/2006 des Rates vom 27.  Juli 2006 über den 
Europäischen Fischereifonds

(1)  ABl. L 223 vom 15.8.2006, S. 1.

 (1) und der Verordnung (EG) 
Nr. 861/2006 des Rates vom 22. Mai 2006 über finanzi
elle Maßnahmen der Gemeinschaft zur Durchführung der 
gemeinsamen Fischereipolitik und im Bereich des See
rechts

(2)  ABl. L 160 vom 14.6.2006, S. 1.

 (2) davon abhängig gemacht werden, dass die Mit
gliedstaaten ihre Verpflichtungen im Bereich der 
Fischereiüberwachung nachkommen und für Fälle der 
unzureichenden Umsetzung der Bestimmungen der 
gemeinsamen Fischereipolitik durch Mitgliedstaaten, durch 
die die Effektivität der finanzierten Maßnahmen beein
trächtigt wird, sollte die Aussetzung oder Kürzung der 
finanziellen Unterstützung vorgesehen werden.

(43) Die Kommission sollte ermächtigt werden, bei Ausschöp
fung der Quote eines Mitgliedstaats oder der TAC insge
samt eine Fischerei schließen zu können. Außerdem sollte 
die Kommission die Befugnis erhalten, Quoten und Auf
wandszuteilungen abzuziehen, um sicherzustellen, dass die 
Begrenzung der Fangmöglichkeiten uneingeschränkt ein
gehalten wird. Die Kommission sollte ferner befugt sein, 
Sofortmaßnahmen zu ergreifen, wenn es Hinweise darauf 
gibt, dass die Fischereitätigkeiten oder die Maßnahmen 
eines Mitgliedstaats die in Bewirtschaftungsplänen vorge
sehenen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 
untergraben oder das marine Ökosystem bedrohen.

(44) Es sollte sichergestellt werden, dass ein elektronischer 
Datenaustausch mit anderen Mitgliedstaaten und der Kom
mission oder der von ihr bezeichneten Stelle erfolgt. Die 
Kommission oder die von ihr bezeichnete Stelle sollte in 
der Lage sein, direkt auf die Fischereidaten der Mitgliedstaa
ten zuzugreifen, um überprüfen zu können, ob die Mit
gliedstaaten ihren Verpflichtungen nachkommen, und bei 
Feststellung von Unstimmigkeiten einzugreifen.

(45) Im Hinblick auf eine bessere Kommunikation sollten die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten eine Website 
mit allgemeinen Informationen in einem öffentlich 
zugänglichen Teil und operativen Informationen in einem 
gesicherten Teil dieser Website einrichten. Ferner sollte 
dafür gesorgt werden, dass die für die Durchführung die
ser Verordnung zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
untereinander sowie mit der Kommission und der von der 
Kommission bezeichneten Stelle und den zuständigen 
Behörden von Drittländern zusammenarbeiten.

(46) Die zur Durchführung der vorliegenden Verordnung not
wendigen Maßnahmen sollten im Einklang mit dem 
Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur 
Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kom
mission übertragenen Durchführungsbefugnisse

(3)  ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

 (3) ange
nommen werden. Alle Durchführungsbestimmungen, die 
die Kommission zur vorliegenden Verordnung erlässt, soll
ten dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen.
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(47) Das Mandat der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur 
sollte angepasst und erweitert werden, um die einheitliche 
Durchführung der Kontrollregelung der gemeinsamen 
Fischereipolitik zu unterstützen, die Organisation der ope
rativen Zusammenarbeit sicherzustellen, den Mitgliedstaa
ten Unterstützung zu gewähren und die Agentur in die 
Lage zu versetzen, bei Feststellung einer ernsten Gefahr für 
die gemeinsame Fischereipolitik eine Notstandseinheit ein
zusetzen. Sie sollte ferner in die Lage versetzt werden, sich 
mit den notwendigen Ausrüstungen für die Durchführung 
gemeinsamer Einsatzpläne und die Mitwirkung an der 
Umsetzung der integrierten Meerespolitik der EU 
auszustatten.

(48) Die im Rahmen dieser Verordnung gesammelten und aus
getauschten Daten sollten gemäß den geltenden Vorschrif
ten zur Vertraulichkeit behandelt werden. Die Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24.  Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr

(1)  ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.

 (1) sollte für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten gel
ten, wenn diese die vorliegende Verordnung anwenden. 
Die Verordnung (EG) Nr.  45/2001 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 18.  Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrich
tungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr

(2)  ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.

 (2) 
sollte für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Kommission in Anwendung der vorliegenden 
Verordnung gelten.

(49) Um das Gemeinschaftsrecht mit der vorliegenden Verord
nung in Übereinstimmung zu bringen, sollten verschie
dene Verordnungen, die Kontrollbestimmungen betreffen, 
geändert werden.

(50) Da mit dieser Verordnung eine neue, umfassende Kontroll
regelung eingeführt wird, sollten die Verordnung (EWG) 
Nr. 2847/93, die Verordnung (EG) Nr. 1627/94 des Rates 
vom 27.  Juni 1994 zur Festlegung allgemeiner Bestim
mungen über die speziellen Fangerlaubnisse

(3)  ABl. L 171 vom 6.7.1994, S. 7.

 (3) und die 
Verordnung (EG) Nr.  1966/2006 des Rates vom
21. Dezember 2006 über die elektronische Erfassung und 
Übermittlung von Daten über Fischereitätigkeiten und die 
Fernerkundung

(4)  ABl. L 408 vom 30.12.2006, S. 1.

 (4) aufgehoben werden.

(51) Um den Mitgliedstaaten genügend Zeit zur Anpassung an 
einige der neuen Verpflichtungen gemäß dieser Verord
nung zu geben, ist es angezeigt, den Beginn der Anwend
barkeit einiger Bestimmungen auf einen späteren 
Zeitpunkt zu verschieben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITEL  I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung wird eine gemeinschaftliche Kontroll-, 
Inspektions- und Durchsetzungsregelung (nachstehend „gemein
schaftliche Kontrollregelung“) erlassen, mit der die Einhaltung der 
Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik sichergestellt wer
den soll.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für alle unter die gemeinsame 
Fischereipolitik fallenden Tätigkeiten, die im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten oder in Gemeinschaftsgewässern oder von 
Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft oder, unbeschadet der vor
rangigen Zuständigkeit des Flaggenmitgliedstaats, von Staatsan
gehörigen der Mitgliedstaaten ausgeübt werden.

(2) Tätigkeiten in den Meeresgewässern der überseeischen Län
der und Gebiete gemäß Anhang II des Vertrags werden wie Tätig
keiten in den Meeresgewässern von Drittländern behandelt.

Artikel 3

Beziehung zu internationalen und nationalen 
Bestimmungen

(1) Diese Verordnung gilt unbeschadet besonderer Bestim
mungen in Fischereiabkommen, die die Gemeinschaft mit Dritt
ländern geschlossen hat, oder die im Rahmen von regionalen 
Fischereiorganisationen oder ähnlichen Übereinkünften Anwen
dung finden, in denen die Gemeinschaft Vertragspartei oder koo
perierende Nichtvertragspartei ist.

(2) Diese Verordnung gilt unbeschadet nationaler Kontroll
maßnahmen, die über die Mindestanforderungen der Verordnung 
hinausgehen, sofern diese Bestimmungen mit den Gemeinschafts
vorschriften vereinbar sind und mit der gemeinsamen Fischerei
politik im Einklang stehen. Auf Verlangen der Kommission teilen 
die Mitgliedstaaten solche Kontrollmaßnahmen mit.

Artikel 4

Begriffsbestimmungen

Im Rahmen dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002. Außerdem gelten folgende 
Begriffsbestimmungen:

1. „Fischereitätigkeit“: das Aufspüren von Fisch, das Ausbringen, 
Aufstellen, Schleppen und Einholen von Fanggerät, das 
Anbordnehmen von Fängen, das Umladen, das Anbord
behalten, das Verarbeiten an Bord, den Transfer, das Umset
zen in Käfige, das Mästen und das Anlanden von Fisch bzw. 
Fischereierzeugnissen;
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2. „Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik“: Rechtsvor
schriften der Gemeinschaft über die Erhaltung, Bewirtschaf
tung und Nutzung von lebenden aquatischen Ressourcen, 
Aquakultur sowie die Verarbeitung, den Transport und die 
Vermarktung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen;

3. „Kontrolle“: Überwachung;

4. „Inspektion“: eine Kontrolle durch Vertreter der Behörden zur 
Prüfung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen 
Fischereipolitik mit Erstellung eines Inspektionsberichts;

5. „Überwachung“: die Beobachtung von Fischereitätigkeiten 
anhand von Sichtungen von Fischereifahrzeugen durch 
Inspektionsschiffe oder behördliche Flugzeuge und techni
schen Ortungs- und Identifizierungsmethoden;

6. „Vertreter der Behörden“: die von einer nationalen Behörde, 
der Kommission oder der Europäischen Fischereiaufsichts
agentur zur Durchführung von Inspektionen bevollmächtigte 
Person;

7. „Gemeinschaftsinspektoren“: Vertreter der Behörden eines 
Mitgliedstaats oder der Kommission oder der von ihr bezeich
neten Stelle, deren Namen in der gemäß Artikel 79 erstellten 
Liste aufgeführt sind;

8. „Kontrollbeobachter“: die von einer nationalen Behörde zur 
Beobachtung der Durchführung der Vorschriften der gemein
samen Fischereipolitik bevollmächtigte Person.

9. „Fanglizenz“: ein offizielles Dokument, dessen Inhaber nach 
Maßgabe nationaler Vorschriften berechtigt ist, eine 
bestimmte Fangkapazität für die kommerzielle Nutzung 
lebender aquatischer Ressourcen einzusetzen. Hierin festge
legt sind Mindestanforderungen an die Identifizierung, die 
technischen Merkmale und die Ausrüstung eines Fischerei
fahrzeugs der Gemeinschaft;

10. „Fangerlaubnis“: die zusätzlich zur Fanglizenz für ein 
Fischereifahrzeug der Gemeinschaft erteilte Genehmigung, 
bestimmte Fischereitätigkeiten in einem angegebenen Zeit
raum, einem bestimmten Gebiet oder für eine bestimmte 
Fischerei unter bestimmten Bedingungen auszuüben;

11. „Automatisches Schiffsidentifizierungssystem“(„AIS“): ein 
autonom und kontinuierlich funktionierendes System zur 
Identifizierung und Überwachung von Schiffen, das den elek
tronischen Austausch von Schiffsdaten, einschließlich 
Schiffskenndaten, Position, Kurs und Geschwindigkeit zwi
schen unweit voneinander operierenden Schiffen sowie zwi
schen Schiffen und Behörden an Land ermöglicht;

12. „Daten des Schiffsüberwachungssystems“ („VMS-Daten“): 
Daten zur Identifizierung eines Fischereifahrzeugs, seiner 
geografischen Position, Datum, Uhrzeit, Kurs und Geschwin
digkeit, die über Satellitenortungsanlagen an Bord des 
Schiffes an das Fischereiüberwachungszentrum des Flaggen
mitgliedstaats übertragen werden;

13. „Schiffsortungssystem“ („VDS“): eine satellitengestützte Tech
nologie zur Fernerkundung, mit der Fischereifahrzeuge iden
tifiziert werden können und ihre Position auf See festgestellt 
werden kann;

14. „Gebiet mit Fangbeschränkungen“: ein vom Rat festgelegtes 
Meeresgebiet unter der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats, 
in dem die Ausübung von Fischereitätigkeiten entweder 
untersagt oder eingeschränkt ist;

15. „Fischereiüberwachungszentrum“: ein von einem Flaggen
mitgliedstaat eingerichtetes Lagezentrum, das über 
Computer-Hardware und -Software verfügt, die einen auto
matischen Dateneingang und eine automatische Datenverar
beitung sowie eine elektronische Datenübertragung erlaubt;

16. „Umladung“: das Entladen aller oder bestimmter Fischerei-
oder Aquakulturerzeugnisse von einem Schiff auf ein ande
res Schiff;

17. „Risiko“: die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignis
ses, das einen Verstoß gegen die Vorschriften der gemeinsa
men Fischereipolitik darstellen würde;

18. „Risikomanagement“: die systematische Erfassung von Risi
ken und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur 
Risikobegrenzung. Hierzu gehören die Erfassung von Daten 
und sonstigen Informationen, Risikoanalyse, Risiko
bewertung, Planung und Durchführung der Gegenmaßnah
men sowie regelmäßige Überwachung und Überprüfung des 
Ablaufs und seiner Ergebnisse auf der Grundlage internatio
naler, gemeinschaftlicher und nationaler Informationsquellen 
und Strategien;

19. „Marktteilnehmer“, „Betreiber“: eine natürliche oder juristi
sche Person, die einen Betrieb leitet oder besitzt, der auf gleich 
welcher Stufe der Produktion, Verarbeitung, Vermarktung, 
Handel von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen tätig ist;

20. „Los“: eine Menge von Fischerei- und Aquakulturer
zeugnissen einer bestimmten Art, die die dieselbe Aufma
chung haben und aus demselben einschlägigen geografischen 
Gebiet und von demselben Fischereifahrzeug oder derselben 
Gruppe von Fischereifahrzeugen oder derselben Aquakultur
anlage stammen;

21. „Verarbeitung“: Prozess der Vorbereitung der Aufmachung. 
Hierzu gehört Filetieren, Verpacken, Eindosen, Gefrieren, 
Räuchern, Salzen, Garen, Marinieren, Trocknen oder jede 
andere Art der Zubereitung von Fisch für den Markt;

22. „Anlandung“: das erste Entladen aller Fischereierzeugnisse 
oder bestimmter Mengen davon von Bord eines Fischerei
fahrzeugs an Land;

23. „Einzelhandel“: die Handhabung und/oder Verarbeitung von 
Erzeugnissen lebender aquatischer Ressourcen und ihre Lage
rung am Ort des Verkaufs oder der Abgabe an den Endver
braucher einschließlich Vertrieb;
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24. „Mehrjahrespläne“: Wiederauffüllungspläne im Sinne des 
Artikels  5 der Verordnung (EG) Nr.  2371/2002, 
Bewirtschaftungspläne im Sinne des Artikels  6 der Verord
nung (EG) Nr. 2371/2002 sowie alle anderen Gemeinschafts
bestimmungen, die auf der Grundlage von Artikel  37 des 
Vertrags verabschiedet werden und über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen 
für bestimmte Fischbestände vorsehen;

25. „Küstenstaat“: der Staat, unter dessen Hoheit oder Gerichts
barkeit die Gewässer und Häfen fallen, in denen eine Tätig
keit ausgeübt wird;

26. „Durchsetzung“: alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um
die Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischerei
politik sicherzustellen;

27. „zertifizierte Maschinenleistung“: die am Abgabeflansch abge
gebene höchste Dauerleistung einer Maschine gemäß dem
von den Behörden oder Klassifikationsgesellschaften des
Mitgliedstaats oder anderen von diesen benannten Markt
teilnehmern ausgestellten Zertifikat;

28. „Freizeitfischerei“: nichtgewerbliche Fischerei, bei der lebende
aquatische Meeresressourcen im Rahmen der Freizeitgestal
tung, des Fremdenverkehrs oder des Sports gefangen werden;

29. „Umlagerung“: Fischereitätigkeiten, bei denen der Fang (ganz
oder teilweise) aus einem gemeinsamen Fanggerät in ein
Schiff oder aus dem Laderaum oder dem Fanggerät eines
Fischereifahrzeugs umgesetzt oder verbracht wird, um den
lebenden Fang außerhalb des Schiffs in einem Netz, Behälter
oder Käfig bis zur Anlandung aufzubewahren;

30. „einschlägiges geografisches Gebiet“: ein Meeresgebiet, das
zum Zwecke der geografischen Klassifizierung in der Fische
rei als Einheit betrachtet wird und das vorzugsweise unter
Bezugnahme auf Folgendes ausgedrückt wird: ein FAO-
Untergebiet oder einem FAO-Bereich oder -Unterbereich
oder gegebenenfalls ein statistisches ICES-Rechteck, eine
Fischereiaufwandszone, eine Wirtschaftszone oder ein durch
geografische Koordinaten begrenztes Gebiet;

31. „Fischereifahrzeug“: jedes Schiff, das für die gewerbliche Nut
zung von lebenden aquatischen Ressourcen ausgerüstet ist;

32. „Fangmöglichkeit“: ein quantifiziertes Recht auf Fischfang,
ausgedrückt in Fangmengen oder Fischereiaufwand;

TITEL  II

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Artikel 5

Allgemeine Grundsätze

(1) Die Mitgliedstaaten überwachen die in den Geltungsbereich
der gemeinsamen Fischereipolitik fallenden Tätigkeiten natürli
cher oder juristischer Personen in ihrem Hoheitsgebiet und in den
Gewässern unter ihrer Hoheit oder Gerichtsbarkeit, insbesondere
Fischfang, Umladungen, Umsetzen von Fisch in Käfige oder
Aquakulturanlagen einschließlich Mastanlagen, Anlandungen,
Einfuhr, Transport, Verarbeitung, Vermarktung und Lagerung von
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen.

(2) Die Mitgliedstaaten überwachen ferner den Zugang zu den
Gewässern und Ressourcen und die Kontrolltätigkeiten von
Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft unter ihrer Flagge und
-unbeschadet der vorrangigen Zuständigkeit des Flaggenstaats —
von Staatsangehörigen ihres Landes außerhalb der
Gemeinschaftsgewässer.

(3) Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete Maßnahmen, stellen
ausreichende finanzielle, personelle und technische Mittel zur Ver
fügung und schaffen die erforderlichen administrativen und tech
nischen Strukturen, um in Bezug auf die unter die gemeinsame
Fischereipolitik fallenden Tätigkeiten die Kontrolle, die Inspekti
onen und die Durchsetzung der Vorschriften sicherzustellen. Sie
stellen ihren zuständigen Behörden die erforderlichen Mittel zur
Verfügung, damit diese ihre Aufgaben wahrnehmen können.

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Kontrolle, die
Inspektionen und die Durchsetzung der Vorschriften ohne jede
Diskriminierung hinsichtlich der Sektoren, Schiffe oder Personen
und auf der Grundlage eines Risikomanagements durchgeführt
werden.

(5) In jedem Mitgliedstaat koordiniert eine einzige Behörde die
Kontrolltätigkeiten aller nationalen Kontrollbehörden. Diese
Behörde ist auch dafür zuständig, die Erfassung, Verarbeitung und
Zertifizierung von Informationen über Fischereitätigkeiten zu
koordinieren und mit der Kommission, der gemäß der Verord
nung (EG) Nr.  768/2005

(1)  ABl. L 128 vom 21.5.2005, S. 1.

 (1) errichteten Europäischen Fischerei
aufsichtsagentur und anderen Mitgliedstaaten und gegebenenfalls
Drittländern zusammenzuarbeiten und die Übermittlung von
Informationen zu gewährleisten und ihnen Bericht zu erstatten.

(6) Nach dem Verfahren gemäß Artikel 103 wird die Zahlung
von Beiträgen aus dem Europäischen Fischereifonds gemäß der
Verordnung (EG) Nr.  1198/2006 und von Finanzbeiträgen der
Gemeinschaft zu Maßnahmen gemäß Artikel  8 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr.  861/2006 davon abhängig gemacht, dass
die Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung nachkommen, zu gewähr
leisten, dass die Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik,
die für die finanzierten Maßnahmen gelten oder sich auf ihre
Wirksamkeit auswirken, eingehalten und durchgesetzt werden,
und hierzu eine wirksame Kontroll-, Inspektions- und Durch
setzungsregelung anzuwenden.

(7) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewährleisten im
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit, dass die Ziele der vorlie
genden Verordnung bei der Verwaltung und Kontrolle von
Finanzhilfen der Gemeinschaft erfüllt werden.

TITEL  III

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZU
GEWÄSSERN UND RESSOURCEN

Artikel 6

Fanglizenzen

(1) Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft dürfen lebende aqua
tische Ressourcen nur gewerblich nutzen, wenn sie über eine gül
tige Fanglizenz verfügen.
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(2) Der Flaggenmitgliedstaat stellt sicher, dass die Angaben in
der Fanglizenz korrekt sind und mit den Angaben in dem
Fischereiflottenregister nach Artikel  15 der Verordnung (EG)
Nr. 2371/2002 übereinstimmen.

(3) Der Flaggenmitgliedstaat setzt die Fanglizenz eines Schif
fes, dessen vorübergehende Stilllegung er beschlossen hat oder
dessen Fangerlaubnis gemäß Artikel 45 Absatz 4 der Verordnung
(EG) Nr. 1005/2008 ausgesetzt wurde, vorübergehend aus.

(4) Der Flaggenmitgliedstaat entzieht einem Schiff, das Gegen
stand einer Kapazitätsabbaumaßnahme gemäß Artikel  11
Absatz  3 der Verordnung (EG) Nr.  2371/2002 ist oder dessen
Fangerlaubnis gemäß Artikel  45 Absatz  4 der Verordnung (EG)
Nr. 1005/2008 entzogen wurde, die Fanglizenz endgültig.

(5) Der Flaggenmitgliedstaat erteilt, verwaltet und entzieht
Fanglizenzen entsprechend den Durchführungsbestimmungen,
die nach dem Verfahren gemäß Artikel 119erlassen werden.

Artikel 7

Fangerlaubnis

(1) Damit ein Fischereifahrzeug der Gemeinschaft, das in
Gemeinschaftsgewässern eingesetzt wird, bestimmte Fischerei
tätigkeiten ausüben darf, müssen diese in seiner gültigen Fang
erlaubnis konkret angegeben sein, wenn für die Fischereien oder
Fanggebiete, in denen die Tätigkeiten erlaubt sind, Folgendes gilt: 

a) eine Fischereiaufwandsregelung;

b) ein Mehrjahresplan;

c) es handelt sich um ein Gebiet mit Fangbeschränkungen;

d) es handelt sich um Fischfang zu wissenschaftlichen Zwecken;

e) andere Bedingungen nach Maßgabe einschlägiger
Gemeinschaftsvorschriften.

(2) Wendet ein Mitgliedstaat eine eigene Fangerlaubnis
regelung an, so übermittelt er der Kommission auf Anfrage eine
Zusammenfassung der Angaben in der erteilten Fangerlaubnis
und die entsprechenden aggregierten Fischereiaufwandszahlen.

(3) Hat ein Flaggenmitgliedstaat für die Zuteilung der verfüg
baren Fangmöglichkeiten an einzelne Schiffe nationale Bestim
mungen in Form einer nationalen Fangerlaubnisregelung
verabschiedet, so übermittelt er der Kommission auf Anfrage
Angaben zu den Fischereifahrzeugen, die zur Ausübung einer
Fischereitätigkeit in einer bestimmten Fischerei berechtigt sind;
diese Angaben betreffen insbesondere die äußeren Kennbuchsta
ben und -ziffern, die Namen der betreffenden Fischereifahrzeuge
und die ihnen zugewiesenen Fangmöglichkeiten.

(4) Eine Fangerlaubnis wird nicht erteilt, wenn das betreffende
Fischereifahrzeug nicht im Besitz einer Fanglizenz gemäß Arti
kel  6 ist oder seine Fanglizenz ausgesetzt oder entzogen wurde.
Eine Fangerlaubnis wird automatisch entzogen, wenn die Fang
lizenz für das Schiff endgültig entzogen wurde. Wurde die Fang
lizenz vorübergehend ausgesetzt, wird auch die Fangerlaubnis
ausgesetzt.

(5) Die Durchführungsbestimmungen zu dem vorliegenden
Artikel werden nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel  8

Markierung von Fanggerät

(1) Die Kapitäne von Fischereifahrzeugen befolgen die Bedin
gungen und Auflagen für die Markierung und Identifizierung von
Fischereifahrzeugen und ihrem Fanggerät.

(2) Durchführungsbestimmungen für die Markierung und die
Identifizierung von Fischereifahrzeugen und deren Fanggerät wer
den nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel  9

Schiffsüberwachungssystem

(1) Die Mitgliedstaaten setzen zur wirksamen Überwachung
der Fischereitätigkeiten der Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge,
unabhängig vom Einsatzort dieser Fischereifahrzeuge, und von
Fischereitätigkeiten in den Gewässern des Mitgliedstaats ein
satellitengestütztes Schiffsüberwachungssystem (VMS) ein.

(2) Unbeschadet spezieller Vorschriften in Mehrjahresplänen
haben Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 12  m
oder mehr an Bord ein betriebsbereites Gerät, das in regelmäßi
gen Abständen Positionsdaten übermittelt und so die automati
sche Ortung und die Identifizierung des Schiffes durch das
Schiffsüberwachungssystem ermöglicht. Außerdem muss das
Fischereiüberwachungszentrum des Flaggenmitgliedstaats über
dieses Gerät Daten vom Fischereifahrzeug erfragen können. Für
Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 12 m oder mehr
aber weniger als 15 m gilt dieser Artikel ab 1.  Januar 2012.

(3) Befindet sich ein Fischereifahrzeug in den Gewässern eines
anderen Mitgliedstaats, so gewährt der Flaggenmitgliedstaat durch
automatische Übertragung an das Fischereiüberwachungszentrum
des Küstenmitgliedstaats Zugriff auf die VMS-Daten des Schiffes.
Die VMS-Daten werden auf Anfrage auch demjenigen Mitglied
staat zur Verfügung gestellt, in dessen Häfen ein Fischereifahrzeug
seine Fänge voraussichtlich anlandet oder in dessen Gewässern
das Fischereifahrzeug seine Fischereitätigkeiten voraussichtlich
fortsetzt.

(4) Wird ein Fischereifahrzeug der Gemeinschaft in Drittland
gewässern oder in Gebieten der Hohen See eingesetzt, in denen
die Bewirtschaftung der Bestände einer internationalen Organisa
tion unterliegt, so werden diese Daten, sofern das Abkommen mit
dem betreffenden Drittland oder die anwendbaren Vorschriften
der internationalen Organisation dies vorsehen, auch dem betref
fenden Land oder der betreffenden Organisation zur Verfügung
gestellt.

(5) Ein Mitgliedstaat kann Gemeinschaftsschiffe mit einer
Länge über alles von weniger als 15 m von der Verpflichtung, dass
es mit einem Schiffsüberwachungssystem ausgerüstet sein muss,
ausnehmen, wenn sie 

a) ausschließlich im Küstenmeer des Flaggenstaates tätig sind
oder
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b) zu keinem Zeitpunkt zwischen dem Auslaufen aus dem
Hafen und der Rückkehr in den Hafen länger als 24 Stunden
auf See sind.

(6) Drittlandfischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von
12 m oder mehr und Nebentätigkeiten zu Fischereitätigkeiten aus
übende Hilfsfischereifahrzeuge aus Drittländern, die in
Gemeinschaftsgewässern eingesetzt sind, haben ebenso wie
Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft an Bord ein betriebsbereites
Gerät, das in regelmäßigen Abständen Positionsdaten überträgt
und so die automatische Ortung und Identifizierung dieses Schif
fes über das Schiffsüberwachungssystem ermöglicht.

(7) Die Mitgliedstaaten errichten und betreiben Fischerei
überwachungszentren, von denen aus Fischereitätigkeiten und
Fischereiaufwand überwacht werden. Das Fischerei
überwachungszentrum eines bestimmten Mitgliedstaats überwa
chen die Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge, unabhängig davon,
in welchen Gewässern diese eingesetzt sind oder in welchem
Hafen sie sich befinden, sowie Fischereifahrzeuge der Gemein
schaft unter der Flagge anderer Mitgliedstaaten und Drittland
fischereifahrzeuge, für die ein Schiffsüberwachungssystem
vorgeschrieben ist, die in den Gewässern unter der Hoheit oder
der Gerichtsbarkeit des betreffenden Mitgliedstaats eingesetzt
sind.

(8) Jeder Flaggenmitgliedstaat ernennt die Behörden, die für
das Fischereiüberwachungszentrum zuständig sind, und trifft die
erforderlichen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass sein
Fischereiüberwachungszentrum über geeignete Personalmittel
sowie über Computer-Hardware und -Software verfügt, die eine
automatische Datenverarbeitung und elektronische Datenübertra
gung erlauben. Die Mitgliedstaaten sehen für den Fall eines
Systemfehlers Datensicherungs- und Datenwiederherstellungsver
fahren vor. Die Mitgliedstaaten können ein gemeinsames
Fischereiüberwachungszentrum betreiben.

(9) Ein Mitgliedstaat kann Fischereifahrzeugen unter seiner
Flagge die Ausrüstung mit einem Schiffsüberwachungssystem
vorschreiben oder gestatten.

(10) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel 10

Automatisches Schiffsidentifizierungssystem

(1) Gemäß Anhang  II Teil  I Nummer  3 der Richtlinie
2002/59/EG, sind Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles
von mehr als 15  m mit einem stets betriebsbereiten automati
schen Schiffsidentifizierungssystem (AIS) ausgerüstet, das den
Leistungsanforderungen der Internationalen Schifffahrtsorganisa
tion (IMO) gemäß Kapitel V Regel 19 Absatz 2.4.5 des Internati
onalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See (SOLAS) entspricht.

(2) Absatz 1 gilt 

a) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 15  m oder mehr aber weniger als 18  m ab dem
31. Mai 2014;

b) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 18  m oder mehr aber weniger als 24  m ab dem
31. Mai 2013;

c) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 24  m oder mehr aber weniger als 45  m ab dem
31. Mai 2012.

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen die AIS-Daten  — wenn diese
verfügbar sind  — für den Abgleich mit anderen verfügbaren
Daten gemäß den Artikeln 109 und110 nutzen. Sie stellen zu die
sem Zweck sicher, dass die Daten des automatischen Schiffs
identifizierungssystems für Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge
ihren nationalen Fischereikontrollbehörden zur Verfügung
stehen.

Artikel 11

Schiffsortungssystem

Liegen den Mitgliedstaaten eindeutige Erkenntnisse darüber vor,
dass die Fernerkundung beim Aufspüren von Fischereifahrzeugen
im Vergleich zu herkömmlichen Überwachungsmitteln einen
Kostenvorteil bietet, setzen sie ein Schiffsortungssystem (VDS)
ein, das es ihnen gestattet, die Positionsangaben, die ihnen Fern
erkundungsbilder über Satellit oder vergleichbare Systeme liefern,
mit VMS-Daten oder AIS-Daten zu verknüpfen, um die Anwesen
heit von Fischereifahrzeugen in einem bestimmten Gebiet
festzustellen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Fischerei
überwachungszentren für den Einsatz eines Schiffsortungssystems
technisch ausgerüstet sind.

Artikel 12

Datenübertragung für Überwachungsmaßnahmen

VMS-Daten, AIS-Daten und VDS-Daten, die im Rahmen dieser
Verordnung gesammelt wurden, können an Gemeinschafts
agenturen und an die an Überwachungsmaßnahmen beteiligten
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zum Zwecke der
Gewährleistung der Sicherheit auf See, der Durchführung von
Grenzkontrollen, des Schutzes der Meeresumwelt und allgemein
der Durchsetzung geltender Vorschriften weitergegeben werden.

Artikel 13

Neue Technologien

(1) Der Rat kann auf der Grundlage von Artikel  37 des Ver
trags beschließen, dass elektronische Monitoringgeräte und Rück
verfolgungsinstrumente wie genetische Analysen eingesetzt
werden müssen. Zur Beurteilung der gegebenenfalls einzusetzen
den Technologie führen die Mitgliedstaaten von sich aus oder in
Zusammenarbeit mit der Kommission oder der von ihr bezeich
neten Stelle vor dem 1.  Juni 2013 Pilotprojekte für Rück
verfolgungsinstrumente wie genetische Analysen durch.

(2) Der Rat kann auf der Grundlage von Artikel  37 des Ver
trags die Einführung anderer neuer Technologien der Fischerei
aufsicht beschließen, wenn diese Technologien kostenwirksam zu
einer besseren Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen
Fischereipolitik führen.
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TITEL  IV

FISCHEREIKONTROLLE

KAPITEL  I

Kontrolle der Nutzung von Fangmöglichkeiten

A b s c h n i t t  1

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

Artikel 14

Führen und Übermittlung des Fischereilogbuchs

(1) Unbeschadet spezieller Vorschriften in Mehrjahresplänen
führen die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft
mit einer Länge über alles von 10 Metern oder mehr ein Fischerei
logbuch über ihre Einsätze, in das alle Mengen jeder gefangenen
und an Bord behaltenen Art von über 50 kg Lebendgewicht
äquivalent im Einzelnen eingetragen werden

(2) Das Fischereilogbuch gemäß Absatz 1 enthält insbesondere
folgende Angaben: 

a) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des
Fischereifahrzeugs;

b) FAO-3-ALFA-Code jeder Art und das einschlägige geografi
sche Gebiet, in dem die Fänge getätigt wurden;

c) Datum der Fänge;

d) Datum der Abfahrt aus dem Hafen und der Ankunft im Hafen
sowie Dauer der Fangreise;

e) Art des Fanggeräts, Maschenöffnung und Abmessungen;

f) geschätzte Mengen jeder Art in Kilogramm, in Lebendge
wicht, oder gegebenenfalls Anzahl der Tiere;

g) Zahl der Fangeinsätze.

(3) Die erlaubte Toleranzspanne bei den im Fischereilogbuch
eingetragenen Schätzungen der Mengen an Bord (in Kilogramm)
beträgt 10 % für alle Arten.

(4) Ferner tragen die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der
Gemeinschaft in ihr Fischereilogbuch alle geschätzten Rückwurf
mengen über 50 kg Lebendgewichtäquivalent für alle Arten ein.

(5) In Fischereien, für die eine Fischereiaufwandsregelung der
Gemeinschaft gilt, machen die Kapitäne von Fischereifahrzeugen
der Gemeinschaft für die in einem Gebiet verbrachte Zeit folgende
Angaben in ihrem Fischereilogbuch: 

a) bei gezogenem Fanggerät:

i) Einlaufen in den Hafen und Auslaufen aus dem Hafen,
der in diesem Gebiet liegt;

ii) jede Einfahrt in Meeresgebiete, in denen bestimmte Vor
schriften über den Zugang zu den Gewässern und Res
sourcen gelten, und Ausfahrt daraus;

iii) die an Bord behaltenen Fangmengen nach Arten in Kilo
gramm Lebendgewicht bei Ausfahrt aus dem betreffen
den Gebiet oder vor Einfahrt in einen Hafen in dem
betreffenden Gebiet.

b) bei stationärem Fanggerät:

i) Einlaufen in den Hafen und Auslaufen aus dem Hafen,
der in diesem Gebiet liegt;

ii) jede Einfahrt in Meeresgebiete, in denen spezielle Vor
schriften über den Zugang zu den Gewässern und Res
sourcen gelten, und Ausfahrt daraus;

iii) Datum und Uhrzeit des Aussetzens oder Wiederausset
zens des stationären Fanggeräts in diesen Gebieten;

iv) Datum und Uhrzeit des Abschlusses der Fangeinsätze
mit stationärem Fanggerät;

v) die an Bord behaltenen Fangmengen nach Arten in Kilo
gramm Lebendgewicht bei Ausfahrt aus dem betreffen
den Gebiet oder vor Einfahrt in einen Hafen in dem
betreffenden Gebiet.

(6) Die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft
übermitteln die Fischereilogbuchangaben so bald wie möglich,
spätestens aber 48 Stunden nach der Anlandung, 

a) an ihren Flaggenmitgliedstaat und

b) bei Anlandung in einem Hafen eines anderen Mitgliedstaats,
an die zuständigen Behörden des betreffenden Hafen-
mitgliedstaats.

(7) Zur Umrechnung des Gewichts von gelagertem oder ver
arbeitetem Fisch in Lebendgewicht verwenden die Kapitäne von
Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft den nach dem Verfahren
gemäß Artikel 119 festgesetzten Umrechnungskoeffizienten.

(8) Kapitäne von Drittlandfischereifahrzeugen, die in Gemeins
chaftsgewässern eingesetzt sind, zeichnen die in diesem Artikel
geforderten Angaben in derselben Weise auf, wie die Kapitäne
von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft.

(9) Die Kapitäne bürgen für die Richtigkeit der Angaben im
Fischereilogbuch.

(10) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel  15

Elektronisches Führen und elektronische Übermittlung
von Fischereilogbuchdaten

(1) Die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft
mit einer Länge über alles von 12  m oder mehr zeichnen die
Angaben gemäß Artikel 14 elektronisch auf und übermitteln sie
mindestens einmal täglich, ebenfalls elektronisch, der zuständigen
Behörde des Flaggenmitgliedstaats.
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(2) Die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft
mit einer Länge über alles von 12 m oder mehr übermitteln die in
Artikel  14 genannten Angaben auf Verlangen der zuständigen
Behörde des Flaggenstaates und übermitteln die einschlägigen
Fischereilogbuchdaten in jedem Fall nach Beendigung des letzten
Fangeinsatzes vor dem Einlaufen in den Hafen.

(3) Absatz 1 gilt 

a) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 12  m oder mehr aber weniger als 15  m ab dem
1. Januar 2012;

b) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 15  m oder mehr aber weniger als 24  m ab dem
1. Juli 2011 und

c) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 24 m oder mehr ab dem 1. Januar 2010.

(4) Die Mitgliedstaaten können Kapitäne von unter ihrer Flagge
fahrenden Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft mit einer Länge
über alles von weniger als 15 m von Absatz 1 ausnehmen, wenn
sie 

a) ausschließlich im Küstenmeer des Flaggenstaates tätig sind
oder

b) zu keinem Zeitpunkt zwischen dem Auslaufen aus dem
Hafen und der Rückkehr in den Hafen länger als 24 Stunden
auf See sind.

(5) Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft, die
Daten über ihre Fischereitätigkeiten elektronisch aufzeichnen und
übermitteln, werden von der Verpflichtung freigestellt, ein
Fischereilogbuch in Papierform zu führen, sowie davon, eine
Anlandeerklärung und eine Umladeerklärungen auf Papier
auszufüllen.

(6) Die Mitgliedstaaten können bilaterale Vereinbarungen über
die Verwendung elektronischer Meldesysteme auf Schiffen schlie
ßen, die unter ihrer Flagge in den Gewässern unter ihrer Hoheits
gewalt oder Gerichtsbarkeit tätig sind. Die entsprechenden Schiffe,
für die diese Vereinbarungen gelten, sind von der Verpflichtung
freigestellt, in den betreffenden Gewässern ein Fischereilogbuch in
Papierform zu führen.

(7) Mitgliedstaaten können Kapitänen von unter ihrer Flagge
fahrenden Fischereifahrzeugen vorschreiben oder gestatten, die
Daten gemäß Artikel 14 ab 1. Januar 2010 elektronisch zu erfas
sen und zu übermitteln.

(8) Die zuständigen Behörden der Küstenmitgliedstaaten
akzeptieren die von den Flaggenmitgliedstaaten eingegangenen
elektronischen Berichte, die die Daten der Fischereifahrzeuge
gemäß den Absätzen 1 und 2 enthalten.

(9) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel 16

Fischereifahrzeuge, für die die
Fischereilogbuchvorschriften nicht gelten

(1) Die Mitgliedstaaten kontrollieren stichprobenartig die
Tätigkeit von Fischereifahrzeugen, für die die Vorschriften der
Artikel 14 und 15 nicht gelten, um die Einhaltung der Vorschrif
ten der gemeinsamen Fischereipolitik durch diese Schiffe
sicherzustellen.

(2) Zum Zweck der Kontrolle nach Absatz 1 erstellt jeder Mit
gliedstaat nach der Methodik, die von der Kommission nach dem
Verfahren gemäß Artikel  119 angenommen worden ist, einen
Stichprobenplan und übermittelt ihn der Kommission mit Angabe
der bei seiner Erstellung zugrunde gelegten Methoden jährlich bis
spätestens 31. Januar. Die Stichprobenpläne bleiben, soweit mög
lich, auf längere Sicht unverändert und werden innerhalb der ein
schlägigen geografischen Gebiete vereinheitlicht.

(3) Mitgliedstaaten, die gemäß ihren innerstaatlichen Rechts
vorschriften vorschreiben, dass unter ihrer Flagge fahrende
Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von unter  10  m
Fischereilogbücher gemäß Artikel 14 vorlegen müssen, sind von
der Verpflichtung gemäß den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden
Artikels freigestellt.

(4) Abweichend von den Absätzen  1 und  2 des vorliegenden
Artikels sind gemäß den Artikeln  62 und  63 übermittelte
Verkaufsbelege als Alternative zu Stichprobenplänen zulässig.

Artikel 17

Anmeldung

(1) Die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft
mit einer Länge über alles von 12 m oder mehr, die in Fischereien
tätig sind, für die ein Mehrjahresplan gilt, welche die Fischerei
logbuchdaten gemäß Artikel 15 elektronisch erfassen müssen, tei
len den zuständigen Behörden ihres Flaggenmitgliedstaats
mindestens vier Stunden vor der voraussichtlichen Ankunft im
Hafen folgende Angaben mit: 

a) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des
Fischereifahrzeugs;

b) Name des Bestimmungshafens und Grund des Anlaufens, wie
Anlanden, Umladen oder Inanspruchnahme von
Dienstleistungen;

c) Daten der Fangreise und die einschlägigen geografischen
Gebiete, in denen die Fänge getätigt wurden;

d) Datum und Uhrzeit der voraussichtlichen Ankunft im Hafen;

e) Mengen der einzelnen im Fischereilogbuch eingetragenen
Arten;

f) Mengen der einzelnen anzulandenden oder umzuladenden
Arten.

(2) Beabsichtigt ein Fischereifahrzeug der Gemeinschaft, in den
Hafen eines anderen Mitgliedstaats als des Flaggenmitgliedstaats
einzufahren, leiten die zuständigen Behörden des Flaggenmitglied
staats die elektronische Anmeldung unmittelbar nach Erhalt an
die zuständigen Behörden des Küstenmitgliedstaats weiter.
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(3) Die zuständigen Behörden des Küstenmitgliedstaats kön
nen eine frühere Einfahrt in den Hafen gestatten.

(4) Die elektronischen Fischereilogbuchdaten gemäß Arti
kel  15 und die elektronische Anmeldung können gemeinsam
elektronisch übermittelt werden.

(5) Die Kapitäne bürgen für die Richtigkeit der Daten in der
elektronischen Anmeldung.

(6) Die Kommission kann nach dem Verfahren gemäß Arti
kel  119 bestimmte Kategorien von Fischereifahrzeugen unter
Berücksichtigung unter anderem der Art der Fischereierzeugnisse
und der Entfernung zwischen den Fanggründen, den Anlande
plätzen und den Häfen, in denen die betreffenden Schiffe regist
riert sind, von der Verpflichtung nach Absatz  1 für einen
begrenzten, verlängerbaren Zeitraum ausnehmen oder für die
Anmeldung andere Zeitvorgaben machen.

Artikel 18

Anmeldung der Anlandung in einem anderen Mitgliedstaat

(1) Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft, die bis
zum Inkrafttreten der Bestimmungen gemäß Artikel 15 Absatz 3
nicht verpflichtet sind, Fischereilogbuchdaten elektronisch aufzu
zeichnen, und die beabsichtigen, einen Hafen oder Anlandevor
richtungen in einem anderen Küstenmitgliedstaat als ihrem
Flaggenmitgliedstaat zu nutzen, teilen den zuständigen Behörden
des Küstenmitgliedstaats mindestens vier Stunden vor der voraus
sichtlichen Ankunft im Hafen die Angaben gemäß Artikel  17
Absatz 1 mit.

(2) Die zuständigen Behörden des Küstenmitgliedstaats kön
nen einem früheren Einlaufen zustimmen.

Artikel 19

Genehmigung zum Einlaufen in den Hafen

Die zuständigen Behörden des Küstenmitgliedstaats können
Fischereifahrzeugen das Einlaufen in den Hafen untersagen, wenn
die Angaben gemäß den Artikeln  17 und  18 nicht vollständig
sind; ausgenommen sind Fälle höherer Gewalt.

Artikel 20

Umladung

(1) Umladungen auf See sind in Gemeinschaftsgewässern ver
boten. Umladungen dürfen nur mit entsprechender Genehmigung
unter den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen in hier
für bezeichneten Häfen oder hierfür bezeichneten küstennahen
Orten der Mitgliedstaaten und unter den in Artikel  43 Absatz  5
genannten Bedingungen vorgenommen werden.

(2) Wird die Umladung unterbrochen, so kann verlangt wer
den, dass vor der Wiederaufnahme eine Erlaubnis eingeholt wird.

(3) Für die Zwecke dieses Artikels gelten Umlagerung, der Fang
mit Gespannschleppnetzen und Fangeinsätze, bei denen zwei
oder mehr Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft gemeinsam zum
Einsatz kommen, nicht als Umladung.

Artikel  21

Ausfüllen und Übermittlung der Umladeerklärung

(1) Unbeschadet spezieller Vorschriften in Mehrjahresplänen
füllen die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft mit
einer Länge über alles von 10  m oder mehr, die an einer Umla
dung beteiligt sind, eine Umladeerklärung aus, in die alle Mengen
von über 50 kg Lebendgewichtäquivalent jeder umgeladenen oder
empfangenen Art eingetragen werden.

(2) Die Umladeerklärung gemäß Absatz 1 enthält mindestens
folgende Angaben: 

a) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name sowohl des
umladenden als auch des empfangenden Fischereifahrzeugs;

b) FAO-3-ALFA-Code jeder Art und das einschlägige geografi
sche Gebiet, in dem die Fänge getätigt wurden;

c) geschätzte Mengen jeder Art in Kilogramm Erzeugnis
gewicht, aufgeschlüsselt nach Art der Aufmachung, oder
gegebenenfalls die Anzahl der Tiere;

d) Bestimmungshafen des empfangenden Fischereifahrzeugs;

e) bezeichneter Hafen der Umladung.

(3) Die erlaubte Toleranzspanne bei den in der Umladeer
klärung eingetragenen Schätzungen der umgeladenen oder emp
fangenen Mengen (in Kilogramm) beträgt 10 % für alle Arten.

(4) Der Kapitän des umladenden Fischereifahrzeugs und der
Kapitän des empfangenden Fischereifahrzeugs übermitteln beide
so bald wie möglich, spätestens aber48 Stunden nach der Umla
dung die Umladeerklärung 

a) an ihren jeweiligen Flaggenmitgliedstaat und,

b) wenn die Umladung in einem Hafen eines anderen Mitglied
staats erfolgt ist, an die zuständigen Behörden des betreffen
den Hafenmitgliedstaats.

(5) Der Kapitän des umladenden Fischereifahrzeugs und der
Kapitän des empfangenden Fischereifahrzeugs bürgen beide für
die Richtigkeit der Angaben in der Umladeerklärung.

(6) Die Kommission kann nach dem Verfahren gemäß Arti
kel  119 bestimmte Kategorien von Fischereifahrzeugen unter
Berücksichtigung unter anderem der Art der Fischereierzeugnisse
und der Entfernung zwischen den Fanggründen, den Umlade
plätzen und den Häfen, in denen die betreffenden Schiffe regist
riert sind, von der Verpflichtung nach Absatz  1 für einen
begrenzten, verlängerbaren Zeitraum ausnehmen oder für die
Übermittlung andere Zeitvorgaben machen.

(7) Die Verfahren und Formblätter für die Umladeerklärung
werden nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 festgelegt.
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Artikel 22

Elektronisches Ausfüllen und elektronische Übermittlung
der Daten der Umladeerklärung

(1) Die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft
mit einer Länge über alles von 12  m oder mehr zeichnen die
Angaben gemäß Artikel 21 elektronisch auf und übermitteln sie,
ebenfalls elektronisch, der zuständigen Behörde des Flaggen
mitgliedstaats binnen24 Stunden nach Ende der Anlandung.

(2) Absatz 1 gilt 

a) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 12  m oder mehr aber weniger als 15  m ab dem
1. Januar 2012;

b) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 15  m oder mehr aber weniger als 24  m ab dem
1. Juli 2011 und

c) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft einer Länge über
alles von 24 m oder mehr ab dem 1. Januar 2010.

(3) Ein Mitgliedstaat kann Kapitäne von Fischereifahrzeugen
der Gemeinschaft mit einer Länge über alles von weniger als 15 m,
die unter seiner Flagge fahren, von Absatz 1 ausnehmen, wenn sie 

a) ausschließlich im Küstenmeer des Flaggenmitgliedstaats tätig
sind oder

b) zu keinem Zeitpunkt zwischen dem Auslaufen aus dem
Hafen und der Rückkehr in den Hafen länger als 24 Stunden
auf See sind.

(4) Die zuständigen Behörden der Küstenmitgliedstaaten
akzeptieren die von den Flaggenmitgliedstaaten eingegangenen
elektronischen Berichte, die die Daten der Fischereifahrzeuge
gemäß den Absätzen 1 und 2 enthalten.

(5) Lädt ein Fischereifahrzeug der Gemeinschaft seine Fänge in
einem anderen Mitgliedstaat als dem Flaggenmitgliedstaat um, so
leiten die zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats die
Angaben der Umladeerklärung unmittelbar nach Eingang elektro
nisch an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats weiter, in
dem der Fang umgeladen wurde und für den der Fisch bestimmt
ist.

(6) Die Mitgliedstaaten können Kapitänen von unter ihrer
Flagge fahrenden Fischereifahrzeugen vorschreiben oder gestat
ten, die Daten gemäß Artikel 21 ab 1.  Januar 2010 elektronisch
zu erfassen und zu übermitteln.

(7) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel 23

Ausfüllen und Übermittlung der Anlandeerklärung

(1) Unbeschadet spezieller Vorschriften in Mehrjahresplänen
füllt der Kapitän eines Fischereifahrzeugs der Gemeinschaft mit
einer Länge über alles von 10 Metern oder mehr oder sein Ver
treter eine Anlandeerklärung aus, in die alle Mengen jeder ange
landeten Art eingetragen werden.

(2) Die Anlandeerklärung gemäß Absatz 1 enthält mindestens
folgende Angaben: 

a) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des
Fischereifahrzeugs;

b) FAO-3-ALFA-Code jeder Art und das einschlägige geografi
sche Gebiet, in dem die Fänge getätigt wurden;

c) Mengen jeder Art in Kilogramm Erzeugnisgewicht, aufge
schlüsselt nach Art der Aufmachung, oder gegebenenfalls
Anzahl der Tiere;

d) Anlandehafen.

(3) Der Kapitän eines Fischereifahrzeugs der Gemeinschaft
oder sein Vertreter übermittelt die Anlandeerklärung so bald wie
möglich, spätestens aber 48 Stunden nach Ende der Anlandung, 

a) an ihren Flaggenmitgliedstaat und,

b) wenn die Anlandung in einem Hafen eines anderen Mitglied
staats erfolgt ist, an die zuständigen Behörden des betreffen
den Hafenmitgliedstaats.

(4) Der Kapitän bürgt für die Richtigkeit der Angaben in der
Anlandeerklärung.

(5) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel  24

Elektronisches Ausfüllen und elektronische Übermittlung
der Daten der Anlandeerklärung

(1) Der Kapitän eines Fischereifahrzeugs der Gemeinschaft mit
einer Länge über alles von 12 Metern oder mehr oder sein Ver
treter zeichnet die Angaben gemäß Artikel  23 elektronisch auf
und übermittelt sie, ebenfalls elektronisch, binnen 24 Stunden
nach Ende der Anlandung der zuständigen Behörde des
Flaggenmitgliedstaats.

(2) Absatz 1 gilt 

a) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 12  m oder mehr aber weniger als 15  m ab dem
1. Januar 2012;

b) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 15  m oder mehr aber weniger als 24  m ab dem
1. Juli 2011 und

c) für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über
alles von 24 m oder mehr ab dem 1. Januar 2010.

(3) Ein Mitgliedstaat kann Kapitäne von Fischereifahrzeugen
der Gemeinschaft mit einer Länge über alles von weniger als 15 m,
die unter seiner Flagge fahren, von Absatz 1 ausnehmen, wenn sie 

a) wenn sie ausschließlich im Küstenmeer des Flaggenmitglied
staats tätig sind oder
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b) wenn sie zu keinem Zeitpunkt zwischen dem Auslaufen aus
dem Hafen und der Rückkehr in den Hafen länger als
24 Stunden auf See sind.

(4) Landet ein Fischereifahrzeug der Gemeinschaft seine Fänge
in einem anderen Mitgliedstaat als dem Flaggenmitgliedstaat an,
so leiten die zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats die
Angaben der Anlandeerklärung unmittelbar nach Eingang elek
tronisch an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats weiter, in
dem der Fang angelandet wurde.

(5) Der Kapitän eines Fischereifahrzeugs der Gemeinschaft
oder sein Vertreter, der die Angaben gemäß Artikel  23 elektro
nisch aufzeichnet und seinen Fang in einem anderen Mitgliedstaat
als dem Flaggenmitgliedstaat anlandet, wird von der Verpflich
tung freigestellt, dem Küstenmitgliedstaat eine Anlandeerklärung
auf Papier vorzulegen.

(6) Die Mitgliedstaaten können Kapitänen von unter ihrer
Flagge fahrenden Fischereifahrzeugen vorschreiben oder gestat
ten, die Daten gemäß Artikel 23 ab 1.  Januar 2010 elektronisch
zu erfassen und zu übermitteln.

(7) Die zuständigen Behörden der Küstenmitgliedstaaten
akzeptieren die von den Flaggenmitgliedstaaten eingegangenen
elektronischen Berichte, die die Daten der Fischereifahrzeuge
gemäß den Absätzen 1 und 2 enthalten.

(8) Die Verfahren und Formblätter für die Anlandeerklärung
werden nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 festgelegt.

Artikel 25

Schiffe, für die die Vorschriften bezüglich der
Anlandeerklärung nicht gelten

(1) Jeder Mitgliedstaat überwacht stichprobenartig die Tätigkei
ten von Fischereifahrzeugen, für die die Vorschriften bezüglich
der Anlandeerklärung gemäß den Artikeln  23 und  24 nicht gel
ten, um die Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen
Fischereipolitik durch diese Schiffe sicherzustellen.

(2) Zum Zweck der Überwachung nach Absatz 1 erstellt jeder
Mitgliedstaat nach der Methodik, die von der Kommission nach
dem Verfahren gemäß Artikel  119 angenommen worden ist,
einen Stichprobenplan und übermittelt ihn der Kommission mit
Angabe der bei seiner Erstellung zugrunde gelegten Methoden
jährlich bis zum 31. Januar. Die Stichprobenpläne bleiben, soweit
möglich, auf längere Sicht unverändert und werden innerhalb der
einschlägigen geografischen Gebiete vereinheitlicht.

(3) Mitgliedstaaten, die gemäß ihren innerstaatlichen Rechts
vorschriften vorschreiben, dass unter ihrer Flagge fahrende
Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles unter 10 m Anlande
erklärungen gemäß Artikel 23 übermitteln müssen, sind von der
Verpflichtung gemäß den Absätzen  1 und  2 des vorliegenden
Artikels freigestellt.

(4) Abweichend von den Absätzen  1 und  2 des vorliegenden
Artikels sind die gemäß den Artikeln  62 und  63 übermittelte
Verkaufsbelege als Alternative zu Stichprobenplänen zulässig.

A b s c h n i t t  2

K o n t r o l l e d e s F i s c h e r e i a u f w a n d s

Artikel  26

Überwachung des Fischereiaufwands

(1) Die Mitgliedstaaten kontrollieren die Einhaltung der
Fischereiaufwandsregelungen in den geografischen Gebieten, in
denen Obergrenzen für den Fischereiaufwand gelten. Sie stellen
sicher, dass Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge, die ein oder
mehrere unter eine Aufwandsregelung fallende Fanggeräte an
Bord mitführen oder gegebenenfalls einsetzen oder die gegebe
nenfalls eine unter diese Aufwandsregelung fallende Fischerei aus
üben, sich nur dann in einem geografischen Gebiet aufhalten, für
das diese Aufwandsregelung gilt, wenn weder der dem betreffen
den Mitgliedstaat noch der dem betreffenden Fischereifahrzeug
zugewiesene höchstzulässige Fischereiaufwand ausgeschöpft ist.

(2) Unbeschadet gegebenenfalls geltender spezieller Vorschrif
ten wird der Fischereiaufwand eines Fischereifahrzeugs, das ein
oder mehrere unter eine Fischereiaufwandsregelung fallende Fang
geräte an Bord mitführt oder gegebenenfalls einsetzt oder eine
unter eine Aufwandsregelung fallende Fischerei ausübt und an
einem Tag durch zwei oder mehr geografische Gebiete fährt, für
die die betreffende Aufwandsregelung gilt, auf den höchstzulässi
gen Fischereiaufwand für das betreffende Fanggerät oder die
betreffende Fischerei und das geografische Gebiet angerechnet, in
dem an diesem Tag der größte Teil der Zeit verbracht wurde.

(3) Hat ein Mitgliedstaat einem Fischereifahrzeug gemäß Arti
kel 27 Absatz 2 gestattet, während einer bestimmten Fangreise in
einem geografischen Gebiet, für das eine Fischereiaufwands
regelung gilt, mehr als ein unter diese Aufwandsregelung fallen
des Fanggerät einzusetzen, die zu mehr als einer Fanggerätegruppe
gehören, so wird der auf dieser Fangreise betriebene Fischerauf
wand zugleich auf den jeweiligen höchstzulässigen Fischereiauf
wand für jedes einzelne Fanggerät oder jede einzelne
Fanggerätegruppe angerechnet, der diesem Mitgliedstaat für das
betreffende geografische Gebiet zugewiesen wurde.

(4) Gehören diese Fanggeräte derselben unter die Fischereiauf
wandsregelung fallenden Fanggerätegruppe an, so wird der von
den Fischereifahrzeugen, die die betreffenden Fanggeräte an Bord
mitführen, in einem geografischen Gebiet betriebene Fischereiauf
wand lediglich einmal auf den höchstzulässigen Fischereiaufwand
für die betreffende Fanggerätegruppe in dem geografischen Gebiet
angerechnet.

(5) Die Mitgliedstaaten steuern den Fischereiaufwand der
Schiffe ihrer Flotte, die ein oder mehrere unter eine Fischereiauf
wandsregelung fallende Fanggeräte an Bord mitführen oder gege
benenfalls einsetzen oder eine unter eine Aufwandsregelung
fallende Fischerei ausüben, in den unter diese Aufwandsregelung
fallenden geografischen Gebieten, indem sie kurz vor der Aus
schöpfung eines ihnen zugewiesenen höchstzulässigen Fischerei
aufwands geeignete Schritte unternehmen um sicherzustellen,
dass der betriebene Fischereiaufwand die festgelegten Obergren
zen nicht überschreitet.
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(6) Als Tag in einem Gebiet gilt ein zusammenhängender Zeit
raum von 24 Stunden (oder ein Teil  davon), in dem sich ein
Fischereifahrzeug in dem geografischen Gebiet und außerhalb des
Hafens befindet oder gegebenenfalls sein Fanggerät einsetzt. Den
Zeitpunkt, ab dem der zusammenhängende Zeitraum von einem
Tag in dem Gebiet gemessen wird, bestimmt der Mitgliedstaat,
dessen Flagge das betreffende Fischereifahrzeug führt. Als Tag
außerhalb des Hafens gilt ein zusammenhängender Zeitraum von
24 Stunden oder ein Teil davon, in dem sich das Fischereifahrzeug
außerhalb des Hafens befindet.

Artikel 27

Meldung des Fanggeräts

(1) Unbeschadet gegebenenfalls geltender spezieller Vorschrif
ten melden die Kapitäne der Fischereifahrzeuge in den
einschlägigen geografischen Gebieten, für die eine Fischereiauf
wandsregelung gilt, für die Fanggerätebeschränkungen gelten oder
für die für verschiedene Fanggeräte oder Fanggerätegruppen ein
höchstzulässiger Fischereiaufwand festgesetzt wurde, oder ihre
Vertreter den zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats vor
einem Zeitraum, für den die betreffenden Fischereiaufwands
obergrenzen gelten, welches Fanggerät oder gegebenenfalls wel
che Fanggeräte sie während des bevorstehenden Zeitraums
einzusetzen gedenken. Solange diese Meldung nicht erfolgt ist,
darf das Fischereifahrzeug in den geografischen Gebieten, in
denen die Fischereiaufwandsregelung gilt, nicht fischen.

(2) Ist im Rahmen einer Fischereiaufwandsregelung in einem
geografischen Gebiet die Verwendung von Fanggeräten aus mehr
als einer Fanggerätegruppe gestattet, so bedarf es für den Einsatz
von mehr als einem Fanggerät während einer Fangreise der vor
herigen Zustimmung des Flaggenmitgliedstaats.

Artikel 28

Fischereiaufwandsbericht

(1) Auf entsprechenden Beschluss des Rates übermitteln die
Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft, die nicht mit
einem betriebsbereiten Schiffsüberwachungssystem gemäß Arti
kel  9 ausgestattet sind oder keine Fischereilogbuchdaten gemäß
Artikel 15 elektronisch übermitteln und für die eine Fischereiauf
wandsregelung gilt, den zuständigen Behörden ihres Flaggen
mitgliedstaats und gegebenenfalls dem Küstenmitgliedstaat
unmittelbar vor der Einfahrt in ein geografisches Gebiet, für das
diese Fischereiaufwandsregelung gilt, und unmittelbar vor der
Ausfahrt aus diesem Gebiet per Fernschreiben, Fax, telefonischer
Meldung oder E-Mail, das bzw. die vom Empfänger ordnungsge
mäß zu registrieren ist, oder per Funk über eine nach den
Gemeinschaftsvorschriften zugelassene Funkstation folgende
Angaben für diese Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft in Form
eines Fischereiaufwandsberichts: 

a) Name, äußere Kennzeichen und Rufzeichen des Fischerei
fahrzeugs sowie Name des Kapitäns,

b) geografische Position des Fischereifahrzeugs, auf das sich die
Mitteilung bezieht,

c) Tag und Uhrzeit jeder Einfahrt in das Gebiet und gegebenen
falls in Teile dieses Gebiets sowie jeder Ausfahrt aus diesem
Gebiet oder den betreffenden Teilen dieses Gebiets,

d) den an Bord behaltenen Fang nach Arten in Kilogramm
Lebendgewicht.

(2) Die Mitgliedstaaten können in Abstimmung mit den von
den Fischereitätigkeiten ihrer Schiffe betroffenen Mitgliedstaaten
alternative Kontrollmaßnahmen durchführen, um sicherzustellen,
dass die Aufwandsmeldepflichten eingehalten werden. Diese Maß
nahmen müssen so wirksam und transparent wie die Meldepflich
ten gemäß Absatz  1 sein und sind der Kommission vor ihrer
Durchführung mitzuteilen.

Artikel 29

Ausnahmen

(1) Fischereifahrzeuge, die unter eine Fischereiaufwands
regelung fallende Fanggeräte an Bord mitführen, dürfen durch ein
unter diese Fischereiaufwandsregelung fallendes geografisches
Gebiet fahren, wenn sie keine Fangerlaubnis für dieses geografi
sche Gebiet haben oder ihren zuständigen Behörden die geplante
Durchfahrt durch das betreffende Gebiet gemeldet haben. Solange
sich das Fischereifahrzeug in dem betreffenden geografischen
Gebiet aufhält, muss alles unter die betreffende Fischereiauf
wandsregelung fallende Fanggerät, das an Bord mitgeführt wird,
gemäß Artikel 47 verzurrt und verstaut sein.

(2) Es steht den Mitgliedstaaten frei, Tätigkeiten von Fischerei
fahrzeugen, die in einem unter eine Fischereiaufwandsregelung
fallenden geografischen Gebiet nichtfischereiliche Tätigkeiten
durchführen, nicht auf einen ihnen zugewiesenen höchstzulässi
gen Fischereiaufwand anzurechnen, sofern die betreffenden
Fischereifahrzeuge ihren Flaggenmitgliedstaaten vorab mitteilen,
dass sie vorhaben, eine solche Tätigkeit auszuüben, welcher Art
diese Tätigkeit ist und dass sie für den betreffenden Zeitraum ihre
Fangerlaubnis abgeben. Diese Fischereifahrzeuge dürfen in diesem
Zeitraum keinerlei Fanggerät oder Fisch an Bord haben.

(3) Es steht den Mitgliedstaaten frei, Tätigkeiten von Fischerei
fahrzeugen, die sich in einem unter eine Fischereiaufwands
regelung fallenden geografischen Gebiet aufgehalten haben, aber
keinen Fischfang betreiben konnten, weil sie einem anderen in
Seenot geratenen Fischereifahrzeug geholfen oder eine verletzte
Person an einen Ort gebracht haben, wo sie medizinische Not
versorgung erhalten konnte, nicht auf einen ihnen zugewiesenen
höchstzulässigen Fischereiaufwand anzurechnen. Binnen eines
Monats nach einem solchen Beschluss unterrichtet der Flaggen
mitgliedstaat die Kommission und legt Nachweise für die geleis
tete Nothilfe vor.

Artikel 30

Ausschöpfung des Fischereiaufwands

(1) Unbeschadet der Artikel 29 und 31 bleiben in einem geo
grafischen Gebiet, in dem Fanggeräte unter eine Fischereiauf
wandsregelung fallen, die Fischereifahrzeuge, die ein oder mehrere
dieser Fanggeräte an Bord haben, für die verbleibende Geltungs
dauer der betreffenden Aufwandsregelung im Hafen oder außer
halb dieses geografischen Gebiets, wenn 

a) sie den ihnen zugewiesenen Anteil am höchstzulässigen
Fischereiaufwand für das betreffende geografische Gebiet und
das oder die betreffenden Fanggeräte ausgeschöpft haben,
oder wenn
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b) der ihrem Flaggenmitgliedstaat zugewiesene höchstzulässige
Fischereiaufwand für das betreffende geografische Gebiet und
das oder die betreffenden Fanggeräte ausgeschöpft ist.

(2) Unbeschadet des Artikels  29 dürfen Fischereifahrzeuge in
einem geografischen Gebiet, in dem eine Fischerei einer Fischerei
aufwandsregelung unterliegt, diese Fischerei in dem betreffenden
Gebiet nicht betreiben, wenn 

a) sie den ihnen zugewiesenen Anteil am höchstzulässigen
Fischereiaufwand für das betreffende geografische Gebiet und
die betreffenden Fischerei ausgeschöpft haben, oder wenn

b) der ihrem Flaggenmitgliedstaat zugewiesene höchstzulässige
Fischereiaufwand für das betreffende geografische Gebiet und
die betreffende Fischerei ausgeschöpft ist.

Artikel 31

Von der Anwendung einer Fischereiaufwandsregelung
ausgenommene Fischereifahrzeuge

Dieser Abschnitt gilt nicht für Fischereifahrzeuge, die von der
Anwendung einer Fischereiaufwandsregelung ausgenommen
sind.

Artikel 32

Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen zu diesem Abschnitt können nach
dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen werden.

A b s c h n i t t  3

D a t e n a u f z e i c h n u n g u n d D a t e n a u s t a u s c h
d u r c h d i e M i t g l i e d s t a a t e n

Artikel 33

Aufzeichnung von Fangmengen und Fischereiaufwand

(1) Jeder Flaggenmitgliedstaat zeichnet alle im vorliegenden
Kapitel erwähnten sachdienlichen Fangdaten, insbesondere die
Daten gemäß den Artikeln 14, 21, 23, 28 und 62 auf, und zwar
ausgedrückt sowohl in Anlandungen als gegebenenfalls auch in
Fischereiaufwand, und hebt die Originaldaten nach Maßgabe der
einzelstaatlichen Vorschriften für einen Zeitraum von drei Jahren
oder länger auf.

(2) Unbeschadet gegebenenfalls geltender spezieller Gemeins
chaftsvorschriften teilt jeder Flaggenmitgliedstaat vor dem 15.
jeden Monats der Kommission oder der von ihr bezeichneten
Stelle elektronisch Folgendes mit: 

a) für jeden Bestand oder jede Bestandsgruppe, für den/die TACs
oder Quoten festgesetzt sind, die aggregierten Daten für die
im Vormonat angelandeten Mengen und

b) für jedes Fanggebiet, für das eine Fischereiaufwandsregelung
gilt, oder gegebenenfalls für jede Fischerei, für die eine
Fischereiaufwandsregelung gilt, die aggregierten Daten für
den im Vormonat betriebenen Fischereiaufwand.

(3) Abweichend von Absatz  2 Buchstabe a zeichnen die Mit
gliedstaaten für jeden vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember
2010 die in ihren Häfen von Fischereifahrzeugen anderer Mit
gliedstaaten angelandeten Bestand die angelandeten Mengen auf
und teilen sie der Kommission gemäß den in diesem Artikel
beschriebenen Verfahren mit.

(4) Jeder Flaggenmitgliedstaat teilt der Kommission vor Ablauf
des ersten Monats jedes Kalendervierteljahres elektronisch in agg
regierter Form mit, welche Mengen von anderen als den in
Absatz  2 genannten Beständen im vorangegangenen Vierteljahr
angelandet wurden.

(5) Alle Fänge von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft aus
einem quotengebundenen Bestand oder einer quotengebundenen
Bestandsgruppe werden unabhängig vom Ort der Anlandung auf
die Quoten angerechnet, über die der Flaggenmitgliedstaat für den
betreffenden Bestand oder die betreffende Bestandsgruppe
verfügt.

(6) Im Rahmen von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten
getätigte Fänge, die vermarktet und verkauft werden, werden auf
die geltende Quote des Flaggenmitgliedstaats angerechnet, soweit
sie 2 % der betroffenen Quoten übersteigen. Artikel 12 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr.  199/2008 des Rates vom 25.  Februar
2008 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Rahmenregelung
für die Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten im
Fischereisektor und Unterstützung wissenschaftlicher Beratung
zur Durchführung der gemeinsamen Fischereipolitik

(1)  ABl. L 60 vom 5.3.2008, S. 1.

 (1) findet auf
die Fangreisen im Rahmen wissenschaftlicher Forschung, auf
denen die betreffenden Fänge getätigt werden, keine Anwendung.

(7) Unbeschadet des Titels XII können die Mitgliedstaaten bis
zum 30. Juni 2011 in Zusammenarbeit mit der Kommission oder
der von ihr bezeichneten Stelle Pilotprojekte zum Echtzeit-
Fernzugriff auf die nach dieser Verordnung gesammelten und vali
dierten Daten der Mitgliedstaaten durchführen. Die Form und
Verfahren für den Zugang zu den Daten werden erörtert und
getestet. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission vor dem
1.  Januar 2011 mit, ob sie beabsichtigen, Pilotprojekte durchzu
führen. Der Rat kann ab dem 1. Januar 2012 entscheiden, ob die
Datenübermittlung der Mitgliedstaaten an die Kommission auf
andere Art und mit einer anderen Häufigkeit erfolgen sollte.

(8) Mit Ausnahme des Aufwands von Fischereifahrzeugen, die
von der Anwendung einer Fischereiaufwandsregelung ausgenom
men sind, wird der gesamte Fischereiaufwand von Fischerei
fahrzeugen der Gemeinschaft, die in einem unter eine
Fischereiaufwandsregelung fallenden geografischen Gebiet ein
oder mehrere unter diese Aufwandsregelung fallende Fanggeräte
an Bord haben oder gegebenenfalls einsetzen oder eine unter diese
Aufwandsregelung fallende Fischerei betreiben, auf den dem
jeweiligen Flaggenmitgliedstaat für das betreffende geografische
Gebiet und das betreffende Fanggerät oder die betreffende Fische
rei zugewiesenen höchstzulässigen Fischereiaufwand angerechnet.
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(9) Fischereiaufwand, der im Rahmen wissenschaftlicher For
schung in einem unter eine Fischereiaufwandsregelung fallenden
geografischen Gebiet von Schiffen betrieben wird, die ein oder
mehrere unter diese Aufwandsregelung fallende Fanggeräte an
Bord haben oder eine unter diese Aufwandsregelung fallende
Fischerei betreiben, wird auf den ihrem Flaggenmitgliedstaat für
das betreffende geografische Gebiet und das oder die betreffen
den Fanggeräte oder die betreffende Fischerei zugewiesenen
höchstzulässigen Fischereiaufwand angerechnet, soweit sie 2 %
des zugeteilten Fischereiaufwands übersteigen, wenn die dabei
getätigten Fänge vermarktet und verkauft werden. Artikel  12
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 findet auf die Fang
reisen im Rahmen wissenschaftlicher Forschung, auf denen die
betreffenden Fänge getätigt werden, keine Anwendung.

(10) Die Kommission kann Formate für die Übermittlung der
in diesem Artikel genannten Daten nach dem Verfahren gemäß
Artikel 119 festlegen.

Artikel 34

Daten über ausgeschöpfte Fangmöglichkeiten

Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission unverzüglich,
wenn sie feststellen, dass

a) aufgrund der Fänge, die Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge
aus einem quotengebundenen Bestand oder einer quoten
gebundenen Bestandsgruppe getätigt haben, die betreffende
Quote zu 80 % als ausgeschöpft gilt oder

b) 80 % des höchstzulässigen Fischereiaufwands, den alle
Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge oder eine Gruppe die
ser Fischereifahrzeuge mit einem bestimmten Fanggerät oder
in einer bestimmten Fischerei in einem bestimmten geogra
fischen Gebiet betreiben dürfen, als erreicht gelten.

In diesen Fällen übermitteln sie der Kommission auf deren Anfrage
detailliertere und häufigere Angaben als in Artikel 33 verlangt.

A b s c h n i t t  4

S c h l i e s s u n g v o n F i s c h e r e i e n

Artikel 35

Schließung von Fischereien durch die Mitgliedstaaten

(1) Jeder Mitgliedstaat setzt den Zeitpunkt fest, ab dem 

a) eine Quote durch die Fänge, die Fischereifahrzeuge unter sei
ner Flagge aus einem quotengebundenen Bestand oder einer
quotengebundenen Bestandsgruppe getätigt haben, als aus
geschöpft gilt;

b) der höchstzulässige Fischereiaufwand, den alle Fischerei
fahrzeuge unter seiner Flagge oder eine Gruppe dieser
Fischereifahrzeuge mit einem bestimmten Fanggerät oder in
einer bestimmten Fischerei in einem bestimmten geografi
schen Gebiet betreiben dürfen, als erreicht gilt.

(2) Der Mitgliedstaat untersagt allen oder einigen Fischerei
fahrzeugen unter seiner Flagge von dem in Absatz  1 genannten
Zeitpunkt an den Fang von Fischen des Bestands oder der
Bestandsgruppe, dessen/deren Quote ausgeschöpft ist, die betref
fende Fischerei oder, wenn die betreffenden Fischereifahrzeuge
das betreffende Fanggerät an Bord mitführen, den Fischfang in
dem einschlägigen geografischen Gebiet, wenn der höchstzuläs
sige Fischereiaufwand erreicht ist, sowie insbesondere das
Anbordbehalten, Umladen, Umlagern und Anlanden von Fängen,
die nach diesem Zeitpunkt getätigt wurden, und legt fest, bis wann
Umladungen, Transfers und Anlandungen oder letzte Fang
meldungen noch möglich sind.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat veröffentlicht seine Entschei
dung nach Absatz  2 und teilt sie unverzüglich der Kommission
mit. Die Veröffentlichung erfolgt im Amtsblatt der Europäischen
Union (Reihe C) und in dem öffentlich zugänglichen Teil der Web
site der Kommission. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung
durch den betreffenden Mitgliedstaat tragen die Mitgliedstaaten
dafür Sorge, dass alle Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge oder
eine Gruppe dieser Fischereifahrzeuge in ihren Gewässern oder in
ihrem Hoheitsgebiet keinen Fisch aus dem betreffenden Bestand
oder der betreffenden Bestandsgruppe oder, wenn sie das betref
fende Fanggerät an Bord mitführen, in den einschlägigen geogra
fischen Gebieten keinen Fisch mehr an Bord behalten, umladen,
umlagern oder anlanden.

(4) Die Kommission macht die nach diesem Artikel eingegan
genen Mitteilungen den Mitgliedstaaten elektronisch zugänglich.

Artikel 36

Schließung von Fischereien durch die Kommission

(1) Stellt die Kommission fest, dass ein Mitgliedstaat der Ver
pflichtung zur Übermittlung monatlicher Fangdaten gemäß Arti
kel  33 Absatz  2 nicht nachgekommen ist, so kann sie den
Zeitpunkt, zu dem die Fangmöglichkeiten des betreffenden
Mitgliedstaats als zu 80 % ausgeschöpft gelten, sowie den
geschätzten Zeitpunkt, zu dem die Fangmöglichkeiten als voll
ständig ausgeschöpft gelten, festsetzen.

(2) Stellt die Kommission auf der Grundlage der Angaben nach
Artikel  35 oder von sich aus fest, dass die der Gemeinschaft,
einem Mitgliedstaat oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten zur
Verfügung stehenden Fangmöglichkeiten als ausgeschöpft gelten,
so teilt die Kommission dies den betreffenden Mitgliedstaaten mit
und untersagt jede Fischereitätigkeit für das betreffende Gebiet,
Fanggerät, den betreffenden Bestand, die betreffende Bestands
gruppe oder die an diesen Fischereitätigkeiten beteiligte
Fangflotte.

Artikel 37

Ausgleichsmaßnahmen

(1) Hat die Kommission die Fischereitätigkeit wegen der ver
muteten Ausschöpfung der Fangmöglichkeiten eines Mitglied
staats, mehrerer Mitgliedstaaten oder der Gemeinschaft untersagt
und wird bekannt, dass ein Mitgliedstaat seine Fangmöglichkeiten
nicht wirklich ausgeschöpft hat, so findet der vorliegende Artikel
Anwendung.
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(2) Wurde der Nachteil eines Mitgliedstaats, für den vor Aus
schöpfung seiner Fangmöglichkeiten ein Fangverbot ausgespro
chen wurde, nicht behoben, so werden nach dem Verfahren
gemäß Artikel 119 Maßnahmen getroffen, um den entstandenen
Nachteil in geeigneter Weise auszugleichen. Diese Maßnahmen
können zu Abzügen bei den Fangmöglichkeiten der Mitgliedstaa
ten führen, die überfischt haben, und dazu, die so abgezogenen
Mengen den Mitgliedstaaten, denen vor Ausschöpfung ihrer Fang
möglichkeiten die Fischereitätigkeit untersagt wurde, entspre
chend zuzuschlagen.

(3) Die in Absatz  2 genannten Abzüge und die entsprechen
den Zuschläge erfolgen unter vorrangiger Berücksichtigung der
Arten und der einschlägigen geografischen Gebiete, für die die
Fangmöglichkeiten festgelegt worden sind. Abzüge und
Zuschläge können in dem Jahr, in dem der Nachteil entstanden
ist, oder in einem der folgenden Jahre vorgenommen werden.

(4) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel und
insbesondere zur Festsetzung der betreffenden Mengen werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

KAPITEL  II

Kontrolle des Flottenmanagements

A b s c h n i t t  1

F a n g k a p a z i t ä t

Artikel  38

Fangkapazität

(1) Die Mitgliedstaaten sind dafür zuständig, dass die erforder
lichen Kontrollen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass
die Gesamtkapazität in BRZ und kW, die sich aus den von einem
Mitgliedstaat ausgestellten Fanglizenzen ergibt, zu keinem Zeit
punkt höher ist als die Kapazitätshöchstwerte für den betreffen
den Mitgliedstaat nach Maßgabe 

a) des Artikels 13 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002,

b) der Verordnung (EG) Nr. 639/2004,

c) der Verordnung (EG) Nr. 1438/2003 und

d) der Verordnung (EG) Nr. 2104/2004.

(2) Nach dem Verfahren gemäß Artikel  119 können Durch
führungsbestimmungen zu diesem Artikel erlassen werden, ins
besondere bezüglich 

a) der Registrierung von Fischereifahrzeugen;

b) der Überprüfung der Maschinenleistung von Fischerei-
fahrzeugen;

c) der Überprüfung der Tonnage von Fischereifahrzeugen;

d) der Überprüfung von Typ, Nummer und Merkmalen des
Fanggeräts.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission im Rahmen des
in Artikel 118 genannten Berichts mit, welche Kontrollmethoden
angewandt wurden, zusammen mit Namen und Adressen der für
die Durchführung der Überprüfungen gemäß Absatz  2 des vor
liegenden Artikels zuständigen Stellen.

A b s c h n i t t  2

M a s c h i n e n l e i s t u n g

Artikel  39

Überwachung der Maschinenleistung

(1) Fischfang darf nicht mit Fischereifahrzeugen betrieben wer
den, die mit einer Maschine ausgestattet sind, deren Leistung die
in der Fanglizenz angegebene Leistung übersteigt.

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die zertifizierte
Maschinenleistung nicht überstiegen wird. Die Mitgliedstaaten tei
len der Kommission im Rahmen des Berichts gemäß Artikel 118
mit, welche Kontrollmaßnahmen sie ergriffen haben, um sicher
zustellen, dass die zertifizierte Maschinenleistung nicht überstie
gen wird.

(3) Die Mitgliedstaaten können die mit der Zertifizierung der
Maschinenleistung verbundenen Kosten ganz oder teilweise den
Betreibern der Fischereifahrzeuge auferlegen.

Artikel  40

Zertifizierung der Maschinenleistung

(1) Für die Zertifizierung der Maschinenleistung und die Aus
stellung von Maschinenzertifikaten für Fischereifahrzeuge der
Gemeinschaft, deren Antriebsmaschinenleistung 120 Kilowatt
(kW) übersteigt, mit Ausnahme von Schiffen, die ausschließlich
stationäres Fanggerät oder Dredgen einsetzen, Hilfsschiffen und
Schiffen, die ausschließlich in der Aquakultur eingesetzt werden,
sind die Mitgliedstaaten zuständig.

(2) Neue Antriebsmaschinen, Ersatzantriebsmaschinen und
technisch veränderte Antriebsmaschinen von Fischereifahrzeugen
gemäß Absatz 1 benötigen eine offizielle Zertifizierung durch die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, aus der hervorgeht,
dass sie keine höhere Dauerleistung erbringen können als im
Maschinenzertifikat angegeben. Ein solches Zertifikat wird nur
ausgestellt, wenn die Maschine keine höhere als die angegebene
höchste Dauerleistung erbringen kann.

(3) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können die
Zertifizierung der Maschinenleistung Klassifikationsgesellschaften
oder anderen Marktteilnehmern mit dem erforderlichen Fachwis
sen für die technische Überprüfung der Maschinenleistung über
tragen. Die betreffenden Klassifikationsgesellschaften oder
anderen Marktteilnehmer zertifizieren nur dann, dass eine
Antriebsmaschine keine höhere als die offiziell angegebene Leis
tung erbringen kann, wenn es unmöglich ist, die Leistung der
Antriebsmaschine über die zertifizierte Leistung hinaus zu
steigern.
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(4) Neue Antriebsmaschinen, Ersatzantriebsmaschinen und
technisch veränderte Antriebsmaschinen, die von dem betreffen
den Mitgliedstaat nicht offiziell zertifiziert wurden, dürfen nicht
verwendet werden.

(5) Dieser Artikel gilt für Fischereifahrzeuge, für die eine
Fischereiaufwandsregelung gilt, ab dem 1.  Januar 2012. Für
andere Fischereifahrzeuge gilt er ab dem 1. Januar 2013.

(6) Durchführungsbestimmungen zu diesem Abschnitt werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel 41

Überprüfung der Maschinenleistung

(1) Die Mitgliedstaaten nehmen im Anschluss an eine Risiko
analyse auf der Grundlage eines Stichprobenplans nach der
Methodik, die von der Kommission nach dem Verfahren gemäß
Artikel 119 angenommen worden ist, eine Datenüberprüfung in
Bezug auf die Übereinstimmung der Maschinenleistungsdaten vor
und verwenden zu diesem Zweck alle der Verwaltung zur Verfü
gung stehenden Angaben über die technischen Daten des betref
fenden Schiffes. Sie vergleichen hierzu insbesondere die Angaben 

a) in Aufzeichnungen des Schiffsüberwachungssystems VMS;

b) im Fischereilogbuch;

c) im Internationalen Motorenzeugnis über die Verhütung der
Luftverunreinigung (EIAPP-Zertifikat), das für die Maschine
nach der Anlage VI zu MARPOL 73/78 ausgestellt wurde;

d) in Klassenzertifikaten, die von einer anerkannten
Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisation im
Sinne der Richtlinie 94/57/EG ausgestellt wurden;

e) in der Probefahrtbescheinigung;

f) im Fischereiflottenregister der Gemeinschaft und

g) in anderen Unterlagen mit sachdienlichen Angaben zur
Schiffsleistung oder damit zusammenhängenden technischen
Merkmalen.

(2) Gibt es nach der Analyse der Angaben gemäß Absatz  1
Hinweise darauf, dass die Leistung der Maschine eines Fischerei
fahrzeugs größer ist als die in seiner Fanglizenz angegebene Leis
tung, so nehmen die Mitgliedstaaten eine technische Überprüfung
der Maschinenleistung vor.

KAPITEL  III

Kontrolle der Mehrjahrespläne

Artikel 42

Umladung im Hafen

(1) Fischereifahrzeuge, die in Fischereien tätig sind, für die ein
Mehrjahresplan gilt, dürfen ihre Fänge nicht in bezeichneten
Häfen oder küstennahen Orten auf andere Schiffe umladen,
solange diese Fänge nicht gemäß Artikel 60 gewogen wurden.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Fischereifahrzeuge unge
wogene Fänge pelagischer Arten, für die ein Mehrjahresplan gilt,
in bezeichneten Häfen oder küstennahen Orten umladen, wenn
sich ein Kontrollbeobachter oder ein Vertreter der Behörden an
Bord des empfangenden Schiffes befindet oder eine Überprüfung
stattgefunden hat, bevor das empfangende Schiff den Hafen ver
lässt nachdem die Umladung abgeschlossen ist. Der Kapitän des
empfangenden Schiffes muss die zuständigen Behörden des
Küstenmitgliedstaatsstaates 24 Stunden vor dem geschätzten Aus
laufen des empfangenden Schiffes aus dem Hafen informieren.
Der Kontrollbeobachter oder der Vertreter der Behörden wird von
den zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats des empfan
genden Schiffes benannt. Übt das empfangende Schiff Fischerei
tätigkeiten aus, bevor es solche Fänge empfängt oder nachdem es
sie empfangen hat, so nimmt es bis zur Anlandung der empfan
genen Fänge einen Kontrollbeobachter oder Vertreter der Behör
den an Bord. Das empfangende Schiff landet die empfangenen
Fänge in einem nach den Bedingungen des Artikels 43 Absatz 4
hierfür bezeichneten Hafen eines Mitgliedstaats an, wo der Fang
gemäß den Artikeln 60 und 61 gewogen wird.

Artikel 43

Bezeichnete Häfen

(1) Der Rat kann bei der Annahme eines Mehrjahresplans fest
legen, dass Fischereifahrzeuge ihre Fänge der Art, für die der
Mehrjahresplan gilt, ab einem bestimmten Schwellenwert, ausge
drückt in Lebendgewicht, in einem bezeichneten Hafen oder an
einem küstennahen Ort anlanden müssen.

(2) Soll über dem Schwellenwert nach Absatz  1 hinaus Fisch
angelandet werden, so stellt der Kapitän des betreffenden
Fischereifahrzeugs der Gemeinschaft sicher, dass eine solche
Anlandung nur in einem bezeichneten Hafen oder an einem
küstennahen Ort in der Gemeinschaft erfolgt.

(3) Gilt der Mehrjahresplan im Rahmen einer regionalen
Fischereiorganisation, so können die Fänge in den Häfen einer
Vertragspartei oder einer kooperierenden Nichtvertragspartei die
ser Organisation gemäß den von der betreffenden Fischerei
organisation festgelegten Vorschriften angelandet oder umgeladen
werden.

(4) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet Häfen oder küstennahe Orte
für die Anlandungen nach Absatz 2.

(5) Um als bezeichneter Hafen ausgewiesen zu werden, muss
ein Hafen oder küstennaher Ort folgende Voraussetzungen
erfüllen: 

a) feste Anlande- oder Umladezeiten;

b) feste Anlande- oder Umladeplätze;

c) feststehende Inspektions- und Überwachungsverfahren.

(6) Wurde ein Hafen oder küstennaher Ort als bezeichneter
Hafen für die Anlandung einer bestimmten Art ausgewiesen, für
die ein Mehrjahresplan gilt, so kann er für die Anlandung jeder
anderen Art genutzt werden.
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(7) Mitgliedstaaten, deren gemäß Artikel  46 angenommenes
nationales Kontrollprogramm einen Plan für die Durchführung
der Kontrollen in bezeichneten Häfen enthält, der das gleiche
Niveau der Kontrollen zuständiger Behörden sicherstellt, werden
von Absatzes  5 Buchstabe c ausgenommen. Der Plan gilt als
zufrieden stellend, wenn die Kommission ihm nach dem Verfah
ren gemäß Artikel 119 zugestimmt hat.

Artikel 44

Getrennte Lagerung der Fänge demersaler Arten, für die
ein Mehrjahresplan gilt

(1) Alle Fänge von demersalen Beständen, für die ein Mehr
jahresplan gilt und die an Bord eines Fischereifahrzeugs der
Gemeinschaft mit einer Länge über alles von 12  m oder mehr
behalten werden, sind nach Beständen getrennt so in Kisten, Kom
partimenten oder Behältern zu verstauen, dass sie von den ande
ren Kisten, Kompartimenten und Behältern unterschieden werden
können.

(2) Die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft
bewahren die Fänge von demersalen Beständen, für die ein Mehr
jahresplan gilt, nach einem Stauplan auf, in dem der Lagerplatz
der verschiedenen Arten in den Lagerräumen ausgewiesen ist.

(3) Fänge von demersalen Beständen, für die ein Mehrjahres
plan gilt, dürfen an Bord eines Fischereifahrzeugs der Gemein
schaft ungeachtet der Menge nicht in Kisten, Kompartimenten
oder Behältern gemischt mit anderen Fischereierzeugnissen gela
gert werden.

Artikel 45

Zeitnahe Unterrichtung über die Nutzung der Quoten

(1) Haben die insgesamt getätigten Fänge von Beständen, für
die ein Mehrjahresplan gilt, einen bestimmten Schwellenwert der
nationalen Quote erreicht, so werden die Fangdaten der Kommis
sion häufiger übermittelt.

(2) Der betreffende Schwellenwert und die Häufigkeit der
Übermittlung der in Absatz 1 genannten Daten werden vom Rat
festgelegt.

Artikel 46

Nationale Kontrollprogramme

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen für jeden Mehrjahresplan ein
nationales Kontrollprogramm. Alle nationalen Kontroll
programme werden der Kommission mitgeteilt oder im gesicher
ten Teil der Website des betreffenden Mitgliedstaats gemäß
Artikel 115 Buchstabe a zugänglich gemacht.

(2) Die Mitgliedstaaten bestimmen spezifische Inspektions-
Eckwerte gemäß Anhang  I. Diese Eckwerte werden nach den
Grundsätzen des Risikomanagements festgelegt und nach einer
Analyse der erzielten Ergebnisse regelmäßig überprüft. Die
Inspektions-Eckwerte werden nach und nach angepasst, bis die
Zieleckwerte in Anhang I erreicht sind.

KAPITEL  IV

Kontrolle der technischen Maßnahmen

A b s c h n i t t  1

E i n s a t z v o n F a n g g e r ä t

Artikel 47

Fanggerät

In Fischereien, in denen nicht mehr als eine Art von Fanggerät ein
gesetzt werden darf, muss alles andere Fanggerät wie nachstehend
beschrieben so verzurrt und verstaut werden, dass es nicht ohne
weiteres eingesetzt werden kann:

a) Netze, Gewichte und ähnliches Gerät sind von ihren Scher
brettern und Schlepp- und Hievseilen und -leinen gelöst;

b) Netze auf oder über Deck sind sicher verzurrt und verstaut;

c) Langleinen sind unter Deck verstaut.

Artikel 48

Bergung von verloren gegangenem Fanggerät

(1) Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft führen die Ausrüs
tung zur Bergung von verlorenem Fanggerät an Bord mit.

(2) Der Kapitän eines Fischereifahrzeugs der Gemeinschaft, das
Fanggerät oder Teile davon verloren hat, versucht, diese(s) so bald
wie möglich zu bergen.

(3) Kann das verlorene Fanggerät nicht geborgen werden, so
unterrichtet der Kapitän des Fischereifahrzeugs die zuständige
Behörde seines Flaggenmitgliedstaats, die daraufhin der zuständi
gen Behörde des Küstenmitgliedstaats binnen 24 Stunden Folgen
des mitteilt: 

a) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des
Fischereifahrzeugs;

b) Art des verlorenen Fanggeräts;

c) Zeitpunkt, zu dem das Fanggerät verloren ging;

d) Position, auf der das Fanggerät verloren ging;

e) Maßnahmen, die zur Bergung des Fanggeräts unternommen
wurden.

(4) Bergen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Fang
gerät, dessen Verlust nicht gemeldet wurde, so können sie die Kos
ten von dem Kapitän des Fischereifahrzeugs zurückfordern, das
das Gerät verloren hat.
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(5) Ein Mitgliedstaat kann unter ihrer Flagge fahrenden
Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft mit einer Länge über alles
von weniger als 12  m von den Bestimmungen gemäß Absatz  1
ausnehmen, wenn sie 

a) ausschließlich im Küstenmeer des Flaggenmitgliedstaats tätig
sind oder

b) zu keinem Zeitpunkt zwischen dem Auslaufen aus dem
Hafen und der Rückkehr in den Hafen länger als 24 Stunden
auf See sind.

Artikel 49

Zusammensetzung der Fänge

(1) Wurden Fänge an Bord eines Fischereifahrzeugs der
Gemeinschaft während derselben Fangreise mit Netzen mit unter
schiedlichen Maschenöffnungen getätigt, so wird die Fang
zusammensetzung für die einzelnen Teile des Fangs ermittelt, die
unter verschiedenen Voraussetzungen getätigt wurden. Alle
Änderungen gegenüber der zuvor verwendeten Maschenöffnung
sowie die Fangzusammensetzung an Bord zum Zeitpunkt einer
solchen Änderung werden zu diesem Zweck im Fischereilogbuch
angegeben.

(2) Unbeschadet des Artikels  44 können Durchführungsbe
stimmungen über das Ausfüllen eines Stauplans an Bord, nach
Arten, von verarbeiteten Erzeugnissen mit Angabe ihres Lager
platzes im Fischladeraum nach dem Verfahren des Artikels  119
erlassen werden.

A b s c h n i t t  2

K o n t r o l l e d e r G e b i e t e m i t
F a n g b e s c h r ä n k u n g e n

Artikel 50

Kontrolle der Gebiete mit Fangbeschränkungen

(1) Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Gemein
schaft und von Drittlandfischereifahrzeugen in Fanggebieten, in
denen der Rat ein Gebiet mit Fangbeschränkungen ausgewiesen
hat, werden vom Fischereiüberwachungszentrum des Küsten
mitgliedstaats kontrolliert, das technisch so ausgerüstet ist, dass
die Einfahrt der Schiffe in das Gebiet mit Fangbeschränkungen,
die Durchfahrt und die Ausfahrt festgestellt und aufgezeichnet
werden können.

(2) Über die Bestimmungen von Absatz 1 hinaus legt der Rat
einen Zeitpunkt fest, ab dem die Fischereifahrzeuge ein betriebs
bereites Warnsystem an Bord haben müssen, mit dem der Kapi
tän auf die Einfahrt in ein Gebiet mit Fangbeschränkungen und
die Ausfahrt aus diesem Gebiet aufmerksam gemacht wird.

(3) Die Datenübertragung erfolgt mindestens alle 30 Minuten,
wenn ein Fischereifahrzeug in ein Gebiet mit Fang
beschränkungen einfährt.

(4) Allen Fischereifahrzeugen, die nicht in einem Gebiet mit
Fangbeschränkungen fischen dürfen, ist die Durchfahrt durch die
ses Gebiet unter folgenden Bedingungen gestattet: 

a) Sämtliches Fanggerät ist während der Durchfahrt verzurrt
und verstaut und

b) die Durchfahrt erfolgt mit einer Geschwindigkeit von min
destens sechs Knoten, außer in Fällen höherer Gewalt oder
widriger Bedingungen. In solchen Fällen unterrichtet der
Kapitän unverzüglich das Fischereiüberwachungszentrum
des Flaggenmitgliedstaats, der daraufhin die zuständigen
Behörden des Küstenmitgliedstaats unterrichtet.

(5) Dieser Artikel gilt für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft
und von Drittländern mit einer Länge über alles von 12  m oder
mehr.

A b s c h n i t t  3

A d - h o c - S c h l i e s s u n g v o n F i s c h e r e i e n

Artikel 51

Allgemeine Bestimmungen

(1) Erreicht der Umfang der Fänge einer bestimmten Art oder
Artengruppe entsprechend der Festlegung nach dem Verfahren
gemäß Artikel 119 einen bestimmten Schwellensatz, so wird das
betreffende Gebiet nach Maßgabe dieses Abschnitts für die betref
fenden Fischereien vorübergehend geschlossen.

(2) Der Schwellensatz wird anhand der Stichprobenmethodik,
die von der Kommission nach dem Verfahren gemäß Artikel 119
angenommen worden ist, als prozentualer Anteil oder Gewichts
anteil einer bestimmten Art oder Artengruppe an dem gesamten
Fang in einem Hol des betreffenden Fischs berechnet.

(3) Durchführungsbestimmungen zu diesem Abschnitt kön
nen nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen werden.

Artikel 52

Erreichen des Schwellensatzes in zwei Hols

(1) Übersteigt die Fangmenge in zwei aufeinanderfolgenden
Hols den festgelegten Schwellensatz, so begibt sich das Fischerei
fahrzeug, bevor es weiterfischt, in ein Fanggebiet, das mindestens
fünf Seemeilen, oder, bei Fischereifahrzeugen mit einer Länge
über alles von weniger als 12 m, mindestens zwei Seemeilen von
dem Ort des vorherigen Hols entfernt ist, und informiert unver
züglich die zuständigen Behörden des Küstenmitgliedstaats.

(2) Die Kommission kann die in Absatz  1 genannten Entfer
nungen von sich aus oder auf Verlangen des betreffenden
Mitgliedstaats nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 ändern.

Artikel 53

Ad-hoc-Schließung durch Mitgliedstaaten

(1) Stellt ein Vertreter der Behörden, ein Kontrollbeobachter
oder eine Forschungsplattform fest, dass ein Schwellensatz
erreicht wurde, so unterrichtet der Vertreter der Behörden, der
Kontrollbeobachter des Küstenmitgliedstaats oder die Person, die
im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzplans an einem gemeinsa
men Einsatz beteiligt ist unverzüglich die zuständigen Behörden
des Küstenmitgliedstaats.
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(2) Auf der Grundlage der Informationen nach Absatz  1 ver
fügt der Küstenmitgliedstaat unverzüglich die Ad-hoc-Schließung
des betreffenden Gebiets. Er kann für diese Verfügung außerdem
die gemäß Artikel 52 erhaltenen Angaben oder alle anderen ver
fügbaren Informationen heranziehen. In der Verfügung über die
Ad-hoc-Schließung werden das geografische Gebiet der betroffe
nen Fanggründe, die Dauer der Schließung und die Bedingungen,
die für die Fischereien während der Schließung in dem betreffen
den Gebiet gelten, eindeutig festgelegt.

(3) Fällt das in Absatz  2 genannte Gebiet unter mehrere
Gerichtsbarkeiten, so unterrichtet der betreffende Mitgliedstaat
den benachbarten Küstenmitgliedstaat unverzüglich über die ein
schlägigen Erkenntnisse und die Schließungsverfügung. Der
benachbarte Küstenmitgliedstaat schließt daraufhin unverzüglich
seinen Teil des Gebiets.

(4) Die Ad-hoc-Schließung gemäß Absatz 2 darf nicht diskri
minierend sein und darf nur für Fischereifahrzeuge gelten, die für
den Fang der betreffenden Arten ausgerüstet sind und/oder eine
Erlaubnis haben, in den betreffenden Fanggründen zu fischen.

(5) Der Küstenmitgliedstaat teilt der Kommission sowie allen
Mitgliedstaaten und Drittländern, deren Fischereifahrzeuge in dem
betreffenden Gebiet Fischfang betreiben dürfen, unverzüglich mit,
dass eine Ad-hoc-Schließung verfügt wurde.

(6) Hat der betreffende Mitgliedstaat keine hinreichenden
Informationen darüber vorgelegt, dass bei den Fängen ein
Schwellensatz gemäß Artikel 51 erreicht wurde, so kann die Kom
mission diesen Mitgliedstaat jederzeit auffordern, die Ad-hoc-
Schließung mit sofortiger Wirkung aufzuheben oder zu ändern.

(7) Fischfang in dem Gebiet gemäß Absatz 2 ist nach Maßgabe
der Verfügung über die Ad-hoc-Schließung verboten.

Artikel 54

Ad-hoc-Schließung durch die Kommission

(1) Die Kommission kann auf der Grundlage der Informatio
nen, die belegen, dass ein Schwellensatz erreicht wurde, die vor
übergehende Schließung eines Gebiets beschließen, wenn der
Küstenmitgliedstaat eine solche Schließung nicht selbst verfügt
hat.

(2) Die Kommission unterrichtet unverzüglich alle Mitglied
staaten und Drittländer, deren Fischereifahrzeuge in dem
geschlossenem Gebiet eingesetzt sind, und veröffentlicht auf ihrer
offiziellen Website unverzüglich eine Karte mit den Koordinaten
des vorübergehend geschlossenen Gebiets, mit Angabe der Dauer
der Schließung und der Bedingungen für die Fischerei in dem
geschlossenen Gebiet.

KAPITEL V

Kontrolle der Freizeitfischerei

Artikel 55

Freizeitfischerei

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Freizeitfischerei
in ihrem Hoheitsgebiet und in Gemeinschaftsgewässern in Über
einstimmung mit den Zielsetzungen und Vorschriften der gemein
samen Fischereipolitik ausgeübt wird.

(2) Die Vermarktung von Fängen aus der Freizeitfischerei ist
untersagt.

(3) Unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 überwa
chen die Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines Stichproben
plans die Fänge von Beständen, für die Wiederauffüllungspläne
gelten, durch Freizeitfischerei, die von Schiffen unter ihrer Flagge
und von Drittlandschiffen in den Gewässern unter ihrer Hoheit
oder Gerichtsbarkeit ausgeübt wird. Küstenfischen ist nicht
eingeschlossen.

(4) Der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für
die Fischerei (STECF) bewertet die biologischen Auswirkungen der
Freizeitfischerei gemäß Absatz  3. Wird festgestellt, dass eine
Freizeitfischerei beträchtliche Auswirkungen hat, so kann der Rat
nach dem Verfahren gemäß Artikel 37 des Vertrags beschließen,
dass für die Freizeitfischerei gemäß Absatz  3 spezielle
Bewirtschaftungsmaßnahmen wie Fangerlaubnisse und Fanger
klärungen vorgesehen werden.

(5) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

TITEL V

KONTROLLE DER VERMARKTUNG

KAPITEL  I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 56

Grundsätze für die Kontrolle der Vermarktung

(1) Jeder Mitgliedstaat ist in seinem Hoheitsgebiet für die Kon
trolle der Anwendung der Vorschriften der gemeinsamen
Fischereipolitik auf allen Stufen der Vermarktung von Fischerei-
und Aquakulturerzeugnissen vom Erstverkauf bis zum Verkauf
im Einzelhandel einschließlich des Transports verantwortlich.

(2) Wurde in Gemeinschaftsvorschriften für eine bestimmte
Art eine Mindestgröße festgesetzt, so müssen die für den Kauf,
den Verkauf, die Lagerung oder den Transport zuständigen Markt
teilnehmer in der Lage sein, das einschlägige geografische
Ursprungsgebiet der Erzeugnisse zu belegen.

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass alle Fischerei- und
Aquakulturerzeugnisse ab dem Fang bzw. der Ernte vor dem Erst
verkauf als Lose gepackt werden.

(4) Mengen von unter 30 kg je einzelner Art, die aus demsel
ben Bewirtschaftungsgebiet von mehreren Fischereifahrzeugen
kommen, können von der Erzeugerorganisation, der der Betrei
ber des Fischereifahrzeugs angehört, oder von einem eingetrage
nen Käufer vor dem Erstverkauf in Lose gepackt werden. Die
Erzeugerorganisation und der eingetragene Käufer bewahren die
Aufzeichnungen über den Ursprung des Inhalts der Lose, in die
die Fänge von mehreren Fischereifahrzeugen gepackt wurden,
mindestens drei Jahre lang auf.
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Artikel 57

Gemeinsame Vermarktungsnormen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Erzeugnisse, für die
gemeinsame Vermarktungsnormen gelten, nur dann zum Erst
verkauf feilgehalten, zum Erstverkauf angeboten, verkauft oder
auf andere Weise vermarktet werden, wenn sie diese Normen
erfüllen.

(2) Erzeugnisse, die nach der Verordnung (EG) Nr. 104/2000
vom Markt genommen werden, müssen den gemeinsamen
Vermarktungsnormen, insbesondere den Frischeklassen, genügen.

(3) Marktteilnehmer, die für den Kauf, den Verkauf, die Lage
rung oder den Transport von Losen von Fischerei- und
Aquakulturerzeugnissen zuständig sind, müssen nachweisen kön
nen, dass die Erzeugnisse die Mindestvermarktungsnormen auf
allen Stufen erfüllen.

Artikel 58

Rückverfolgbarkeit

(1) Unbeschadet der Verordnung (EG) Nr.  178/2002 müssen
alle Lose von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen auf allen
Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen vom Fang bzw.
der Ernte bis zum Einzelhandel rückverfolgbar sein.

(2) Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, die in der Gemein
schaft vermarktet werden oder voraussichtlich in der Gemein
schaft vermarktet werden, müssen in geeigneter Weise so
gekennzeichnet sein, dass jedes Los zurückverfolgt werden kann.

(3) Lose von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen dürfen
nur dann nach dem Erstverkauf zusammengefasst oder aufgeteilt
werden, wenn sie bis zum Fang bzw. zur Ernte zurückverfolgt
werden können.

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Marktteilnehmer
über Systeme und Verfahren zur Identifizierung aller Markt
teilnehmer verfügen, die ihnen Lose von Fischerei- und
Aquakulturerzeugnissen geliefert haben und an die diese Erzeug
nisse geliefert wurden. Diese Informationen sind den zuständigen
Behörden auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

(5) Die für alle Lose von Fischerei- und Aquakulturer
zeugnissen vorgeschriebene Kennzeichnung und die verlangten
Informationen enthalten mindestens folgende Angaben: 

a) Identifizierungsnummer jedes Loses;

b) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des
Fischereifahrzeugs bzw. Name der Aquakulturanlage;

c) FAO-3-ALFA-Code jeder Art;

d) Datum der Fänge bzw. Herstellungsdatum;

e) Mengen jeder Art in Kilogramm, ausgedrückt in Nettoge
wicht, oder gegebenenfalls Zahl der Tiere;

f) Name und Anschrift der Lieferer;

g) Verbraucherinformationen gemäß Artikel 8 der Verordnung
(EG) Nr.  2065/2001: Handelsbezeichnung, wissenschaftli
cher Name, einschlägiges geographisches Gebiet und
Produktionsmethode;

h) Angaben dazu, ob die Fischereierzeugnisse zuvor gefroren
wurden.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz  5
Buchstaben g und h aufgeführten Informationen dem Verbrau
cher im Einzelhandel zur Verfügung stehen.

(7) Die Informationen gemäß Absatz 5 Buchstaben a bis f gel
ten nicht für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, die in die
Gemeinschaft eingeführt werden und für die Fang
bescheinigungen gemäß der Verordnung (EG) Nr.  1005/2008
vorgelegt wurden.

(8) Die Mitgliedstaaten können kleine Mengen, die unmittel
bar von Fischereifahrzeugen an den Verbraucher verkauft werden,
von den Anforderungen dieses Artikels ausnehmen, sofern diese
einen Wert von 50 Euro pro Tag nicht überschreiten. Jede Ände
rung dieses Schwellenwerts wird nach dem Verfahren gemäß Arti
kel 119 erlassen.

(9) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen werden.

KAPITEL  II

Tätigkeiten nach der Anlandung

Artikel 59

Erstverkauf von Fischereierzeugnissen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Fischereier
zeugnisse erstmalig über Fischauktionen vermarktet oder erfasst
werden oder an eingetragene Käufer oder Erzeugerorganisationen
verkauft werden.

(2) Käufer, die Fischereierzeugnisse beim Erstverkauf von
einem Fischereifahrzeug erwerben, müssen bei den zuständigen
Behörden des Mitgliedstaats registriert sein, in dem der Erst
verkauf erfolgt. Für die Registrierung wird jeder Käufer anhand
seiner MwSt.-Nummer, seiner Steuernummer oder einer anderen
individuellen Identifikationsnummer in nationalen Datenbanken
identifiziert.

(3) Käufer, die Fischereierzeugnisse bis zu einer Menge von
30 kg erwerben, die anschießend nicht vermarktet werden, son
dern ausschließlich dem privaten Konsum dienen, sind von dem
vorliegenden Artikels ausgenommen. Jede Änderung dieses
Schwellenwerts wird nach dem Verfahren gemäß Artikel  119
erlassen.
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Artikel 60

Wiegen von Fischereierzeugnissen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Fischereier
zeugnisse auf Vorrichtungen gewogen werden, die von den
zuständigen Behörden zugelassen sind, es sei denn sie haben einen
Stichprobenplan angenommen, der auf der von der Kommission
nach dem Verfahren gemäß Artikel  119 angenommenen risiko
bezogenen Methodik beruht und von der Kommission gebilligt
wurde.

(2) Unbeschadet gegebenenfalls geltender spezifischer Vor
schriften erfolgt das Wiegen bei der Anlandung, bevor die
Fischereierzeugnisse gelagert, befördert oder verkauft werden.

(3) Abweichend von Absatz  2 können die Mitgliedstaaten
zulassen, dass Fischereierzeugnisse im Rahmen eines Stichproben
plans gemäß Absatz  1 an Bord des Fischereifahrzeugs gewogen
werden.

(4) Eingetragene Käufer, eingetragene Fischauktionen oder
andere Einrichtungen oder Personen, die für die Erstvermarktung
von Fischereierzeugnissen in einem Mitgliedstaat verantwortlich
sind, sind dafür verantwortlich, dass korrekt gewogen wird, es sei
denn, es wird gemäß Absatz  3 an Bord eines Fischereifahrzeugs
gewogen; in diesem Fall ist der Kapitän dafür verantwortlich, dass
korrekt gewogen wird.

(5) Das Gewicht, das das Wiegen ergeben hat, wird in den
Anlandeerklärungen, Transportdokumenten, Verkaufbelegen und
Übernahmeerklärungen angegeben.

(6) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können ver
langen, dass alle Mengen an Fischereierzeugnissen, die erstmalig
in dem betreffenden Mitgliedstaat angelandet werden, in Anwe
senheit von Vertretern der Behörden gewogen werden, bevor sie
vom Anlandeort an einen anderen Ort befördert werden.

(7) Durchführungsbestimmungen zur risikobezogenen Metho
dik und zum Wiegen werden nach dem Verfahren gemäß Arti
kel 119 festgelegt.

Artikel 61

Wiegen von Fischereierzeugnissen nach der Beförderung
vom Anlandeplatz

(1) Abweichend von Artikel 60 Absatz 2 können die Mitglied
staaten gestatten, dass Fischereierzeugnisse nach der Beförderung
vom Anlandeplatz gewogen werden, wenn diese an einen Ort im
Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats befördert werden
und dieser Mitgliedstaat einen Kontrollplan angenommen hat, der
auf der von der Kommission nach dem Verfahren gemäß Arti
kel  119 angenommenen risikobezogenen Methodik beruht und
von der Kommission gebilligt wurde.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behör
den des Mitgliedstaats, in dem die Fischereierzeugnisse angelan
det werden, zulassen, dass diese Erzeugnisse vor dem Wiegen zu
eingetragenen Käufern, eingetragenen Auktionen oder anderen
Einrichtungen oder Personen befördert werden, die für die Erst
vermarktung von Fischereierzeugnissen in einem anderen Mit
gliedstaat verantwortlich sind. Diese Erlaubnis erfolgt unter der
Bedingung, dass die betreffenden Mitgliedstaaten über ein gemein
sames Kontrollprogramm gemäß Artikel 94 verfügen, das auf der

von der Kommission nach dem Verfahren gemäß Artikel  119
angenommenen risikobezogenen Methodik beruht und von der
Kommission gebilligt wurde.

Artikel 62

Ausfüllen und Übermittlung von Verkaufsbelegen

(1) Für die Erstvermarktung der in einem Mitgliedstaat ange
landeten Fischereierzeugnisse verantwortliche eingetragene Käu
fer, eingetragene Fischauktionen oder andere von den
Mitgliedstaaten von den Mitgliedstaaten zugelassene Einrichtun
gen oder Personen, die bei Erstverkäufen von Fischereier
zeugnissen einen Jahresumsatz von weniger als 200 000 EUR
erreichen, übermitteln, wenn möglich elektronisch, den zuständi
gen Behörden des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Erst
verkauf erfolgt, binnen48 Stunden nach dem Erstverkauf einen
Verkaufsbeleg. Die genannten Käufer, Fischauktionen, Einrichtun
gen oder Personen bürgen für die Richtigkeit des Verkaufsbelegs.

(2) Die Mitgliedstaaten können eingetragenen Käufern, einge
tragenen Fischauktionen oder anderen von den Mitgliedstaaten
zugelassenen Einrichtungen oder Personen, die bei Erstverkäufen
von Fischereierzeugnissen einen Jahresumsatz von weniger als
200 000 EUR erreichen, vorschreiben oder gestatten, die Anga
ben gemäß Artikel 64 Absatz 1 elektronisch aufzuzeichnen und
zu übermitteln.

(3) Ist der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Erst
verkauf erfolgt, nicht der Flaggenmitgliedstaat des Fischerei
fahrzeugs, das den Fisch angelandet hat, so stellt er sicher, dass
den zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats nach Ein
gang der Angaben eine Kopie des Verkaufsbelegs  — möglichst
elektronisch — übermittelt wird.

(4) Erfolgt die Erstvermarktung von Fischereierzeugnissen
nicht in dem Mitgliedstaat, in dem die Erzeugnisse angelandet
wurden, so sorgt der für die Kontrolle der Erstvermarktung
zuständige Mitgliedstaat dafür, dass den für die Kontrolle der
Anlandung der betreffenden Erzeugnisse zuständigen Behörden
und den zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats des
Fischereifahrzeugs nach Eingang des Verkaufsbelegs eine Kopie —
möglichst elektronisch — übermittelt wird.

(5) Erfolgt die Anlandung außerhalb der Gemeinschaft und fin
det der Erstverkauf in einem Drittland statt, so übermittelt der
Kapitän des Fischereifahrzeugs oder sein Vertreter der zuständi
gen Behörde des Flaggenmitgliedstaats binnen 48 Stunden nach
dem Erstverkauf möglichst elektronisch eine Kopie des Verkaufs
belegs oder ein gleichwertiges Dokument, das denselben Umfang
an Informationen enthält.

(6) Entspricht ein Verkaufsbeleg nicht der Rechnung oder
einem Rechnungsersatzdokument im Sinne der Artikel  218
und 219 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. Novem
ber 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem

(1)  ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1.

 (1), so trifft
der betreffende Mitgliedstaat die erforderlichen Vorkehrungen,
um sicherzustellen, dass der angegebene Preis ohne Steuer für
Warenlieferungen an den Käufer mit dem Rechnungspreis iden
tisch ist. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Vorkehrun
gen, um sicherzustellen, dass der angegebene Preis ohne Steuer für
Warenlieferungen an den Käufer mit dem Rechnungspreis iden
tisch ist.
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Artikel 63

Elektronisches Ausfüllen und elektronische Übermittlung
von Verkaufsbelegen

(1) Eingetragene Käufer, eingetragene Fischauktionen oder
andere von den Mitgliedstaaten zugelassene Einrichtungen oder
Personen, die bei Erstverkäufen von Fischereierzeugnissen einen
Jahresumsatz von 200 000 EUR oder mehr erreichen, zeichnen
die Angaben gemäß Artikel  64 Absatz  1 elektronisch auf und
übermitteln sie den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in
dessen Hoheitsgebiet der Erstverkauf erfolgt, elektronisch binnen
24 Stunden nach Abschluss des Erstverkaufs.

(2) Desgleichen übermitteln die Mitgliedstaaten, ebenso elek
tronisch, Informationen zu den Verkaufsbelegen gemäß Arti
kel 62 Absätze 3 und 4.

Artikel 64

Inhalt der Verkaufsbelege

(1) Die Verkaufsbelege gemäß den Artikeln 62 und 64 enthal
ten folgende Angaben: 

a) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des
Fischereifahrzeugs, das die Erzeugnisse angelandet hat;

b) Hafen und Datum der Anlandung;

c) Name des Fischereifahrzeugbetreibers oder -kapitäns und,
wenn dieser nicht der Verkäufer ist, Name des Verkäufers;

d) Name des Käufers und dessen MwSt.-Nummer, dessen
Steuernummer oder eine andere individuelle Identifika-
tionsnummer;

e) FAO-3-ALFA-Code jeder Art und das einschlägige geografi
sche Gebiet, in dem die Fänge getätigt wurden;

f) Mengen jeder Art in Kilogramm Erzeugnisgewicht, aufge
schlüsselt nach Art der Aufmachung, oder gegebenenfalls
Anzahl der Tiere;

g) für alle Erzeugnisse, für die Vermarktungsnormen gelten,
Einzelgröße oder Gewicht, Klasse, Aufmachung und Frische;

h) gegebenenfalls Bestimmung der vom Markt genommenen
Erzeugnisse (Übertragung, Tierfutter, Verarbeitung zu Mehl
für Tierfutter, Köder oder Non-food);

i) Ort und Datum des Verkaufs;

j) wenn möglich, Nummer und Datum der Rechnung und gege
benenfalls der Verkaufsvertrag;

k) gegebenenfalls Verweis auf die Übernahmeerklärung gemäß
Artikel 66 oder das Transportdokument gemäß Artikel 68;

l) Preis.

(2) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel 65

Ausnahmen von der Verkaufsbelegsvorschrift

(1) Die Kommission kann nach dem Verfahren gemäß Arti
kel  119 für Fischereierzeugnisse, die von bestimmten Fischerei
fahrzeugen der Gemeinschaft mit einer Länge über alles von
weniger als 10 m angelandet werden, oder für angelandete Men
gen von maximal 50 kg Lebendgewichtäquivalent pro Art Aus
nahmen von der Verpflichtung gewähren, den zuständigen
Behörden oder anderen zugelassenen Einrichtungen der Mitglied
staaten Verkaufsbelege zu übermitteln. Solche Ausnahmen dür
fen nur gewährt werden, wenn der betreffende Mitgliedstaat eine
angemessene Stichprobenregelung nach Maßgabe der Artikel 16
und 25 eingeführt hat.

(2) Käufer, die Erzeugnisse bis zu einer Menge von 30 kg
erwerben, die dann nicht vermarktet werden, sondern ausschließ
lich dem privaten Konsum dienen, sind von den Bestimmungen
der Artikel  62, 63und 64 ausgenommen. Änderung dieses
Schwellenwerts werden nach dem Verfahren gemäß Artikel 119
erlassen.

Artikel 66

Übernahmeerklärung

(1) Sollen die Fischereierzeugnisse zu einem späteren Zeit
punkt verkauft werden, so legen, unbeschadet spezieller Bestim
mungen in Mehrjahresplänen, die für die Erstvermarktung der in
einem Mitgliedstaat angelandeten Fischereierzeugnisse verant
wortlichen eingetragenen Käufer, eingetragenen Fischauktionen
oder anderen Einrichtungen oder Personen, die bei Erstverkäufen
von Fischereierzeugnissen einen Jahresumsatz von weniger als
200 000 EUR erreichen, den zuständigen Behörden des Mitglied
staats, in dessen Hoheitsgebiet die Übernahme erfolgt, binnen48
Stunden nach Abschluss der Anlandung eine Übernahmeer
klärung vor. Die Verantwortung für die Vorlage und Richtigkeit
der Übernahmeerklärung tragen diese Käufer, Fischauktionen
oder anderen Einrichtungen oder Personen.

(2) Ist der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Über
nahme erfolgt, nicht der Flaggenmitgliedstaat des Fischerei
fahrzeugs, das den Fisch angelandet hat, so stellt er sicher, dass
den zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats nach Ein
gang der Angaben möglichst elektronisch eine Kopie der Über
nahmeerklärung übermittelt wird.

(3) Die Übernahmeerklärung gemäß Absatz 1 enthält mindes
tens folgende Angaben: 

a) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des
Fischereifahrzeug, das die Erzeugnisse angelandet hat;

b) Hafen und Datum der Anlandung;

c) Name des Schiffsbetreibers oder -kapitäns;

d) FAO-3-ALFA-Code jeder Art und das einschlägige geografi
sche Gebiet, in dem die Fänge getätigt wurden;

e) Mengen jeder eingelagerten Art in Kilogramm Erzeugnis
gewicht, aufgeschlüsselt nach Art der Aufmachung, oder
gegebenenfalls die Anzahl der Tiere;
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f) Name und Anschrift der Einrichtungen, in denen die Erzeug
nisse gelagert werden;

g) gegebenenfalls Hinweis auf das Transportdokument gemäß
Artikel 68.

Artikel 67

Elektronisches Ausfüllen und elektronische Übermittlung
von Übernahmeerklärungen

(1) Sollen die Fischereierzeugnisse zu einem späteren Zeit
punkt verkauft werden, so zeichnen, unbeschadet spezieller
Bestimmungen in Mehrjahresplänen, die für die Erstvermarktung
der in einem Mitgliedstaat angelandeten Fischereierzeugnisse ver
antwortlichen eingetragenen Käufer, eingetragenen Fisch
auktionen oder anderen Einrichtungen oder Personen, die bei
Erstverkäufen von Fischereierzeugnissen einen Jahresumsatz von
200 000 EUR oder mehr erreichen, die Information gemäß Arti
kel  66 elektronisch auf und übermitteln sie binnen 24 Stunden
den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dessen Hoheits
gebiet die Übernahme erfolgt, ebenfalls elektronisch.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln elektronisch Informatio
nen zu den Übernahmeerklärungen gemäß Artikel 66 Absatz 2.

Artikel 68

Ausfüllen und Übermittlung des Transportdokuments

(1) Fischereierzeugnissen, die unverarbeitet oder nach einer
Verarbeitung an Bord in der Gemeinschaft angelandet wurden
und für die weder ein Verkaufsbeleg noch eine Übernahmeer
klärung gemäß den Artikeln 62, 63, 66 und 67 vorgelegt wurde
und die an einen anderen Ort als den Anlandeort verbracht wer
den, ist bis zum Erstverkauf ein vom Spediteur ausgestelltes
Transportdokument beizugeben. Der Spediteur legt den zustän
digen Behörden des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die
Anlandung erfolgte, oder anderen von ihnen zugelassenen Ein
richtungen, binnen48 Stunden nach der Verladung dieses
Transportdokument vor.

(2) Der Spediteur ist von der Verpflichtung, den Fischereier
zeugnissen ein Transportdokument beizugeben, ausgenommen,
wenn das Transportdokument den zuständigen Behörden des
Flaggenmitgliedstaats vor Beginn des Transports elektronisch
übermittelt wurde; werden die Erzeugnisse in einen anderen Mit
gliedstaat verbracht als den Mitgliedstaat der Anlandung, so über
mittelt der betreffende Flaggenstaat dieses Transportdokument
unmittelbar nach Erhalt den zuständigen Behörden des Mitglied
staats, auf dessen Hoheitsgebiet die Erstvermarktung erfolgen soll.

(3) Werden die Erzeugnisse in einen anderen Mitgliedstaat ver
bracht als den Mitgliedstaat der Anlandung, so übermittelt der
Spediteur ferner binnen 48 Stunden nach der Ladung der
Fischereierzeugnisse den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats,
auf dessen Hoheitsgebiet die Erstvermarktung erfolgen soll, eine
Kopie des Transportdokuments. Der Mitgliedstaat der Erst
vermarktung kann in diesem Zusammenhang vom Mitgliedstaat
der Anlandung noch weitere Angaben verlangen.

(4) Der Spediteur bürgt für die Richtigkeit des
Transportdokuments.

(5) Im Transportdokument ist Folgendes angegeben: 

a) Bestimmungsort der Sendung(en) und Kennzeichen des
Transportfahrzeugs;

b) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des
Fischereifahrzeugs, das die Erzeugnisse angelandet hat;

c) FAO-3-ALFA-Code jeder Art und das einschlägige geografi
sche Gebiet, in dem die Fänge getätigt wurden;

d) Mengen jeder beförderten Art in Kilogramm Erzeugnis
gewicht, aufgeschlüsselt nach Art der Aufmachung oder
gegebenenfalls Anzahl der Tiere;

e) Namen und Anschriften aller Empfänger;

f) Ort und Datum der Verladung.

(6) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können Aus
nahmen von der Verpflichtung nach Absatz  1 gewähren, wenn
die Fischereierzeugnisse innerhalb eines Hafengebiets oder nicht
weiter als 20 km vom Anlandeort befördert werden.

(7) Werden in einem Verkaufsbeleg als verkauft erklärte
Fischereierzeugnisse an einen anderen Ort als den Anlandeort ver
bracht, so muss der Spediteur anhand eines Dokuments nachwei
sen können, dass der Verkauf tatsächlich erfolgt ist.

(8) Der Spediteur ist von der Verpflichtung nach diesem Arti
kel ausgenommen, wenn das Transportdokument durch eine
Kopie der Anlandeerklärung gemäß Artikel  23 für die beförder
ten Mengen oder ein gleichwertiges Dokument, das denselben
Umfang an Informationen enthält, ersetzt wird.

KAPITEL  III

Erzeugerorganisationen sowie Preis- und
Interventionsregelungen

Artikel 69

Überwachung von Erzeugerorganisationen

(1) Die Mitgliedstaaten überprüfen gemäß Artikel  6 Absatz  1
der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 regelmäßig, dass 

a) Erzeugerorganisationen die Voraussetzungen für eine Aner
kennung erfüllen;

b) die Anerkennung einer Erzeugerorganisation gegebenenfalls
entzogen wird, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 5 der
Verordnung (EG) Nr.  104/2000 nicht länger gegeben sind
oder die Anerkennung auf falschen Angaben beruht;

c) die Anerkennung unverzüglich rückwirkend entzogen wird,
wenn die Organisation ihre Anerkennung betrügerisch
erwirkt hat oder in betrügerischer Weise von ihr Gebrauch
macht.
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(2) Um sicherzustellen, dass die Vorschriften für Erzeugeror
ganisationen gemäß Artikel 5 und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 eingehalten werden, nimmt
die Kommission Überprüfungen vor und kann nach Maßgabe der
Ergebnisse Mitgliedstaaten gegebenenfalls auffordern, Anerken
nungen zurückzunehmen.

(3) Jeder Mitgliedstaat nimmt geeignete Überprüfungen vor,
um sicherzustellen, dass jede Erzeugerorganisation den Verpflich
tungen aus dem operativen Programm für das betreffende Fisch
wirtschaftsjahr gemäß der Verordnung (EG) Nr.  2508/2000
nachkommt, und wenden bei Nichterfüllung dieser Verpflichtun
gen die in Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000
vorgesehenen Sanktionen an.

Artikel 70

Überwachung von Preis- und Interventionsregelungen

Die Mitgliedstaaten nehmen Überprüfungen im Zusammenhang
mit Preis- und Interventionsregelungen vor, insbesondere in
Bezug auf

a) die Rücknahme von Erzeugnissen vom Markt zu anderen
Zwecken als dem menschlichen Verzehr;

b) Übertragungen zur Stabilisierung, Lagerung und/oder Verar
beitung vom Markt genommener Erzeugnisse;

c) private Lagerhaltung von auf See tiefgefrorenen Erzeugnissen;

d) Ausgleichsentschädigungen für Thunfisch für die
Verarbeitungsindustrie.

TITEL VI

SCHIFFSÜBERWACHUNG

Artikel 71

Sichtungen auf See und Ortung durch die Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten überwachen Schiffsbewegungen in den
Gemeinschaftsgewässern unter ihrer Hoheit oder Gerichtsbarkeit 

a) anhand von Sichtungen von Fischereifahrzeugen durch
Inspektionsschiffe oder Überwachungsflugzeuge,

b) anhand des Schiffsüberwachungssystems (VMS) gemäß Arti
kel 9 oder

c) mittels anderer Ortungs- und Identifizierungsmethoden.

(2) Decken sich die Sichtungs- oder Ortungsdaten nicht mit
anderen Angaben, über die der Mitgliedstaat verfügt, so nimmt
dieser alle für eine geeignete Weiterverfolgung erforderlichen
Ermittlungen auf.

(3) Betrifft die Sichtung oder Ortung ein Fischereifahrzeug
eines anderen Mitgliedstaats oder eines Drittlands und decken sich
die Daten nicht mit anderen Angaben, über die der Küsten
mitgliedstaat verfügt, und kann der Küstenmitgliedstaat selbst
nicht weiter tätig werden, so fasst er seine Beobachtungen in
einem Überwachungsbericht zusammen und sendet diesen
Bericht unverzüglich möglichst elektronisch an den Flaggen
mitgliedstaat oder das betreffende Drittland. Im Falle eines Dritt
landschiffs wird der Überwachungsbericht auch der Kommission
oder der von ihr bezeichneten Stelle übersandt.

(4) Sichtet oder ortet ein Vertreter der Behörden eines Mitglied
staats ein Fischereifahrzeug, dessen Handlungen als Verstoß gegen
die Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik angesehen
werden können, so erstellt er unverzüglich einen Überwachungs
bericht und sendet ihn an seine zuständigen Behörden.

(5) Über den Inhalt des Überwachungsberichts wird nach dem
Verfahren gemäß Artikel 119 entschieden.

Artikel  72

Reaktion auf gemeldete Sichtungen oder Ortungen

(1) Geht bei einem Flaggenmitgliedstaat ein Überwachungs
bericht eines anderen Mitgliedstaats ein, so wird ersterer sofort
tätig und nimmt alle für eine geeignete Weiterverfolgung erfor
derlichen Ermittlungen auf.

(2) Jeder andere Mitgliedstaat als der Flaggenmitgliedstaat
überprüft gegebenenfalls, ob das gemeldete gesichtete Schiff in
den Gewässern unter seiner Hoheit oder Gerichtsbarkeit tätig war
oder Fischereierzeugnisse von diesem Schiff in seinem Hoheitsge
biet angelandet oder eingeführt wurden und ob das Schiff bisher
die einschlägigen Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungs
maßnahmen eingehalten hat.

(3) Die Kommission oder die von ihr bezeichnete Stelle oder
gegebenenfalls der Flaggenmitgliedstaat und die anderen Mitglied
staaten gehen auch angemessen dokumentierten Angaben von
einzelnen Bürgern, zivilgesellschaftlichen Organisationen ein
schließlich Umweltschutzorganisationen sowie Vertretern der
Fischereiwirtschaft oder des Fischhandels zu gesichteten Schiffen
nach.

Artikel  73

Kontrollbeobachter

(1) Hat der Rat ein gemeinschaftliches Kontrollbeobachter
programm aufgestellt, so überprüfen die Kontrollbeobachter an
Bord von Fischereifahrzeugen die Einhaltung der Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik durch das betreffende Fischerei
fahrzeug. Sie führen alle Aufgaben des Beobachterprogramms
durch und überprüfen insbesondere die Fischereitätigkeiten des
Schiffes und die entsprechenden Dokumente und halten die
Ergebnisse schriftlich fest.

(2) Die Kontrollbeobachter müssen über die für ihre Aufgaben
erforderliche Qualifikation verfügen. Sie handeln unabhängig
vom Eigner, vom Schiffskapitän und von den Mitgliedern der
Besatzung. Zwischen den Kontrollbeobachtern und dem Betrei
ber darf keine wirtschaftliche Verbindung bestehen.
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(3) Soweit möglich sorgen die Kontrollbeobachter dafür, dass
ihre Anwesenheit an Bord die Fischereitätigkeiten und normalen
Arbeitsabläufe des Schiffes nicht behindert.

(4) Stellt ein Kontrollbeobachter einen schweren Verstoß fest,
so teilt er dies unverzüglich den zuständigen Behörden des
Flaggenmitgliedstaats mit.

(5) Die Kontrollbeobachter erstellen, möglichst elektronisch,
einen Beobachterbericht und senden ihn unverzüglich und, wenn
sie dies für erforderlich halten, unter Verwendung der an Bord des
Fischereifahrzeugs verfügbaren elektronischen Übermittlungs
mittel, an ihre zuständigen Behörden und die zuständigen Behör
den des Flaggenmitgliedstaates. Die Mitgliedstaaten nehmen den
Bericht in die in Artikel 78 genannte Datenbank auf.

(6) Enthält der Beobachterbericht Hinweise darauf, dass das
beobachtete Schiff Fischereitätigkeiten ausgeübt hat, die gegen die
Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik verstoßen, so tref
fen die in Absatz  4 genannten zuständigen Behörden alle erfor
derlichen Maßnahmen, um den Sachverhalt zu klären.

(7) Werden Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft Kontroll
beobachter zugeteilt, so sorgen die Schiffskapitäne für angemes
sene Unterbringung, erleichtern die Arbeit der Beobachter und
stören sie nicht bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten. Die Kapi
täne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft gewähren auch
den Kontrollbeobachtern Zugang zu allen relevanten Bereichen
des Schiffs, auch zu den an Bord mitgeführten Fängen und den
Schiffsdokumenten einschließlich elektronischer Dateien.

(8) Die Flaggenmitgliedstaaten tragen alle Kosten des Einsat
zes von Kontrollbeobachtern nach diesem Artikel. Die Mitglied
staaten können diese Kosten ganz oder zum Teil den Betreibern
der Fischereifahrzeuge in Rechnung stellen, die unter ihrer Flagge
in der betreffenden Fischerei tätig sind.

(9) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel können
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen werden.

TITEL VII

INSPEKTIONEN UND VERFAHREN

KAPITEL  I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 74

Durchführung von Inspektionen

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste der für die Durch
führung von Inspektionen zuständigen Vertreter der Behörden
und aktualisieren diese regelmäßig.

(2) Die Vertreter der Behörden nehmen ihre Aufgaben im Ein
klang mit dem Gemeinschaftsrecht wahr. Sie führen ohne Diskri
minierung auf See, in Häfen, während des Transports, in
Verarbeitungsbetrieben und während der Vermarktung der
Fischereierzeugnisse Inspektionen durch.

(3) Die Vertreter der Behörden prüfen insbesondere 

a) die Rechtmäßigkeit der Fänge, die an Bord behalten, gelagert,
befördert, verarbeitet oder vermarktet werden, und die Rich
tigkeit der Dokumentation dieser Vorgänge oder der entspre
chenden elektronischen Übermittlungen;

b) die Rechtmäßigkeit des verwendeten Fanggeräts für die Ziel
arten und für die an Bord mitgeführten Arten;

c) gegebenenfalls den Stauplan und die nach Arten getrennte
Lagerung;

d) die Markierung der Fanggeräte und

e) die Angaben zur Maschine gemäß Artikel 40.

(4) Die Vertreter der Behörden können alle relevanten Berei
che, Decks und Räume untersuchen. Sie können auch die verar
beiteten und unverarbeiteten Fänge, Netze und anderes Gerät,
Ausrüstung, Kisten und Verpackungen, die Fisch oder Fischerei
erzeugnisse enthalten, und alle sachdienlichen Dokumente oder
elektronischen Übermittlungen, die sie zur Feststellung der Ein
haltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik für
notwendig erachten, untersuchen. Sie können auch Personen
befragen, die Angaben zu den Aspekten machen könnten, die
Gegenstand der Inspektion sind.

(5) Die Vertreter der Behörden führen ihre Inspektionen so
durch, dass das betreffende Schiff oder Transportfahrzeug und
seine Tätigkeiten sowie die Lagerung, Verarbeitung und Vermark
tung des Fangs möglichst wenig gestört oder beeinträchtigt wer
den. Sie vermeiden, soweit möglich, jede Verschlechterung der
Qualität der Fänge während der Inspektion.

(6) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel, insbeson
dere über Methoden und Durchführung einer Inspektion, werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel 75

Aufgaben des Betreibers

(1) Der Betreiber erleichtert den sicheren Zugang zu dem
Schiff, dem Transportfahrzeug oder dem Raum, in dem die
Fischereierzeugnisse gelagert, verarbeitet oder vermarktet werden.
Er gewährleistet die Sicherheit der Vertreter der Behörden und
darf diese bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten nicht behindern,
einschüchtern oder stören.

(2) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel können
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen werden.
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Artikel 76

Inspektionsbericht

(1) Die Vertreter der Behörden erstellen nach jeder Inspektion
einen Inspektionsbericht und übermitteln diesen ihren zuständi
gen Behörden. Dieser Bericht ist möglichst elektronisch aufzu
zeichnen und zu übermitteln. Bei der Inspektion eines
Fischereifahrzeugs unter der Flagge eines anderen Mitgliedstaats
wird dem betreffenden Flaggenmitgliedstaat unverzüglich eine
Kopie des Inspektionsberichts übermittelt, wenn bei der Inspek
tion ein Verstoß festgestellt wurde. Bei der Inspektion eines
Fischereifahrzeugs unter der Flagge eines Drittlands wird den
zuständigen Behörden des betreffenden Drittlands unverzüglich
eine Kopie des Inspektionsberichts übermittelt, wenn bei der
Inspektion ein Verstoß festgestellt wurde. Wird die Inspektion in
den Gewässern unter der Gerichtsbarkeit eines anderen Mitglied
staats durchgeführt, so wird diesem Mitgliedstaat unverzüglich
eine Kopie des Inspektionsberichts übermittelt.

(2) Die Vertreter der Behörden übermitteln die Ergebnisse ihrer
Inspektion dem Betreiber, der die Möglichkeit hat, Anmerkungen
zur Inspektion und deren Ergebnissen zu machen. Die Anmer
kungen des Betreibers werden im Inspektionsbericht berücksich
tigt. Die Vertreter der Behörden vermerken im Fischereilogbuch,
dass eine Inspektion durchgeführt wurde.

(3) Dem Betreiber wird so bald wie möglich, spätestens jedoch
15 Arbeitstage nach Abschluss der Inspektion, eine Kopie des
Inspektionsberichts übermittelt.

(4) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel 77

Zulässigkeit von Inspektionsberichten und
Überwachungsberichten

Inspektionsberichte und Überwachungsberichte, die von
Gemeinschaftsinspektoren oder von Vertretern der Behörden
eines anderen Mitgliedstaats oder von Vertretern der Kommission
erstellt werden, gelten in jedem Mitgliedstaat als in Verwaltungs-
oder Strafverfahren zulässige Beweismittel. Sie werden für die
Zwecke der Feststellung des Tatbestands den Inspektionsberichten
und Überwachungsberichten der Mitgliedstaaten selbst
gleichgestellt.

Artikel 78

Elektronische Datenbank

(1) Die Mitgliedstaaten richten eine elektronische Datenbank
ein, in der alle Inspektions- und Überwachungsberichte, die von
den Vertretern ihrer Behörden erstellt wurden, gespeichert
werden.

(2) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel 79

Gemeinschaftsinspektoren

(1) Die Kommission erstellt nach dem Verfahren gemäß Arti
kel 119 eine Liste von Gemeinschaftsinspektoren.

(2) Unbeschadet der vorrangigen Zuständigkeit der Küsten
mitgliedstaaten können Gemeinschaftsinspektoren nach Maßgabe
der vorliegenden Verordnung in Gemeinschaftsgewässern und an
Bord von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft außerhalb der
Gemeinschaftsgewässer Inspektionen durchführen.

(3) Gemeinschaftsinspektoren können eingesetzt werden für 

a) die Durchführung der nach Artikel  95 verabschiedeten spe
zifischen Kontroll- und Inspektionsprogramme der
Gemeinschaft;

b) internationale Fischereikontrollprogramme, wenn die
Gemeinschaft die Verpflichtung eingegangen ist, Kontrollen
durchzuführen.

(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben die Gemeinschafts
inspektoren, unbeschadet des Absatzes 5, unverzüglich Zugang 

a) zu allen Bereichen an Bord von Fischereifahrzeugen der
Gemeinschaft und anderen Schiffen, die Fischereitätigkeiten
ausüben, zu öffentlichen Räumen oder Plätzen und zu Trans
portmitteln sowie

b) zu allen Informationen und Dokumenten, die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich sind, insbesondere Fischerei
logbuch, Anlandeerklärungen, Fangbescheinigungen,
Umladeerklärungen, Verkaufsbelegen und anderen relevan
ten Unterlagen,

und zwar im selben Umfang und zu denselben Bedingungen wie
Vertreter der Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Inspektion
stattfindet.

(5) Die Gemeinschaftsinspektoren haben außerhalb des
Hoheitsgebiets ihres Herkunftsmitgliedstaats und außerhalb der
Gemeinschaftsgewässer unter der Hoheit und Gerichtsbarkeit
ihres Herkunftsmitgliedstaats keine Polizei- und Durchset-
zungsbefugnisse.

(6) Als Gemeinschaftsinspektoren abgestellte Vertreter der
Kommission oder der von ihr bezeichneten Stelle haben keine
Polizei- und Durchsetzungsbefugnisse.

(7) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

KAPITEL  II

Inspektionen außerhalb der Gewässer des inspizierenden
Mitgliedstaats

Artikel 80

Inspektionen von Fischereifahrzeugen außerhalb der
Gewässer des inspizierenden Mitgliedstaats

(1) Unbeschadet der vorrangigen Zuständigkeit der Küsten
mitgliedstaaten dürfen die Mitgliedstaaten Fischereifahrzeuge
unter ihrer Flagge in allen Gemeinschaftsgewässern außerhalb der
Gewässer unter der Hoheit eines anderen Mitgliedstaats
inspizieren.
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(2) Inspektionen auf Fischereifahrzeugen anderer Mitgliedstaa
ten dürfen die Mitgliedstaaten nach Maßgabe dieser Verordnung
in allen Gemeinschaftsgewässern außerhalb der Gewässer unter
der Hoheit eines anderen Mitgliedstaats durchführen, wenn 

a) der betreffende Küstenmitgliedstaat die Inspektion genehmigt
hat oder

b) ein spezifisches Kontroll- und Inspektionsprogramm gemäß
Artikel 95 verabschiedet wurde.

(3) In internationalen Gewässern haben die Mitgliedstaaten die
Befugnis, Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft unter der Flagge
eines anderen Mitgliedstaats zu inspizieren.

(4) In Drittlandgewässern dürfen die Mitgliedstaaten Fischerei
fahrzeuge der Gemeinschaft unter der Flagge eines anderen
Mitgliedstaats nach Maßgabe internationaler Abkommen
inspizieren.

(5) Die Mitgliedstaaten bezeichnen die zuständige Behörde, die
für die Zwecke dieses Artikels als Kontaktstelle fungiert. Die
Kontaktstelle der Mitgliedstaaten ist 24 Stunden täglich besetzt.

Artikel 81

Genehmigungsanfragen

(1) Über Anfragen von Mitgliedstaaten zur Einholung einer
Genehmigung gemäß Artikel  80 Absatz  2 Buchstabe a, in
Gemeinschaftsgewässern außerhalb der Gewässer unter ihrer eige
nen Hoheit oder Gerichtsbarkeit Fischereifahrzeuge der Gemein
schaft zu inspizieren, entscheidet der zuständige
Küstenmitgliedstaat binnen 12 Stunden nach Eingang der Anfrage
bzw. innerhalb eines angemessenen Zeitraums, wenn der Grund
für die Anfrage eine in den Gewässern des inspizierenden
Mitgliedstaats begonnene grenzüberschreitende Nacheile ist.

(2) Die Entscheidung wird dem anfragenden Mitgliedstaat
unverzüglich mitgeteilt. Diese Entscheidungen werden außerdem
der Kommission oder der von ihr bezeichneten Stelle mitgeteilt.

(3) Genehmigungsanfragen werden nur aus zwingenden Grün
den ganz oder in dem erforderlichen Umfang abgelehnt. Die
Ablehnung und die Gründe dafür werden dem anfragenden Mit
gliedstaat und der Kommission oder der von ihr bezeichneten
Stelle unverzüglich mitgeteilt.

KAPITEL  III

Bei Inspektionen festgestellte Verstöße

Artikel 82

Verfahren bei Feststellung eines Verstoßes

Kommt der Vertreter der Behörden aufgrund der bei einer Inspek
tion gesammelten Informationen oder aufgrund anderer sach
dienlicher Daten zu dem Ergebnis, dass gegen die Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik verstoßen wurde, so

a) vermerkt er den mutmaßlichen Verstoß im Inspektions-
bericht;

b) trifft er die notwendigen Maßnahmen, damit der Beweis für
diesen mutmaßlichen Verstoß sichergestellt wird;

c) übermittelt er seiner zuständigen Behörde unverzüglich den
Inspektionsbericht;

d) informiert er die natürliche oder die juristische Person, die
verdächtigt wird, den Verstoß begangen zu haben, oder die
auf frischer Tat betroffen wurde, dass für den Verstoß die
angemessene Anzahl Punkte nach Artikel  92 verhängt wer
den können. Dies wird im Inspektionsbericht vermerkt.

Artikel 83

Außerhalb der Gewässer des inspizierenden Mitgliedstaats
festgestellte Verstöße

(1) Wurde als Ergebnis einer Inspektion, die gemäß Artikel 80
durchgeführt wurde, ein Verstoß festgestellt, so übermittelt der
inspizierende Mitgliedstaat dem Küstenmitgliedstaat oder, im Falle
einer Inspektion außerhalb von Gemeinschaftsgewässern, dem
Flaggenmitgliedstaat des betreffenden Fischereifahrzeugs unver
züglich eine Zusammenfassung des Inspektionsberichts. Der voll
ständige Bericht geht dem Küsten- und dem Flaggenmitgliedstaat
binnen 15 Tagen nach Durchführung der Inspektion zu.

(2) Der Küstenmitgliedstaat oder, im Falle einer Inspektion
außerhalb von Gemeinschaftsgewässern, der Flaggenmitgliedstaat
des betreffenden Fischereifahrzeugs leitet alle geeigneten Maßnah
men zur Verfolgung des Verstoßes gemäß Absatz 1 ein.

Artikel 84

Verstärkte Weiterverfolgung bei bestimmten schweren
Verstößen

(1) Der Flaggenmitgliedstaat oder der Küstenmitgliedstaat, in
dessen Gewässern ein Fischereifahrzeug verdächtigt wird, 

a) bei mehr als 500 kg oder 10 % der im Fischereilogbuch ange
gebenen Fangmengen, je nachdem welcher Wert höher ist,
falsche Angaben über Fänge aus Beständen gemacht zu
haben, für die ein Mehrjahresplan gilt, oder

b) innerhalb von einem Jahr nach Begehen eines ersten schwe
ren Verstoßes im Sinne von Artikel 42 der Verordnung (EG)
Nr. 1005/2008 oder von Artikel 90 Absatz 1 der vorliegen
den Verordnung erneut einen schweren Verstoß begangen zu
haben,

kann, zusätzlich zu den Maßnahmen gemäß Kapitel  IX der Ver
ordnung (EG) Nr.  1005/2008, das Fischereifahrzeug auffordern,
für eine umfassende Untersuchung unverzüglich einen Hafen
anzulaufen.

(2) Der Küstenmitgliedstaat informiert den Flaggen
mitgliedstaat unverzüglich im Einklang mit dem nach nationalem
Recht geltenden Verfahren von der in Absatz  1 genannten
Untersuchung.

(3) Vertreter der Behörden können an Bord des Fischerei
fahrzeugs bleiben, bis eine vollständige Untersuchung gemäß
Absatz 1 erfolgt ist.
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(4) Der Kapitän des Fischereifahrzeugs gemäß Absatz  1 stellt
jede Fischereitätigkeit ein und steuert, wenn dies verlangt wird,
den Hafen an.

KAPITEL  IV

Verfahren bei Verstößen, die bei Inspektionen festgestellt
werden

Artikel 85

Verfahren

Stellen die zuständigen Behörden im Rahmen einer Inspektion
oder nach einer Inspektion einen Verstoß gegen die Vorschriften
der gemeinsamen Fischereipolitik fest, so ergreifen die zuständi
gen Behörden des inspizierenden Mitgliedstaats, unbeschadet des
Artikels 83 Absatz 2 und des Artikels 86, gegen den Kapitän des
an dem Verstoß beteiligten Schiffs oder jede andere für den Ver
stoß verantwortliche natürliche oder juristische Person geeignete
Maßnahmen gemäß Titel VIII.

Artikel  86

Übertragung der Verfahren

(1) Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet oder in dessen
Gewässern ein Verstoß festgestellt wurde, kann die Verfahren zur
Verfolgung des betreffenden Verstoßes den zuständigen Behörden
des Flaggenmitgliedstaats oder des Mitgliedstaats übertragen, des
sen Staatsangehörigkeit der Täter besitzt, wenn der betreffende
Mitgliedstaat hierzu seine Zustimmung erteilt und das in Arti
kel 89 Absatz 2 genannte Ergebnis auf diese Weise mit größerer
Wahrscheinlichkeit erreicht wird.

(2) Der Flaggenmitgliedstaat kann die Verfahren zur Verfol
gung eines Verstoßes den zuständigen Behörden des inspizieren
den Mitgliedstaats übertragen, wenn der betreffende Mitgliedstaat
hierzu seine Zustimmung erteilt und das in Artikel  89 Absatz  2
genannte Ergebnis auf diese Weise mit größerer Wahrscheinlich
keit erreicht wird.

Artikel 87

Von Gemeinschaftsinspektoren festgestellte Verstöße

Die Mitgliedstaaten leiten alle geeigneten Maßnahmen zur Verfol
gung eines Verstoßes ein, den ein Gemeinschaftsinspektor in den
Gewässern unter ihrer Hoheit oder Gerichtsbarkeit oder auf einem
Fischereifahrzeug unter ihrer Flagge festgestellt hat.

Artikel 88

Ausgleichsmaßnahmen für den Fall, dass der Mitgliedstaat
der Anlandung oder Umladung kein Verfahren einleitet

(1) Ist der Mitgliedstaat der Anlandung oder Umladung nicht
der Flaggenmitgliedstaat und ergreifen seine zuständigen Behör
den keine Maßnahmen gegen die verantwortlichen natürlichen
oder juristischen Personen und übertragen die Verfahren auch
nicht gemäß Artikel 86, so können die illegal angelandeten oder
umgeladenen Mengen auf die Quote angerechnet werden, die dem
Mitgliedstaat der Anlandung oder Umladung zugeteilt wurde.

(2) Die auf die Quote des Mitgliedstaats der Anlandung oder
Umladung anzurechnenden Mengen Fisch werden nach dem Ver
fahren gemäß Artikel 119 festgesetzt, nachdem die Kommission
beide betroffenen Mitgliedstaaten konsultiert hat.

(3) Verfügt der Mitgliedstaat der Anlandung oder Umladung
nicht mehr über entsprechende Fangmöglichkeiten, so findet Arti
kel  37 Anwendung. Die illegal angelandeten oder umgeladenen
Mengen Fisch gelten in diesem Fall als der Nachteil, der nach die
sem Artikel dem Flaggenmitgliedstaat entstanden ist.

TITEL VIII

DURCHSETZUNG

Artikel 89

Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der
Vorschriften

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass gegen natürliche
oder juristische Personen, die verdächtigt werden, gegen die Vor
schriften der gemeinsamen Fischereipolitik verstoßen zu haben,
systematisch geeignete Maßnahmen einschließlich der Einleitung
von Verwaltungs- oder Strafverfahren nach nationalem Recht
ergriffen werden.

(2) Die Gesamthöhe der Sanktionen und Begleitsanktionen
wird in Übereinstimmung mit den einschlägigen nationalen
Rechtsvorschriften so berechnet, dass den Verantwortlichen unbe
schadet des ihnen zustehenden Rechts der Berufsausübung wirk
sam der wirtschaftliche Gewinn aus den Verstößen entzogen wird.
Die Sanktionen müssen ferner so beschaffen sein, dass ein der
Schwere des Verstoßes entsprechendes Ergebnis erzielt werden
kann, um wirksam von weiteren Verstößen dieser Art
abzuschrecken.

(3) Die Mitgliedstaaten können die Höhe ihrer Bußgelder pro
portional zum Geschäftsumsatz der juristischen Person festsetzen
oder proportional zu dem finanziellen Vorteil, der mit dem Ver
stoß erzielt oder beabsichtigt wurde.

(4) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, unter dessen
Gerichtsbarkeit ein Verstoß fällt, unterrichten unverzüglich im
Einklang mit den Verfahren nach nationalem Recht die Flaggen
mitgliedstaaten, den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit der
Täter besitzt, sowie jeden anderen Mitgliedstaat, der ein Interesse
an den Verwaltungs- oder Strafverfahren oder anderen Maßnah
men, die ergriffen wurden, und gegebenenfalls an den endgülti
gen Urteilen zu diesem Verstoß, einschließlich der Anzahl gemäß
Artikel 92 verhängter Punkte, hat.

Artikel 90

Sanktionen bei schweren Verstößen

(1) Zusätzlich zu Artikel  42 der Verordnung (EG)
Nr. 1005/2008 gelten zum Zwecke der vorliegenden Verordnung
auch die folgenden Handlungsweisen je nach der Schwere des
betreffenden Verstoßes als schwere Verstöße; über die Schwere
befindet die zuständige Behörde des Mitgliedstaats anhand von
Kriterien wie Art des Schadens, Schadenswert, wirtschaftliche
Lage des Täters, Ausmaß oder Wiederholung des Verstoßes: 

ED23/343L



Amtsblatt der Europäischen Union L 343/33

a) die Nichtübermittlung einer Anlandeerklärung oder eines
Verkaufsbelegs, wenn die Anlandung der Fänge in einem
Drittlandshafen erfolgte,

b) Manipulationen an Maschinen mit dem Ziel, deren Leistung
über die im Maschinenzertifikat angegebene höchste Dauer
leistung zu steigern,

c) die Nichtanlandung von Fängen quotengebundener Arten,
die während eines Fangeinsatzes im Rahmen von Fischereien
oder in Fanggebieten, für die die Vorschriften der gemeinsa
men Fischereipolitik gelten, getätigt wurden, es sei denn die
Anlandung würde gegen Verpflichtungen im Rahmen der
Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik verstoßen.

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass eine natürliche Per
son, die einen schweren Verstoß begangen hat, oder eine juristi
sche Person, die für einen schweren Verstoß haftbar gemacht
wird, nach Maßgabe der in Kapitel  IX der Verordnung (EG)
Nr.  1005/2008 vorgesehenen Sanktionen und Maßnahmen mit
einer wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden
Verwaltungsstrafe belegt wird.

(3) Unbeschadet des Artikels 44 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr.  1005/2008 schreiben die Mitgliedstaaten eine Sanktion vor,
die tatsächlich abschreckend ist und gegebenenfalls nach dem
Wert der durch den schweren Verstoß gewonnenen Fischereier
zeugnisse berechnet wird..

(4) Bei der Festsetzung der Sanktion tragen die Mitgliedstaaten
auch dem Schaden Rechnung, der den betreffenden Fischerei
ressourcen und der Meeresumwelt zugefügt wurde.

(5) Die Mitgliedstaaten können außerdem oder anstelle des
Bußgeldes auch wirksame, verhältnismäßige und abschreckende
strafrechtliche Sanktionen verhängen.

(6) Begleitend zu den Strafen nach diesem Kapitel können wei
tere, insbesondere die in Artikel  45 der Verordnung (EG)
Nr. 1005/2008 beschriebenen Sanktionen oder Maßnahmen ver
hängt werden.

Artikel 91

Sofortige Durchsetzungsmaßnahmen

Die Mitgliedstaaten ergreifen unverzüglich Maßnahmen gegen
Kapitäne von Fischereifahrzeugen oder andere natürliche und
juristische Personen, die bei einem schweren Verstoß im Sinne
von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 auf frischer
Tat betroffen wurden, um sie an der Fortsetzung des Verstoßes zu
hindern.

Artikel 92

Punktesystem für schwere Verstöße

(1) Die Mitgliedstaaten wenden ein Punktesystem für schwere
Verstöße im Sinne von Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a der Ver
ordnung (EG) Nr. 1005/2008 an, wonach der Inhaber einer Fang
erlaubnis, der gegen die Vorschriften der gemeinsamen
Fischereipolitik verstoßen hat, mit einer angemessenen Anzahl
von Punkten belegt wird.

(2) Hat eine natürliche Person einen schweren Verstoß gegen
die Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik begangen oder
wird eine juristische Person für einen Verstoß gegen die Vorschrif
ten der gemeinsamen Fischereipolitik haftbar gemacht, so wird
der Inhaber der Fanglizenz infolge des Verstoßes mit einer ange
messenen Anzahl von Punkten belegt. Die verhängten Punkte
werden auf künftige Inhaber der Fanglizenz für das betreffende
Fischereifahrzeug übertragen, wenn das Schiff nach dem Zeit
punkt des Verstoßes verkauft oder übertragen wird oder auf
andere Art den Eigentümer wechselt. Der Inhaber der Fanglizenz
kann nach nationalen Vorschriften ein Überprüfungsverfahren
verlangen.

(3) Bei Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten Anzahl
von Punkten wird die Fanglizenz automatisch für einen Zeitraum
von mindestens zwei Monaten ausgesetzt. Die Aussetzung gilt für
vier Monate, wenn die Fanglizenz ein zweites Mal ausgesetzt wird,
für acht Monate, wenn die Fanglizenz ein drittes Mal ausgesetzt
wird, und für ein Jahr, wenn die Fanglizenz ein viertes Mal aus
gesetzt wird, weil der Inhaber eine bestimmte Anzahl von Punk
ten erreicht hat. Erreicht der Inhaber diese Anzahl von Punkten
ein fünftes Mal, so wird die Fanglizenz endgültig entzogen.

(4) Begeht der Inhaber einer Fanglizenz über einen Zeitraum
von drei Jahren ab dem letzten schweren Verstoß keinen weite
ren schweren Verstoß, werden alle Punkte in Bezug auf die Fang
lizenz gelöscht.

(5) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

(6) Die Mitgliedstaaten richten auch ein Punktesystem ein, bei
dem der Kapitän eines Schiffes, der gegen die Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik einen schweren Verstoß begangen
hat, mit einer angemessenen Zahl von Punkten belegt wird.

Artikel 93

Nationale Verstoßkartei

(1) Die Mitgliedstaaten tragen alle Verstöße gegen die Vor
schriften der gemeinsamen Fischereipolitik, die von Schiffen unter
ihrer Flagge oder von ihren Staatsangehörigen begangen wurden,
ebenso wie die verhängten Strafen und Strafpunkte in eine nati
onale Verstoßkartei ein. In die Verstoßkartei aufgenommen wer
den auch Verstöße durch Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge
oder Staatsangehörige ihres Landes, die in anderen Mitgliedstaten
verfolgt werden; der Eintrag erfolgt, sobald der Mitgliedstaat, in
dessen Gerichtsbarkeit der Verstoß fällt, gemäß Artikel  90 das
endgültige Urteil übermittelt hat.

(2) Bei der Verfolgung eines Verstoßes gegen die Vorschriften
der gemeinsamen Fischereipolitik können die Mitgliedstaaten
andere Mitgliedstaaten bitten, in ihren nationalen Verstoßkarteien
enthaltene Informationen zu den Fischereifahrzeugen und Perso
nen zur Verfügung zu stellen, die verdächtigt werden, den betref
fenden Verstoß begangen zu haben, oder auf frischer Tat betroffen
wurden.

(3) Erbittet ein Mitgliedstaat Informationen eines anderen
Mitgliedstaats im Zusammenhang mit den Maßnahmen infolge
eines Verstoßes, so kann dieser andere Mitgliedstaat die sachdien
lichen Informationen zu den Fischereifahrzeugen und Personen
zur Verfügung stellen.
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(4) Die Daten in der nationalen Verstoßkartei werden nur so
lange gespeichert, wie es für die Zwecke dieser Verordnung erfor
derlich ist, mindestens aber drei Kalenderjahre ab dem auf das Jahr
ihrer Aufzeichnung folgenden Jahr.

TITEL  IX

KONTROLLPROGRAMME

Artikel 94

Gemeinsame Kontrollprogramme

Die Mitgliedstaaten können untereinander und auf eigene Initia
tive Kontroll-, Inspektions- und Überwachungsprogramme für
Fischereitätigkeiten durchführen.

Artikel 95

Spezifische Kontroll- und Inspektionsprogramme

(1) Die Kommission legt nach dem Verfahren gemäß Arti
kel  119 und im Benehmen mit dem betreffenden Mitgliedstaat
fest, für welche Fischereien spezifische Kontroll- und Inspektions
programme durchgeführt werden.

(2) Die spezifischen Kontroll- und Inspektionsprogramme
gemäß Absatz  1 enthalten die Ziele, Prioritäten und Verfahren
sowie Eckpunkte für die Inspektionstätigkeiten. Diese Eckpunkte
werden nach den Grundsätzen des Risikomanagements festgelegt
und nach einer Analyse der erzielten Ergebnisse regelmäßig
überprüft.

(3) Wenn ein Mehrjahresplan in Kraft getreten ist und bevor
ein spezifisches Kontroll- und Inspektionsprogramm zur Anwen
dung kommt, legen die Mitgliedstaaten nach den Grundsätzen des
Risikomanagements Zieleckwerte für die Inspektionstätigkeiten
fest.

(4) Die betreffenden Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Maßnahmen, um die Durchführung der spezifischen Kontroll-
und Inspektionsprogramme zu gewährleisten, insbesondere was
die erforderlichen Personal- und Sachmittel und die Einsatzzeiten
und -gebiete betrifft.

TITEL X

BEURTEILUNG UND KONTROLLE DURCH DIE KOMMISSION

Artikel 96

Allgemeine Grundsätze

(1) Die Kommission kontrolliert und beurteilt die Anwendung
der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik durch die Mit
gliedstaaten mittels Prüfung von Informationen und Unterlagen
sowie Überprüfungen, autonomer Inspektionen und Audits, und
sie erleichtert die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten. Die Kommission kann hierzu von sich aus
und mit eigenen Mitteln Untersuchungen, Überprüfungen, Ins
pektionen und Audits veranlassen und durchführen. Sie kann ins
besondere Folgendes überprüfen: 

a) die Durchführung und Anwendung der Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik durch die Mitgliedstaaten und
ihre zuständigen Behörden;

b) die Durchführung und Anwendung der Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik in den Gewässern eines Dritt
landes in Übereinstimmung mit einem internationalen
Abkommen mit diesem Land;

c) die Konformität nationaler Verwaltungspraktiken, Inspektio
nen und Überwachungstätigkeiten mit den Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik;

d) das Vorliegen der geforderten Dokumente und ihre Überein
stimmung mit den geltenden Vorschriften;

e) die Umstände, unter denen Überwachungstätigkeiten von
den Mitgliedstaaten durchgeführt werden;

f) die Feststellung von Verstößen und anschließende Verfahren;

g) die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten.

(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Kommission zusam
men, um ihr die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern. Sie stel
len sicher, dass die Kontrolle vor Ort nicht durch vorherige
Bekanntgabe der gemäß diesem Titel durchgeführten Missionen
im Rahmen von Überprüfungen, autonomen Inspektionen und
Audits beeinträchtigt wird. Falls die Vertreter der Kommission bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben auf Schwierigkeiten stoßen, stellt der
betreffende Mitgliedstaat der Kommission die erforderlichen Mit
tel bereit, damit sie ihrer Aufgabe nachkommen kann und die
Vertreter der Kommission die einzelnen Kontroll- und
Inspektionsmaßnahmen beurteilen können. 

Die Mitgliedstaaten gewähren der Kommission die zur Wahrneh
mung der Aufgaben der Kommission erforderliche Unterstützung. 

Artikel  97

Zuständigkeiten der Vertreter der Kommission

(1) Die Vertreter der Kommission können Überprüfungen und
Inspektionen auf Fischereifahrzeugen sowie auf dem Gelände von
Betrieben und anderen Einrichtungen, in denen Tätigkeiten im
Zusammenhang mit der gemeinsamen Fischereipolitik stattfin
den, durchführen und müssen Zugang zu allen Informationen
und Unterlagen haben, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erforderlich sind, und zwar im selben Umfang und zu denselben
Bedingungen wie Vertreter der Behörden des Mitgliedstaats, in
dem die Überwachung und Inspektion stattfindet.

(2) Fischereitätigkeiten Es ist den Vertretern der Kommission
gestattet, Kopien der relevanten Dateien anzufertigen und die
erforderlichen Proben zu nehmen, wenn sie hinreichende Gründe
zur der Annahme haben, dass die Vorschriften der gemeinsamen
Fischereipolitik nicht eingehalten werden. Sie können von jeder
Person, die auf dem inspizierten Gelände angetroffen wird, ver
langen, dass sie sich ausweist.
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(3) Die Vertreter der Kommission haben keine Befugnisse, die
über die Befugnisse nationaler Inspektoren hinausgehen, und
auch keine Polizei- und Durchsetzungsbefugnisse.

(4) Die Vertreter der Kommission legen eine schriftliche Voll
macht vor, aus der ihre Identität und ihre Funktion hervorgehen.

(5) Die Kommission gibt ihren Vertretern schriftliche Anwei
sungen, in denen deren Befugnisse und die Ziele ihres Auftrags
dargelegt sind.

Artikel 98

Überprüfungen

(1) Wann immer die Kommission es für notwendig erachtet,
können ihre Vertreter den Kontrolltätigkeiten der nationalen
Kontrollbehörden beiwohnen. Die Kommission stellt im Rahmen
dieser Überprüfungstätigkeiten geeignete Kontakte mit den Mit
gliedstaaten her, um möglichst ein für alle Seiten akzeptables
Überprüfungsprogramm auszuarbeiten.

(2) Der betreffende Mitgliedstaat gewährleistet, dass die betref
fenden Gremien oder Personen damit einverstanden sind, dass sie
der in Absatz 1 genannten Überprüfung unterzogen werden.

(3) Können die im Rahmen des ursprünglichen Überprüfungs
programms vorgesehenen Kontroll- und Inspektionsmaßnahmen
aus faktischen Gründen nicht durchgeführt werden, so ändern die
Vertreter der Kommission in Absprache und im Einvernehmen
mit den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats das
ursprüngliche Überprüfungsprogramm.

(4) Bei Kontrollen und Inspektionen auf See oder mit dem
Flugzeug ist der Schiffs- oder Flugkapitän für die für die Kontroll
tätigkeiten allein verantwortlich. Bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben trägt er dem Überprüfungsprogramm gemäß Absatz 1
gebührend Rechnung.

(5) Die Kommission kann für ihre Vertreter, die einen Mitglied
staat besuchen, vorsehen, dass sie von einem oder mehreren Ver
tretern eines anderen Mitgliedstaats als Beobachter begleitet
werden. Auf Verlangen der Kommission ernennt der entsendende
Mitgliedstaat, nötigenfalls auch kurzfristig, die als Beobachter aus
gewählten Vertreter der nationalen Behörden. Die Mitgliedstaaten
können auch ein Verzeichnis der Vertreter der nationalen Behör
den erstellen, die die Kommission zu solchen Kontrollen und Ins
pektionen einladen kann. Die Kommission kann die in diesem
Verzeichnis aufgeführten oder ihr genannten Vertreter der natio
nalen Behörden nach eigenem Ermessen einladen. Die Kommis
sion stellt das Verzeichnis gegebenenfalls allen Mitgliedstaaten zur
Verfügung.

(6) Die Vertreter der Kommission können beschließen, Über
prüfungen im Sinne des vorliegenden Artikels ohne vorherige
Ankündigung durchzuführen, wenn sie dies für erforderlich
erachten.

Artikel  99

Autonome Inspektionen

(1) Besteht Grund zu der Annahme, dass es bei der Anwen
dung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik Unregel
mäßigkeiten gibt, so kann die Kommission autonome
Inspektionen vornehmen. Sie führt diese Inspektionen von sich
aus und ohne Vertreter der Behörden des betreffenden Mitglied
staats durch.

(2) Alle Marktteilnehmer können autonomen Inspektionen
unterzogen werden, wenn dies als notwendig erachtet wird.

(3) Bei autonomen Inspektionen im Gebiet oder in den Gewäs
sern unter der Hoheit oder Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats
finden die Verfahrensregeln dieses Mitgliedstaats Anwendung.

(4) Stellen die Vertreter der Kommission im Hoheitsgebiet oder
in Gewässern unter der Hoheit oder Gerichtsbarkeit eines
Mitgliedstaats einen schweren Verstoß gegen die Vorschriften der
vorliegenden Verordnung fest, so teilen sie dies unverzüglich den
zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats mit, die alle
geeigneten Maßnahmen zur Verfolgung des Verstoßes einleiten.

Artikel 100

Audits

Die Kommission kann Audits der Kontrollsysteme der Mitglied
staaten durchführen. Bei diesen Audits wird insbesondere Folgen
des beurteilt:

a) Quotenverwaltung und Aufwandssteuerung;

b) Systeme der Datenvalidierung, einschließlich Gegen
kontrollen des VMS-Systems, Fang-, Aufwands-,
Vermarktungsdaten und Daten des Fischereiflottenregisters
der Gemeinschaft sowie Prüfung der Fanglizenzen und
Fangerlaubnisse;

c) die administrative Organisation, einschließlich Eignung des
verfügbaren Personals und der verfügbaren Mittel, Ausbil
dung des Personals, Aufgabenbeschreibung aller an der Kon
trolle beteiligten Behörden sowie Mechanismen zur
Koordinierung der Arbeit und gemeinsame Evaluierung der
Ergebnisse dieser Behörden;

d) operative Regelungen, einschließlich Verfahren für die Kon
trolle der bezeichneten Häfen;

e) nationale Kontrollprogramme, einschließlich Festlegung der
Inspektionsebenen, und ihre Anwendung;

f) einzelstaatliche Sanktionsregelungen, einschließlich der
Angemessenheit der auferlegten Sanktionen, Dauer der Ver
fahren, eingebüßter wirtschaftlicher Nutzen auf Seiten der für
den Verstoß Verantwortlichen und Abschreckungscharakter
der Sanktionsregelungen.
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Artikel 101

Überprüfungsberichte, Berichte über autonome
Inspektionen und Auditberichte

(1) Die Kommission unterrichtet die betreffenden Mitgliedstaa
ten über die vorläufigen Ergebnisse der Überprüfungen und auto
nomen Inspektionen innerhalb eines Tages nach ihrer
Durchführung.

(2) Die Vertreter der Kommission erstellen nach jeder Über
prüfung, autonomen Inspektion bzw. nach jedem Audit einen
Überprüfungsbericht, einen Bericht über die autonome Inspektion
bzw. einen Auditbericht. Der Bericht wird dem betreffenden Mit
gliedstaat innerhalb eines Monats nach Abschluss der Überprü
fung, der autonomen Inspektion bzw. des Audits zugänglich
gemacht. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, sich binnen
eines Monats zu den Schlussfolgerungen des Berichts zu äußern.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen
auf der Grundlage der Berichte gemäß Absatz 2.

(4) Die Kommission veröffentlicht die Überprüfungsberichte,
die Berichte über autonome Inspektionen und die Auditberichte
in ihrer endgültigen Fassung zusammen mit den Bemerkungen
des betreffenden Mitgliedstaats in dem gesicherten Teil ihrer offi
ziellen Website.

Artikel 102

Folgemaßnahmen im Anschluss an die
Überprüfungsberichte, Berichte über autonome

Inspektionen und Auditberichte

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission alle von ihr ver
langten sachdienlichen Informationen über die Durchführung die
ser Verordnung vor. Fordert die Kommission Informationen an,
so setzt sie für deren Vorlage eine angemessene Frist fest.

(2) Ist die Kommission der Auffassung, dass bei der Durchfüh
rung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik Unregel
mäßigkeiten aufgetreten sind oder die bestehenden
Kontrollbestimmungen und -methoden in bestimmten Mitglied
staaten nicht wirksam sind, so unterrichtet sie die betreffenden
Mitgliedstaaten davon; diese führen eine administrative Untersu
chung durch, an der Vertreter der Kommission teilnehmen
können.

(3) Spätestens drei Monate nach der Unterrichtung durch die
Kommission teilen die betreffenden Mitgliedstaaten der Kommis
sion die Ergebnisse der Untersuchung mit und übermitteln ihr den
Untersuchungsbericht. Diese Frist kann von der Kommission auf
begründeten Antrag des betreffenden Mitgliedstaats um eine ange
messene Zeitspanne verlängert werden.

(4) Führt die administrative Untersuchung gemäß Absatz  2
nicht dazu, dass die Unregelmäßigkeiten beseitigt werden, oder
stellt die Kommission während der Überprüfungen oder autono
men Inspektionen gemäß den Artikeln 98 und 99 oder während
des Audits gemäß Artikel  100 Mängel im Kontrollsystem eines
Mitgliedstaats fest, so arbeitet die Kommission mit dem betreffen
den Mitgliedstaat einen Aktionsplan aus. Der Mitgliedstaat trifft
die erforderlichen Maßnahmen für die Durchführung dieses
Aktionsplans.

TITEL  XI

MASSNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER BEACHTUNG
DER ZIELE DER GEMEINSAMEN FISCHEREIPOLITIK DURCH

DIE MITGLIEDSTAATEN

KAPITEL  I

Finanzielle Maßnahmen

Artikel 103

Aussetzung und Streichung von Finanzhilfen der
Gemeinschaft

(1) Die Kommission kann beschließen, die Zahlung der Finanz
hilfe der Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1198/2006 sowie Artikel 8 Buchstabe a der Verordnung (EG)
Nr. 861/2006 des Rates für einen Zeitraum von bis zu 18 Mona
ten ganz oder teilweise auszusetzen, wenn es Beweise dafür gibt,
dass 

a) die Nichteinhaltung der Vorschriften der gemeinsamen
Fischereipolitik die Wirksamkeit der finanzierten Maßnah
men beeinträchtigt oder voraussichtlich beeinträchtigt, ins
besondere in den Bereichen Erhaltung und Bewirtschaftung
der Fischereiressourcen, Anpassung der Flotte und
Fischereikontrolle,

b) die Nichteinhaltung dem betreffenden Mitgliedstaat direkt
zuzuschreiben ist und

c) die Nichteinhaltung zu einer ernsten Bedrohung der Erhal
tung der lebenden aquatischen Ressourcen oder der wirksa
men Umsetzung der gemeinschaftlichen Kontroll- und
Durchsetzungsregelung führen kann,

und die Kommission auf der Grundlage der ihr vorliegenden
Informationen und gegebenenfalls nach Prüfung der Erklärungen
des betreffenden Mitgliedstaats zu dem Ergebnis kommt, dass die
ser Mitgliedstaat keine angemessenen Abhilfemaßnahmen ergrif
fen hat und auch nicht in der Lage ist, dies in unmittelbarer
Zukunft zu tun.

(2) Weist der Mitgliedstaat auch in der Zeit der Aussetzung
nicht nach, dass er Gegenmaßnahmen ergriffen hat, um die Ein
haltung und Durchsetzung der geltenden Vorschriften künftig zu
gewährleisten, oder dass die wirksame Umsetzung der Kontroll-
und Durchsetzungsregelung der Gemeinschaft künftig nicht
gefährdet ist, so kann die Kommission die Finanzhilfe der Gemein
schaft, deren Zahlung nach Absatz  1 ausgesetzt war, ganz oder
teilweise streichen. Eine solche Streichung kann erst erfolgen,
wenn die betreffende Zahlung 12 Monate ausgesetzt war.

(3) Bevor Maßnahmen nach Absatz 1 oder Absatz 2 getroffen
werden, informiert die Kommission den betreffenden Mitglied
staat schriftlich über die von ihr festgestellten Mängel in der
Kontrollregelung des Mitgliedstaats sowie über ihre beabsichtigte
Entscheidung nach Absatz  1 oder Absatz  2 und fordert ihn auf,
innerhalb einer Frist, die von der Kommission je nach Schwere
des Verstoßes festgesetzt wird, aber mindestens einen Monat
beträgt, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
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(4) Liegt innerhalb der nach Absatz  3 festzusetzenden Frist
keine Antwort des Mitgliedstaats auf das Schreiben nach Absatz 3
vor, kann die Kommission ihre Entscheidung gemäß Absatz  1
oder Absatz 2 auf der Grundlage der zu dem Zeitpunkt vorliegen
den Informationen treffen.

(5) Die Zahlungen werden in einem Umfang ausgesetzt oder
gestrichen, der sich proportional verhält zu der Art und dem Aus
maß des Verstoßes des Mitgliedstaats gegen die geltenden
Bestandserhaltungs-, Kontroll-, Inspektions- oder Durchsetzungs
vorschriften und zu dem Grad, in dem die Erhaltung der leben
den aquatischen Ressourcen oder die wirksame Umsetzung der
Kontroll- und Durchsetzungsregelung der Gemeinschaft gefähr
det wurde; dabei wird berücksichtigt, in welchem Umfang die
Wirksamkeit der finanzierten Maßnahmen beeinträchtigt wurde
oder voraussichtlich beeinträchtigt wird. Dieser Prozentsatz
berücksichtigt und wird begrenzt durch den relativen Anteil der
Fischerei oder fischereibezogenen Tätigkeiten, die von dem Ver
stoß betroffen sind, an den finanzhilfefinanzierten Maßnahmen
gemäß Absatz 1.

(6) Entscheidungen nach diesem Artikel werden unter gebüh
render Berücksichtigung aller relevanten Umstände so getroffen,
dass eine reale wirtschaftliche Verbindung besteht zwischen dem
Aspekt, für den die Vorschriften nicht eingehalten wurden, und
der Maßnahme, für die die Zahlung ausgesetzt oder die Finanz
hilfe der Gemeinschaft gestrichen wird.

(7) Die Zahlungen werden wieder aufgenommen, wenn die
Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht länger gegeben sind.

(8) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

KAPITEL  II

Schließung von Fischereien

Artikel 104

Schließung von Fischereien wegen Nichtbeachtung der
Zielsetzungen der gemeinsamen Fischereipolitik

(1) Kommt ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen bei der
Umsetzung eines Mehrjahresplans nicht nach und liegen der
Kommission Beweise vor, dass die Nichteinhaltung dieser Ver
pflichtungen eine ernste Bedrohung für die Erhaltung des betref
fenden Bestands darstellt, so kann die Kommission die hiervon
betroffenen Fischereien für den betreffenden Mitgliedstaat vorläu
fig schließen.

(2) Die Kommission informiert den betreffenden Mitgliedstaat
schriftlich über ihr Ergebnis und die entsprechenden Unterlagen
und setzt ihm eine Frist von höchstens zehn Arbeitstagen, binnen
deren er nachweisen kann, dass die Fischerei ohne Schädigung des
Bestands betrieben werden kann.

(3) Die Maßnahmen nach Absatz  1 finden nur Anwendung,
wenn der Mitgliedstaat der Aufforderung der Kommission nicht
innerhalb der in Absatz 2 gesetzten Frist nachkommt oder wenn
die Antwort als nicht zufrieden stellend betrachtet wird oder ein
deutig darauf hinweist, dass die erforderlichen Maßnahmen nicht
getroffen wurden.

(4) Die Kommission macht die Schließung rückgängig, wenn
der Mitgliedstaat zur Zufriedenheit der Kommission schriftlich
nachgewiesen hat, dass die Fischerei ohne Schädigung des
Bestands betrieben werden kann.

KAPITEL  III

Abzug und Übertragung von Quoten und Fischereiaufwand

Artikel 105

Abzug von Quoten

(1) Stellt die Kommission fest, dass ein Mitgliedstaat die ihm
zugeteilten Quoten überschritten hat, so kürzt sie die künftigen
Quoten dieses Mitgliedstaats.

(2) Hat ein Mitgliedstaat über die ihm für einen Bestand oder
eine Bestandsgruppe in einem bestimmten Jahr zugewiesene
Quote oder Zuteilung bzw. seinen Anteil hinaus gefischt, so kürzt
die Kommission im folgenden Jahr oder in den folgenden Jahren
die jährliche Quote oder Zuteilung oder den jährlichen Anteil des
betreffenden Mitgliedstaats unter Anwendung nachstehender
Multiplikationsfaktoren: 

Umfang der Überschreitung im Vergleich zu
den zulässigen Anlandungen Multiplikationsfaktor

bis zu 5 % Überschreitung * 1,0

über 5 % bis zu 10 % Überschreitung * 1,1

über 10 % bis zu 20 % Überschreitung * 1,2

über 20 % bis zu 40 % Überschreitung * 1,4

über 40 % bis zu 50 % Überschreitung * 1,8

Überschreitung von mehr als 50 % Überschreitung * 2,0

Bei jeder Überschreitung der zulässigen Anlandung von bis zu
100 Tonnen wird jedoch ein Abzug vorgenommen, der der Höhe
der Überschreitung * 1,00 entspricht.

(3) Zusätzlich zu dem in Absatz 2 genannten Multiplikations
faktor wird ein Multiplikationsfaktor von 1,5 angewendet, wenn 

a) ein Mitgliedstaat die ihm für einen Bestand oder für eine
Bestandsgruppe zugewiesene Quote oder Zuteilung bzw. sei
nen Anteil in den vorausgegangenen zwei Jahren wiederholt
überschritten hat und für diese Überschreitungen Kürzungen
gemäß Absatz 2 vorgenommen wurden,

b) die verfügbaren wissenschaftlichen, technischen und wirt
schaftlichen Gutachten und insbesondere der Berichte des
STECF zu dem Schluss kommen, dass die Überschreitung
eine ernste Bedrohung für die Erhaltung des betreffenden
Bestands darstellt, oder

c) für den Bestand ein Mehrjahresplan gilt.

(4) Hat ein Mitgliedstaat in früheren Jahren über die ihm für
einen Bestand oder eine Bestandsgruppe zugewiesene Quote oder
Zuteilung bzw. seinen Anteil hinaus gefischt, so kann die Kom
mission nach Anhörung des betreffenden Mitgliedstaats nach dem
Verfahren gemäß Artikel 119 Quotenabzüge von künftigen Quo
ten dieses Mitgliedstaats vornehmen, um dem Umfang der Über
schreitung Rechnung zu tragen.
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(5) Wenn eine Kürzung gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht an
der für den überfischten Bestand oder die überfischte Bestands
gruppe zugewiesenen Quote oder Zuteilung bzw. dem betreffen
den Anteil vorgenommen werden kann weil der betreffende
Mitgliedstaat nicht mehr oder nicht in ausreichendem Maße über
eine Quote oder Zuteilung bzw. einen Anteil für einen Bestand
oder eine Bestandsgruppe verfügt, kann die Kommission nach
Anhörung des betreffenden Mitgliedstaats im folgenden Jahr oder
in den folgenden Jahren nach Maßgabe von Absatz 1 Quotenab
züge für andere Bestände oder Bestandsgruppen in demselben
geografischen Gebiet oder für Bestände oder Bestandsgruppen
von gleichem Marktwert vornehmen, für die diesem Mitgliedstaat
Quoten zugewiesen wurden.

(6) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel und
insbesondere zur Festsetzung der betreffenden Mengen können
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen werden.

Artikel 106

Abzug von Fischereiaufwand

(1) Stellt die Kommission fest, dass ein Mitgliedstaat den ihm
zugeteilten Fischereiaufwand überschritten hat, so kürzt sie den
künftigen Fischereiaufwand dieses Mitgliedstaats.

(2) Wird der einem Mitgliedstaat zur Verfügung stehende
Fischereiaufwand in einem geografischen Gebiet oder in einer
Fischerei überschritten, so kürzt die Kommission im folgenden
Jahr oder in den folgenden Jahren den diesem Mitgliedstaat für das
betreffende geografische Gebiet oder die betreffende Fischerei zur
Verfügung stehende Fischereiaufwand unter Anwendung nachste
hender Multiplikationsfaktoren: 

Umfang der Überschreitung des zur Verfügung
stehenden Fischereiaufwands Multiplikationsfaktor

bis zu 5 % Überschreitung* 1,0

über 5 % bis zu 10 % Überschreitung* 1,1

über 10 % bis zu 20 % Überschreitung* 1,2

über 20 % bis zu 40 % Überschreitung* 1,4

über 40 % bis zu 50 % Überschreitung* 1,8

Überschreitung von mehr als 50 % Überschreitung* 2,0

(3) Wenn eine Kürzung gemäß Absatz 2 an dem höchstzuläs
sigen Fischereiaufwand, der überschritten wurde, nicht vorge
nommen werden kann weil dem betreffenden Mitgliedstaat kein
oder kein hinreichender höchstzulässiger Fischereiaufwand zur
Verfügung steht, kann die Kommission im folgenden Jahr oder in
den folgenden Jahren den diesem Mitgliedstaat zur Verfügung ste
hende Fischereiaufwand in demselben geografischen Gebiet
gemäß Absatz 2 kürzen.

(4) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel und
insbesondere zur Festsetzung des betreffenden Fischereiaufwands
können nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen werden.

Artikel  107

Quotenabzüge wegen Nichtbeachtung der Zielsetzungen
der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik

(1) Gibt es Beweise dafür, dass die Vorschriften für Bestände,
für die Mehrjahrespläne gelten, von einem Mitgliedstaat nicht ein
gehalten werden und dass dies zu einer ernsthaften Gefährdung
der Erhaltung dieser Bestände führen könnte, so kann die Kom
mission nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unter
Berücksichtigung des den Beständen zugefügten Schadens im fol
genden Jahr oder in den folgenden Jahren Kürzungen der jährli
chen Quoten, Zuteilungen oder Anteile vornehmen, die diesem
Mitgliedstaat für einen Bestand oder eine Bestandsgruppe zur Ver
fügung stehen.

(2) Die Kommission informiert den betreffenden Mitgliedstaat
schriftlich von ihren Erkenntnissen und setzt ihm eine Frist von
höchstens 15 Arbeitstagen, um nachzuweisen, dass die Fischerei
ohne Schädigung des Bestands betrieben werden kann.

(3) Die Maßnahmen nach Absatz  1 finden nur Anwendung,
wenn der Mitgliedstaat der Aufforderung der Kommission nicht
innerhalb der in Absatz 2 gesetzten Frist nachkommt oder wenn
die Antwort als nicht zufrieden stellend betrachtet wird oder ein
deutig darauf hinweist, dass die erforderlichen Maßnahmen nicht
getroffen wurden.

(4) Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel und insbe
sondere zur Feststellung der betreffenden Mengen werden nach
dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

KAPITEL  IV

Sofortmaßnahmen

Artikel 108

Sofortmaßnahmen

(1) Gibt es Hinweise, beispielsweise aufgrund der von der
Kommission durchgeführten Stichproben, dass Fischerei
tätigkeiten und/oder Maßnahmen eines Mitgliedstaats oder meh
rerer Mitgliedstaaten die im Rahmen von Mehrjahresplänen
angenommenen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen
untergraben oder das marine Ökosystem bedrohen und soforti
ges Handeln geboten ist, kann die Kommission auf ausreichend
begründeten Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus Sofort
maßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten
beschließen. Die Kommission kann durch einen erneuten
Beschluss die Sofortmaßnahmen um bis zu sechs Monate
verlängern.

(2) Die Sofortmaßnahmen gemäß Absatz 1 müssen der Bedro
hung angemessen sein und können unter anderem Folgendes
vorsehen: 

a) Einstellung der Fischereitätigkeit von Schiffen unter der
Flagge der betreffenden Mitgliedstaaten;

b) Schließung von Fischereien;
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c) Verbot für Marktteilnehmer in der Gemeinschaft, Anlandun
gen, das Einsetzen in Käfige zu Mast- oder Aufzuchtzwecken
oder Umladungen von Fisch und Fischereierzeugnissen, die
von Schiffen unter der Flagge der betreffenden Mitgliedstaa
ten gefangen wurden, zu akzeptieren;

d) Verbot, Fisch und Fischereierzeugnisse, die von Schiffen unter
der Flagge der betreffenden Mitgliedstaaten gefangen wurden,
zu vermarkten oder zu anderen kommerziellen Zwecken zu
verwenden;

e) Verbot der Lieferung von lebenden Fischen für Fischzuchtan
lagen in den Gewässern unter der Gerichtsbarkeit der betref
fenden Mitgliedstaaten;

f) Verbot, lebenden Fisch, der von Schiffen unter der Flagge des
betreffenden Mitgliedstaats gefangen wurde, zu Zwecken der
Aufzucht in Gewässern unter der Gerichtsbarkeit anderer
Mitgliedstaaten entgegenzunehmen;

g) Verbot für Fischereifahrzeuge unter der Flagge des betreffen
den Mitgliedstaats, in Gewässern unter der Gerichtsbarkeit
anderer Mitgliedstaaten zu fischen;

h) entsprechende Änderung der von Mitgliedstaaten übermittel
ten Fangangaben.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln Anträge gemäß Absatz  1
gleichzeitig der Kommission und den betreffenden Mitgliedstaa
ten. Die übrigen Mitgliedstaaten können der Kommission binnen
fünf Arbeitstagen nach Eingang des Antrags ihre Bemerkungen
schriftlich übermitteln. Die Kommission entscheidet binnen 15
Arbeitstagen nach Eingang des Antrags.

(4) Die Sofortmaßnahmen treten umgehend in Kraft. Sie wer
den den betreffenden Mitgliedstaaten mitgeteilt und im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlicht.

(5) Die betreffenden Mitgliedstaaten können binnen 15
Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung den Rat mit der Ent
scheidung der Kommission befassen.

(6) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit binnen eines
Monats nach seiner Befassung eine andere Entscheidung treffen.

TITEL XII

DATEN UND INFORMATIONEN

KAPITEL  I

Analyse und Audit der Daten

Artikel 109

Allgemeine Grundsätze für die Analyse der Daten

(1) Die Mitgliedstaaten schaffen spätestens bis zum
31.  Dezember 2013 eine elektronische Datenbank zum Zwecke
der Validierung der nach dieser Verordnung aufgezeichneten
Daten und ein Validierungssystem.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle nach dieser Ver
ordnung aufgezeichneten Daten korrekt und vollständig sind und
innerhalb der in der gemeinsamen Fischereipolitik vorgesehenen
Fristen vorgelegt werden. Insbesondere 

a) unterziehen die Mitgliedstaaten folgende Daten einem
Abgleich, Analysen und Überprüfungen mittels automatisier
ter computerisierter Algorithmen und Mechanismen:

i) Daten des Schiffsüberwachungssystems VMS;

ii) Daten zu den Fangtätigkeiten, insbesondere Daten aus
Fischereilogbuch, Anlandeerklärung, Umladeerklärung
und Anmeldung;

iii) Daten der Übernahmeerklärungen, Transportdokumente
und Verkaufsbelege;

iv) Daten der Fanglizenzen und Fangerlaubnisse;

v) Daten der Inspektionsberichte;

vi) Daten zur Maschinenleistung;

b) werden folgende Daten gegebenenfalls ebenfalls einem
Abgleich, einer Analyse und einer Überprüfung unterzogen:

i) Daten des Schiffsortungssystems (VDS);

ii) Daten zu Sichtungen;

iii) Daten im Zusammenhang mit internationalen
Fischereiabkommen;

iv) Daten über Einfahrten in Fischereigebiete, Meeresgebiete,
in denen spezifische Vorschriften über den Zugang zu
den Gewässern und Ressourcen gelten, in Regelungs
bereiche der regionalen Fischereiorganisationen und
ähnlicher Organisationen und in Gewässer eines Dritt
lands sowie die Daten über die Ausfahrten daraus;

v) Daten des automatischen Schiffsidentifizierungssystems.

(3) Das Validierungssystem ist so konzipiert, dass Unstimmig
keiten zwischen den Daten sowie Fehler und fehlende Informati
onen in den Daten sofort erkennbar sind.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die vom Datenvali
dierungssystem festgestellten Unstimmigkeiten zwischen den
Daten in der Datenbank deutlich ausgewiesen werden. Die Daten
bank muss ferner alle korrigierten Daten deutlich ausweisen und
den Grund für die Korrektur nennen.

(5) Werden Unstimmigkeiten zwischen Daten festgestellt, so
führt der betreffende Mitgliedstaat die erforderlichen Untersu
chungen durch und trifft, bei begründetem Verdacht, dass ein Ver
stoß begangen wurde, die erforderlichen Maßnahmen.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zeitpunkte des
Dateneingangs, der Dateneingabe und der Datenvalidierung sowie
die Daten der Weiterverfolgung festgestellter Unstimmigkeiten in
der Datenbank klar ersichtlich sind.
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(7) Werden die Daten gemäß Absatz 2 nicht elektronisch über
mittelt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sie unverzüglich
manuell in die Datenbank eingetragen werden.

(8) Die Mitgliedstaaten erstellen einen nationalen Plan für die
Umsetzung des Validierungssystems, der die in Absatz 2 Buchsta
ben a und b aufgeführten Daten und die Weiterverfolgung von
Unstimmigkeiten einschließt. Die Pläne sollen so konzipiert sein,
dass die Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Risiko
managements bei der Validierung und beim Abgleich sowie bei
der anschließenden Weiterverfolgung von Unstimmigkeiten Pri
oritäten setzen können. Die Pläne werden der Kommission bis
zum 31. Dezember 2011 zur Genehmigung vorgelegt. Die Kom
mission genehmigt die Pläne vor dem 1.  Juli 2012, nachdem sie
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt hat, Korrekturen
vorzunehmen. Änderungen an den Plänen werden der Kommis
sion jährlich zur Genehmigung vorgelegt.

(9) Stellt die Kommission bei eigenen Untersuchungen
Unstimmigkeiten bei den in die Datenbank eines Mitgliedstaats
eingegebenen Daten fest, so kann sie diesen Mitgliedstaat, nach
dem sie ihn unter Vorlage entsprechender Unterlagen konsultiert
hat, auffordern, die Gründe für die Unstimmigkeiten zu ermitteln
und die Daten wenn nötig zu berichtigen.

(10) Die von den Mitgliedstaaten eingerichteten Datenbanken
und gesammelten Daten gemäß der vorliegenden Verordnung gel
ten nach Maßgabe des einzelstaatlichen Rechts als authentisch.

Artikel 110

Zugang zu Daten

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kommission
oder die von ihr bezeichnete Stelle jederzeit ohne Anmeldung
Fernzugriff auf alle Daten gemäß Artikel  115 hat. Außerdem
erhält die Kommission die Möglichkeit, diese Daten für jeden Zeit
raum oder jede Anzahl von Fischereifahrzeugen manuell und
automatisch herunterzuladen.

(2) Die Mitgliedstaaten gewähren den Vertretern der Kommis
sion den Zugriff auf der Grundlage elektronischer Zertifikate, die
die Kommission oder die von ihr bezeichnete Stelle erteilt. 

Dieser Zugang wird auf dem gesicherten Teil der Website der Mit
gliedstaaten gemäß Artikel 115 eingerichtet. 

(3) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 können die Mitgliedstaa
ten bis zum 30. Juni 2012 in Zusammenarbeit mit der Kommis
sion oder der von ihr bezeichneten Stelle ein Pilotprojekt/
Pilotprojekte durchführen, um einen Echtzeit-Fernzugriff auf die
nach dieser Verordnung gesammelten und validierten Daten der
Mitgliedstaaten zu gewähren. Sind sowohl die Kommission als
auch die betreffenden Mitgliedstaaten mit dem Ergebnis des Pilot
projekts zufrieden, so sind die betreffenden Mitgliedstaaten unter
der Voraussetzung, dass der Fernzugriff wie vereinbart funktio
niert, von der Verpflichtung entbunden, über die Fang
möglichkeiten gemäß Artikel  33 Absätze 2 und  8 zu berichten.
Die Form und Verfahren für den Zugang zu den Daten werden
erörtert und getestet. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
vor dem 1.  Januar 2012 mit, ob sie beabsichtigen, Pilotprojekte
durchzuführen. Der Rat kann ab dem 1.  Januar 2013 entschei
den, ob die Datenübermittlung der Mitgliedstaaten an die Kom
mission auf andere Art und mit einer anderen Häufigkeit erfolgen
sollte.

Artikel 111

Datenaustausch

(1) Jeder Flaggenmitgliedstaat stellt sicher, dass der direkte
elektronische Austausch sachdienlicher Informationen mit ande
ren Mitgliedstaaten sowie gegebenenfalls mit der Kommission
oder der von ihr bezeichneten Stelle möglich ist, insbesondere
durch Übermittlung Austausch folgender Informationen: 

a) Daten des Schiffsüberwachungssystems, wenn sich seine
Schiffe in den Gewässern eines anderen Mitgliedstaats
befinden;

b) Fischereilogbuchangaben, wenn seine Schiffe in den Gewäs
sern eines anderen Mitgliedstaats Fischfang betreiben;

c) Anlandeerklärungen und Umladeerklärungen, wenn diese
Vorgänge im Hafen eines anderen Mitgliedstaats erfolgen;

d) Anmeldung, wenn der Hafen eines anderen Mitgliedstaats
genutzt werden soll.

(2) Jeder Küstenmitgliedstaat stellt sicher, dass der direkte elek
tronische Austausch sachdienlicher Informationen mit anderen
Mitgliedstaaten sowie gegebenenfalls mit der Kommission oder
der von ihr bezeichneten Stelle möglich ist, insbesondere durch
Übermittlung folgender Informationen: 

a) Informationen aus den Kaufbelegen an den Flaggen
mitgliedstaat, wenn die Erzeugnisse eines Erstverkaufs von
einem Fischereifahrzeug eines anderen Mitgliedstaats
stammen;

b) Informationen der Übernahmeerklärung, wenn der Fisch in
einem anderen Mitgliedstaat als dem Flaggenmitgliedstaat
oder dem Mitgliedstaat der Anlandung gelagert wird;

c) Informationen der Kaufbelege und der Übernahmeerklärung
an den Mitgliedstaat, in dem die Anlandung erfolgte.

(3) Durchführungsbestimmungen zu diesem Kapitel, insbeson
dere zur Prüfung der Qualität und der Einhaltung der Fristen für
die Vorlage der Daten, zu Abgleich, Analyse und Überprüfung der
Daten sowie für die Erstellung eines einheitlichen Formats für das
Herunterladen und den Austausch der Daten werden nach dem
Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

KAPITEL  II

Vertraulichkeit der Daten

Artikel 112

Schutz personenbezogener Daten

(1) Diese Verordnung lässt den Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, wie er in den
Gemeinschaftsvorschriften und im nationalen Recht garantiert ist,
in jeder Hinsicht unberührt und ändert insbesondere nichts an
den Verpflichtungen — im Rahmen der Erfüllung ihrer jeweiligen
Aufgaben — der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Ver
arbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten
gemäß der Richtlinie 95/46/EG oder den Verpflichtungen der
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen
der Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001.
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(2) Die Rechte der Betroffenen hinsichtlich ihrer in nationalen
Systemen verarbeiteten Registrierungsdaten werden in Überein
stimmung mit den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats wahrge
nommen, der ihre personenbezogenen Daten gespeichert hat, und
insbesondere in Übereinstimmung mit den Bestimmungen zur
Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG; die betreffenden Rechte in
Bezug auf ihre in Gemeinschaftssystemen verarbeiteten
Registrierungsdaten werden in Übereinstimmung mit der Verord
nung (EG) Nr. 45/2001 wahrgenommen.

Artikel 113

Wahrung von Berufs- und Geschäftsgeheimnissen

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission unternehmen alle
erforderlichen Schritte, um sicherzustellen, dass die im Rahmen
dieser Verordnung gesammelten und übermittelten Daten ent
sprechend den Bestimmungen über die Wahrung von Berufs- und
Geschäftsgeheimnissen von Daten behandelt werden.

(2) Die zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission
ausgetauschten Daten dürfen nicht an andere als die in den Mit
gliedstaaten oder in den Gemeinschaftsorganen tätigen Personen
weitergeleitet werden, die aufgrund ihres Amtes Zugang zu die
sen Daten haben müssen, es sei denn, dass die Mitgliedstaaten,
welche die Daten übermitteln, ihre ausdrückliche Zustimmung
erteilen.

(3) Die Daten gemäß Absatz 1 dürfen nur dann zu anderen als
den in dieser Verordnung vorgesehenen Zwecken verwendet wer
den, wenn die Behörden, welche die Daten übermitteln, ihre aus
drückliche Zustimmung erteilen, sowie unter der Bedingung, dass
die Vorschriften, die im Mitgliedstaat der empfangenen Behörde
gelten, eine derartige Verwendung nicht verbieten.

(4) Im Rahmen dieser Verordnung übermittelte Daten, deren
Weitergabe sich auf 

a) den Schutz der Privatsphäre und die Integrität des Einzelnen
entsprechend den Gemeinschaftsvorschriften über den
Schutz personenbezogener Daten,

b) die kommerziellen Interessen einer natürlichen oder juristi
schen Person, einschließlich geistigen Eigentums,

c) Gerichtsverfahren und Rechtsberatung oder

d) den Umfang von Inspektionen oder Ermittlungen

auswirken könnten, an Personen, die für die zuständigen Behör
den, Gerichte, andere öffentlichen Einrichtungen oder die Kom
mission beziehungsweise die von ihr bezeichnete Stelle arbeiten,
unterliegen den geltenden Vertraulichkeitsvorschriften. Die Wei
tergabe von Informationen ist immer zulässig, wenn sie erforder
lich ist, um einen Verstoß gegen die Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik zu beenden oder zu verbieten.

(5) Für die in Absatz 1 genannten Daten gilt der gleiche Schutz
wie für ähnliche Daten in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten, die sie erhalten, und in den entsprechenden
Bestimmungen für die Gemeinschaftsorgane.

(6) Dieser Artikel darf nicht als Hindernis für die Verwendung
der gemäß dieser Verordnung gesammelten Daten für anschlie
ßende gerichtliche Verfahren oder Verfahren wegen Nichtbeach
tung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik ausgelegt

werden. Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der die
Daten übermittelt, werden jedes Mal unterrichtet, wenn diese
Daten zu diesen Zwecken verwendet werden.

(7) Dieser Artikel berührt nicht die Verpflichtungen aus inter
nationalen Vereinbarungen über die gegenseitige Hilfe in
Strafsachen.

KAPITEL  III

Offizielle Websites

Artikel 114

Offizielle Websites

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung richtet jeder Mitglied
staat vor dem 1. Januar 2012 eine offizielle Website ein, die über
das Internet zugänglich ist und die Informationen gemäß den
Artikeln  115 und  116 enthält. Die Mitgliedstaaten teilen die
Internetadresse ihrer offiziellen Website der Kommission mit. Die
Kommission kann beschließen, gemeinsame Standards und Ver
fahren zu entwickeln, um eine transparente Kommunikation zwi
schen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten,
der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur und der Kommission
zu gewährleisten, einschließlich der Übermittlung regelmäßiger
Kurzinformationen über die aufgezeichneten Fischereitätigkeiten
im Verhältnis zu den Fangmöglichkeiten.

(2) Die offizielle Website der Mitgliedstaaten besteht aus einem
öffentlich zugänglichen Teil und einem gesicherten Teil. Auf die
ser Website speichern, pflegen und aktualisieren die Mitgliedstaa
ten die Daten, die für die Kontrolle im Sinne dieser Verordnung
erforderlich sind.

Artikel 115

Öffentlich zugänglicher Teil der Website

In dem öffentlich zugänglichen Teil ihrer Website veröffentlichen
die Mitgliedstaaten unverzüglich, gegebenenfalls mittels eines
direkten Links

a) Namen und Anschriften der zuständigen Behörden, die für
die Erteilung der Fanglizenzen und der Fangerlaubnisse
gemäß Artikel 7 zuständig sind;

b) die Liste der für Umladungen bezeichneten Häfen gemäß
Artikel 20 unter Angabe ihrer Betriebszeiten;

c) einen Monat nach Inkrafttreten eines Mehrjahresplans und
nach Genehmigung durch die Kommission die Liste der
bezeichneten Häfen, deren Betriebszeiten gemäß Artikel  43
sowie innerhalb von 30 Tagen die Bedingungen für die Auf
zeichnung und Übermittlung der Mengen der Arten gemäß
dem Mehrjahresplan für jede Anlandung;

d) die Verfügung über die Ad-hoc-Schließung, in der das geo
grafische Gebiet der betroffenen Fanggründe, die Dauer der
Schließung und die Bedingungen, die für die Fischereien wäh
rend der Schließung in dem betreffenden Gebiet gelten,
gemäß Artikel 53 Absatz 2 eindeutig festgelegt sind;
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e) Angaben zu den Kontaktstellen für die Übermittlung oder
Vorlage der Fischereilogbücher, Anmeldungen, Umladeer
klärungen, Anlandeerklärungen, Verkaufsbelege, Übernah
meerklärungen und Transportdokumente gemäß den
Artikeln 14, 17, 20, 23, 62, 66 und 68;

f) eine Karte mit den Koordinaten des vorübergehend ad hoc
geschlossenen Gebiets gemäß Artikel  54 mit Angabe der
Dauer der Schließung und der dort während der Schließung
geltenden Bedingungen für den Fischfang;

g) die Entscheidung zur Schließung einer Fischerei gemäß Arti
kel 35 einschließlich aller Einzelheiten.

Artikel 116

Gesicherter Teil der Website

(1) Jeder Mitgliedstaat unterhält und aktualisiert auf dem gesi
cherten Teil seiner Website den Zugang zu folgenden Listen und
Datenbanken: 

a) den Listen der für Inspektionen zuständigen Vertreter der
Behörden gemäß Artikel 74;

b) der elektronischen Datenbank zur Bearbeitung der nach Arti
kel 78 erstellten Inspektions- und Überwachungsberichte;

c) den von seinem Fischereiüberwachungszentrum gemäß Arti
kel 9 aufgezeichneten VMS-Daten;

d) der elektronischen Datenbank mit der Liste aller nach Maß
gabe dieser Verordnung ausgestellten und verwalteten Fang
lizenzen und Fangerlaubnisse mit klarem Verweis auf die
geltenden Bedingungen und Angaben zu allen ausgesetzten
oder entzogenen Lizenzen und Erlaubnissen;

e) der Methode zur Messung des zusammenhängenden Zeit
raums von 24 Stunden gemäß Artikel 26 Absatz 6;

f) der elektronischen Datenbank mit allen relevanten Daten
über Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 33;

g) den nationalen Kontrollprogrammen gemäß Artikel 46;

h) der elektronischen Datenbank zur Überprüfung der Vollstän
digkeit und der Qualität der gesammelten Daten gemäß
Artikel 109.

(2) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass 

a) die Kommission oder die von ihr bezeichnete Stelle über eine
gesicherte Internetverbindung 24 Stunden täglich und 7 Tage
pro Woche Fernzugriff auf alle Daten gemäß dem vorliegen
den Artikel hat;

b) der direkte elektronische Austausch sachdienlicher Informa
tionen mit anderen Mitgliedstaaten und der Kommission
oder der von ihr bezeichneten Stelle möglich ist.

(3) Die Mitgliedstaaten gewähren den Vertretern der Kommis
sion den Zugriff auf der Grundlage elektronischer Zertifikate, die
die Kommission oder die von ihr bezeichnete Stelle erteilt.

(4) Zugriff auf die Daten in den gesicherten Teilen der Websi
tes erhalten nur bestimmte Nutzer, die hierzu von den betroffe
nen Mitgliedstaaten oder der Kommission oder der von ihr
bezeichneten Stelle ermächtigt werden. Der Datenzugang dieser
Personen ist auf die Daten beschränkt, die sie zur Durchführung
ihrer Aufgaben und Tätigkeiten im Rahmen der Überwachung der
Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik
benötigen, und unterliegt den Vorschriften über den vertraulichen
Gebrauch solcher Daten.

(5) Die Daten im gesicherten Teil der Website werden nur so
lange gespeichert, wie es für die Zwecke dieser Verordnung erfor
derlich ist, mindestens aber drei Kalenderjahre ab dem auf das Jahr
ihrer Aufzeichnung folgenden Jahr. Personenbezogene Daten, die
gemäß dieser Verordnung für historische, statistische oder wissen
schaftliche Zwecke ausgetauscht werden sollen, sollten entweder
überhaupt nur in anonymisierter Form oder, wenn dies nicht
möglich ist, nur mit verschlüsselter Identität der Betroffenen über
mittelt werden.

(6) Durchführungsbestimmungen zu diesem Kapitel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

TITEL XIII

DURCHFÜHRUNG

Artikel 117

Verwaltungszusammenarbeit

(1) Die für die Durchführung dieser Verordnung in den Mit
gliedstaaten zuständigen Behörden arbeiten untereinander, mit
den zuständigen Behörden in Drittländern und mit der Kommis
sion und der von ihr bezeichneten Stelle zusammen, um die Ein
haltung dieser Verordnung sicherzustellen.

(2) Zu den in Absatz  1 genannten Zwecken wird eine
Amtshilferegelung eingeführt, die Regeln für den Informations
austausch, auf vorherige Anfrage und ad hoc, einschließt.

(3) Der Mitgliedstaat, in dem Fischereitätigkeiten erfolgt sind,
übermittelt der Kommission alle sachdienlichen Informationen
auf Anfrage elektronisch zum selben Zeitpunkt wie dem Flaggen
mitgliedstaat des Fischereifahrzeugs.

(4) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel  118

Berichterstattungspflicht

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission alle fünf Jahre
einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor.

(2) Die Kommission erstellt auf der Grundlage der Berichte der
Mitgliedstaaten und ihrer eigenen Beobachtungen alle fünf Jahre
einen Bericht an das Europäische Parlament und den Rat.
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(3) Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung bewertet
die Kommission, wie sich diese Verordnung auf die gemeinsame
Fischereipolitik ausgewirkt hat.

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission einen
Bericht, in dem die Grundsätze genannt werden, nach denen die
Berichte über Grunddaten erstellt werden.

(5) Durchführungsbestimmungen zu Inhalt und Form der
Berichte der Mitgliedstaaten zwecks Anwendung dieses Artikels
werden nach dem Verfahren gemäß Artikel 119 erlassen.

Artikel 119

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 30 der Ver
ordnung (EG) Nr. 2371/2002 eingesetzten Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG. 

Der Zeitraum nach Artikel  4 Absatz  3 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf einen Monat festgesetzt. 

TITEL XIV

ÄNDERUNGEN UND AUFHEBUNGEN

Artikel 120

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 768/2005

Die Verordnung (EG) Nr. 768/2005 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 3 wird folgender Buchstabe angefügt:

„i) Unterstützung bei der einheitlichen Durchführung der
Kontrollregelung der gemeinsamen Fischereipolitik,
insbesondere:

— Organisation der operativen Koordinierung der
Kontrolltätigkeiten der Mitgliedstaaten für die
Durchführung von spezifischen Kontroll
programmen, Kontrollprogrammen in Verbindung
mit der illegalen, nicht gemeldeten und unregulier
ten (‚IUU‘) Fischerei und internationalen
Kontrollprogrammen;

— zur Erfüllung der Aufgaben der Agentur gemäß
Artikel 17a erforderliche Inspektionen.“

2. In Artikel 5

a) erhält Absatz 1 folgende Fassung:

„(1) Die operative Koordinierung der Agentur
erstreckt sich auf die Kontrolle aller Tätigkeiten, die
unter die gemeinsame Fischereipolitik fallen.“;

b) wird folgender Absatz angefügt:

„(3) Für eine verstärkte operative Koordinierung zwi
schen den Mitgliedstaaten kann die Agentur mit den
betreffenden Mitgliedstaaten zusammen Einsatzpläne
erstellen und ihre Durchführung koordinieren.“

3. Artikel 7 erhält folgende Fassung:

„Artikel 7

Unterstützung der Kommission und der Mitgliedstaaten

Die Agentur unterstützt die Kommission und die Mitglied
staaten zum Zwecke der Sicherstellung einer umfassenden,
einheitlichen und wirksamen Erfüllung ihrer Verpflichtungen
aus den Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik ein
schließlich der Bekämpfung des IUU-Fischfangs und in ihren
Beziehungen zu Drittländern. Die Agentur übernimmt insbe
sondere folgende Aufgaben:

a) Ausarbeitung und Weiterentwicklung eines Grundaus
bildungsprogramms für die Ausbilder der Fischerei
inspektoren der Mitgliedstaaten und Angebot
zusätzlicher Kurse und Seminare für diese Vertreter der
Behörden und sonstiges an Kontrolltätigkeiten beteilig
tes Personal;

b) Ausarbeitung und Weiterentwicklung eines Grund
programms für die Ausbildung von Gemeinschafts
inspektoren vor ihrem ersten Einsatz und regelmäßiges
Angebot an aktuellen Kursen und Seminaren für diese
Vertreter der Behörden;

c) auf Ersuchen der Mitgliedstaaten die gemeinsame Ver
gabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im Rah
men der Kontrolltätigkeiten der Mitgliedstaaten sowie
Vorbereitung und Koordinierung der Durchführung
gemeinsamer Pilotprojekte durch die Mitgliedstaaten;

d) Ausarbeitung gemeinsamer Verfahren für Kontroll
tätigkeiten unter Beteiligung von zwei oder mehr
Mitgliedstaaten;

e) Ausarbeitung von Kriterien für den Austausch von
Kontrollmitteln zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwi
schen Mitgliedstaaten und Drittländern und für die
Bereitstellung solcher Mittel durch die Mitgliedstaaten;

f) Durchführung von Risikoanalysen anhand von Fang-,
Anlande- und Fischereiaufwandsdaten sowie Risiko
analysen von ungemeldeten Anlandungen einschließlich
eines Vergleichs der Fang- und Einfuhrdaten mit
Ausfuhr- und nationalen Verbrauchsdaten;

g) auf Antrag der Kommission oder von Mitgliedstaaten
Entwicklung gemeinsamer Inspektionsmethoden und
-verfahren;

h) Unterstützung der Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen
bei der Erfüllung ihrer Gemeinschaftsverpflichtungen
und ihrer internationalen Verpflichtungen einschließlich
der Bekämpfung der IUU-Fischerei und der Verpflichtun
gen im Rahmen regionaler Fischereiorganisationen;
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i) Förderung und Koordinierung der Entwicklung von ein
heitlichen Risikomanagementmethoden im Bereich ihrer
Zuständigkeit;

j) Koordinierung und Förderung der Zusammenarbeit zwi
schen den Mitgliedstaaten und gemeinsamer Normen für
die Erstellung von Probenahmeplänen gemäß der Ver
ordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. Novem
ber 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der
Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik .

(*) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.“

4. Artikel 8 erhält folgende Fassung:

„Artikel 8

Erfüllung der Überwachungs- und Kontrollverpflich
tungen der Gemeinschaft

(1) Auf Ersuchen der Kommission koordiniert die Agen
tur Kontrolltätigkeiten der Mitgliedstaaten auf der Grundlage
internationaler Kontrollprogramme durch die Ausarbeitung
gemeinsamer Einsatzpläne.

(2) Die Agentur kann die für die Durchführung der
gemeinsamen Einsatzpläne gemäß Absatz  1 erforderliche
Ausrüstung erwerben, mieten oder chartern.“

5. Artikel 9 erhält folgende Fassung:

„Artikel 9

Durchführung spezifischer Kontroll- und Inspektions-
programme

(1) Die Durchführung spezifischer Kontroll- und
Inspektionsprogramme gemäß Artikel  95 der Verordnung
(EG) Nr. 1224/2009 wird von der Agentur auf der Grund
lage gemeinsamer Einsatzpläne koordiniert.

(2) Die Agentur kann die für die Durchführung der
gemeinsamen Einsatzpläne gemäß Absatz  1 erforderliche
Ausrüstung erwerben, mieten oder chartern.“

6. Folgendes Kapitel wird nach Kapitel  III eingefügt:

„KAPITEL IIIa

BEFUGNISSE DER AGENTUR

Artikel 17a

Abstellung von Vertretern der Agentur als Gemein-
schaftsinspektoren

Vertreter der Agentur können gemäß Artikel 79 der Verord
nung (EG) Nr. 1224/2009 in internationalen Gewässern als
Gemeinschaftsinspektoren abgestellt werden.

Artikel 17b

Maßnahmen der Agentur

Die Agentur kann gegebenenfalls

a) Handbücher über harmonisierte Inspektionsstandards
herausgeben;

b) Anleitungen zu bewährten Verfahren im Bereich der
Überwachung der gemeinsamen Fischereipolitik ein
schließlich der Ausbildung von für Kontrollen zuständi
gen Vertretern der Behörden ausarbeiten und regelmäßig
aktualisieren;

c) der Kommission die notwendige technische und admi
nistrative Unterstützung zur Durchführung ihrer Aufga
ben gewähren.

Artikel 17c

Zusammenarbeit

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten mit
der Agentur zusammen und gewähren die notwendige Unter
stützung zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

(2) Unter angemessener Berücksichtigung der unter
schiedlichen Rechtssysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten
erleichtert die Agentur die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und der Kommission
bei der Entwicklung harmonisierter Kontrollstandards im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht und unter Berücksich
tigung bewährter Verfahren in den Mitgliedstaaten und aner
kannter internationaler Standards.

Artikel 17d

Notstandseinheit

(1) Kommt die Kommission von sich aus oder auf Anfrage
von mindestens zwei Mitgliedstaaten bei der Bewertung einer
Situation zu dem Ergebnis, dass der gemeinsamen Fischerei
politik ein direktes, indirektes oder potenziell erhebliches
Risiko droht, und kann dieses Risiko nicht mit den vorhan
denen Möglichkeiten verhindert, beseitigt oder eingeschränkt
oder kann darauf nicht angemessen reagiert werden, so wird
die Agentur sofort informiert.

(2) Die Agentur setzt aufgrund einer Information durch
die Kommission oder von sich aus sofort eine Notstands
einheit ein und teilt dies der Kommission mit.

Artikel 17e

Aufgaben der Notstandseinheit

(1) Die von der Agentur eingerichtete Notstandseinheit
sammelt und bewertet alle sachdienlichen Informationen und
prüft die verfügbaren Optionen zur Verhinderung, Beseiti
gung oder Reduzierung des Risikos für die gemeinsame
Fischereipolitik so effizient und so rasch wie möglich.
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(2) Die Einheit kann von jeder Behörde oder Privatperson,
deren Fachwissen zur effektiven Bewältigung der Notlage
erforderlich erscheint, Unterstützung anfordern.

(3) Die Agentur übernimmt die erforderliche Koordinie
rung, damit auf den Notstand angemessen und rechtzeitig
reagiert werden kann.

(4) Die Einheit informiert gegebenenfalls die Öffentlich
keit über mögliche Risiken und ergriffene Gegenmaßnahmen.

Artikel 17f

Mehrjähriges Arbeitsprogramm

(1) Das mehrjährige Arbeitsprogramm der Agentur legt
die allgemeinen Ziele, das Mandat, die Aufgaben, die
Leistungsindikatoren und die Prioritäten für jede Aktion der
Agentur für fünf Jahre fest. Es enthält ferner einen Personal
entwicklungsplan und eine Aufstellung der erforderlichen
Haushaltsmittel zur Verwirklichung der Ziele für diesen
Fünfjahreszeitraum.

(2) Das mehrjährige Arbeitsprogramm orientiert sich an
Grundlagen und Methoden des maßnahmenbezogenen
Managements der Kommission. Es wird vom Verwaltungsrat
verabschiedet.

(3) Das in Artikel  23 Absatz  2 Buchstabe c genannte
Arbeitsprogramm nimmt auf das mehrjährige Arbeits
programm Bezug. Hierin ist auf Erweiterungen, Änderungen
oder Streichungen im Vergleich zum Programm des Vorjah
res und auf die bei den allgemeinen Zielen und Prioritäten des
mehrjährigen Arbeitsprogramms erzielten Fortschritte klar
hinzuweisen.

Artikel 17g

Zusammenarbeit in Meeresfragen

Die Agentur trägt zur Umsetzung der integrierten Meeres
politik der EU bei und kann insbesondere in Fragen, die unter
diese Verordnung fallen, nach Zustimmung des Verwaltungs
rats Verwaltungsabkommen mit anderen Institutionen schlie
ßen. Der Direktor informiert die Kommission und die
Mitgliedstaaten frühzeitig über die Aufnahme entsprechen
der Verhandlungen.

Artikel 17h

Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen zu diesem Kapitel werden
nach dem Verfahren gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Verord
nung (EG) Nr. 2371/2002 erlassen.

In diesen Bestimmungen kann es insbesondere um die Erstel
lung von Plänen zur Bewältigung eines Notstands, die Ein
richtung der Notstandseinheit und die praktischen Verfahren
gehen.“

Artikel 121

Änderungen anderer Verordnungen

(1) In der Verordnung (EG) Nr.  847/96 wird Artikel  5
gestrichen.

(2) Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 wird wie folgt geändert: 

a) Artikel 21 erhält folgende Fassung

„Artikel 21

Kontroll- und Sanktionsregelung

Der Zugang zu den Gewässern und Ressourcen sowie alle
Tätigkeiten nach Artikel 1 werden kontrolliert, und die Ein
haltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik
wird durchgesetzt. Zu diesem Zweck wird eine
Gemeinschaftsregelung zur Kontrolle, Inspektion und Durch
setzung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik
eingeführt.“

b) Die Artikel 22 bis 28 werden gestrichen.

(3) In der Verordnung (EG) Nr.  811/2004 des Rates vom
21.  April 2004 zur Festlegung von Maßnahmen zur Wiederauf
füllung des nördlichen Seehechtbestands

(1)  ABl. L 150 vom 30.4.2004, S. 1.

 (1) werden die Artikel 7,
8, 10, 11, 12 und 13 gestrichen.

(4) In der Verordnung (EG) Nr.  2115/2005 des Rates vom
20. Dezember 2005 zur Einführung eines Wiederauffüllungsplans
für Schwarzen Heilbutt im Rahmen der Organisation für die
Fischerei im Nordwestatlantik

(2)  ABl. L 340 vom 23.12.2005, S. 3.

 (2) wird Artikel 7 gestrichen.

(5) In der Verordnung (EG) Nr.  2166/2005 des Rates vom
20.  Dezember 2005 mit Maßnahmen zur Wiederauffüllung der
südlichen Seehecht- und der Kaisergranatbestände in der Kantab
rischen See und westlich der Iberischen Halbinsel

(3)  ABl. L 345 vom 28.12.2005, S. 5.

 (3) wird Kapi
tel  IV gestrichen.

(6) In der Verordnung (EG) Nr.  388/2006 des Rates vom
23.  Februar 2006 mit einem Mehrjahresplan für die nachhaltige
Nutzung des Seezungenbestands im Golf von Biskaya

(4)  ABl. L 65 vom 7.3.2006, S. 1.

 (4) wird 
Kapitel  IV gestrichen.

(7) In der Verordnung (EG) Nr. 509/2007 des Rates des Rates 
vom 7. Mai 2007 mit einem Mehrjahresplan für die nachhaltige 
Nutzung des Seezungenbestands im westlichen Ärmelkanal

(5)  ABl. L 122 vom 11.5.2007, S. 7.

 (5) 
wird Kapitel  IV gestrichen.

(8) In der Verordnung (EG) Nr.  676/2007 des Rates vom
11.  Juni 2007 zur Einführung eines Mehrjahresplans für die 
Fischereien auf Scholle und Seezunge in der Nordsee

(6)  ABl. L 157 vom 19.6.2007, S. 1.

 (6) wird 
Kapitel  IV gestrichen.
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(9) In der Verordnung (EG) Nr. 1098/2007 des Rates

(1)  ABl. L 248 vom 22.9.2007, S. 1.

 (1) wer
den Artikel 10 Absätze 3 und 4, Artikel 11 Absätze 2 und 3, die 
Artikel  12, 13 und  15, Artikel  18 Absätze 2 und  3, Artikel  19 
und  20, Artikel  22 Absatz  2 sowie die Artikel  23, 24 und  25 
gestrichen.

(10) In der Verordnung (EG) Nr.  1300/2008 des Rates vom
18. Dezember 2008 zur Festlegung eines Mehrjahresplans für den 
Heringsbestand des Gebiets westlich Schottlands und für die 
Fischereien, die diesen Bestand befischen

(2)  ABl. L 344 vom 20.12.2008, S. 6.

 (2) werden die Artikel 5 
und 6 gestrichen.

(11) In der Verordnung (EG) Nr.  1342/2008 des Rates vom
18.  Dezember 2008 zur Festlegung eines langfristigen Plans für 
die Kabeljaubestände und die Fischereien, die diese Bestände befi
schen

(3)  ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 20.

 (3), werden die Artikel 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
28 und 29 gestrichen.

Artikel 122

Aufhebungen

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 wird aufgehoben, mit 
Ausnahme der Artikel 6, 8 und 11, die mit Wirkung vom Tag des 
Inkrafttretens der Durchführungsvorschriften der Artikel  14, 21 
und  23 der vorliegenden Verordnung aufgehoben werden und 
mit Ausnahme von Artikel  5, Artikel  9 Absatz  5 und der Arti
kel 13, 21 und 34, die mit Wirkung vom 1.  Januar 2011 aufge
hoben werden

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1627/94 wird mit Wirkung vom 
Tag des Inkrafttretens der Durchführungsvorschriften von Arti
kel 7 der vorliegenden Verordnung aufgehoben.

(3) Die Verordnung (EG) Nr.  1966/2006 wird mit Wirkung 
vom 1. Januar 2011 aufgehoben.

Artikel 123

Bezugnahmen

Verweisungen auf die aufgehobenen Verordnungen und auf die 
gemäß Artikel 121 aufgehobenen Bestimmungen gelten als Ver
weisungen auf die vorliegende Verordnung und sind nach Maß
gabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen.

TITEL XV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 124

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab 1.  Januar 2010.

Jedoch

a) gelten Artikel 33Absätze 6 und 9, die Artikel 37, 43, 58, 60, 
61, 63, 67, 68, 73, 78 und 84, Artikel 90 Absätze 2, 3 und 4, 
Artikel 93 und 117 und Artikel 121 Absätze 2 bis 11 ab dem
1. Januar 2011,

b) gelten die Artikel 6, 7, 14, 21 und 23 ab dem Tag des Inkraft
tretens ihrer Durchführungsvorschriften,

c) gilt Artikel 92 sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 
seiner Durchführungsvorschriften.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 20. November 2009.

Im Namen des Rates
Der Präsident

E. ERLANDSSON
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ANHANG I

SPEZIFISCHE INSPEKTIONS-ECKWERTE FÜR MEHRJAHRESPLÄNE

Ziel

1. Jeder Mitgliedstaat legt nach Maßgabe dieses Anhangs spezifische Inspektions-Eckwerte fest. 

Strategie

2. Inspektionen und Überwachung von Fischereitätigkeiten sind vorrangig auf Fischereifahrzeuge ausgerichtet, die voraus
sichtlich Arten fangen, für die ein Mehrjahresplan gilt. Stichprobenkontrollen beim Transport und bei der Vermarktung 
von Arten, für die ein Mehrjahresplan gilt, dienen als ergänzende Gegenkontrollen, um die Wirksamkeit der Inspektions-
und Überwachungstätigkeit zu prüfen. 

Prioritäten

3. Je nachdem, wie die Fangflotten von den Beschränkungen der Fangmöglichkeiten betroffen sind, kommt den verschie
denen Typen von Fanggeräten unterschiedliche Priorität zu. Jeder Mitgliedstaat legt daher spezifische Prioritäten fest. 

Zieleckwerte

4. Spätestens einen Monat nach Inkrafttreten einer Verordnung zur Festsetzung eines Mehrjahresplans setzen die Mitglied
staaten ihre Inspektionspläne um und tragen dabei den nachstehenden Zielwerten Rechnung. 

Die Mitgliedstaaten erläutern die angewandte Probenahmestrategie. 

Die Kommission kann den von dem Mitgliedstaat zugrunde gelegten Stichprobenplan auf Verlangen einsehen. 

a) Umfang der Hafeninspektionen

In der Regel sollte die zu erreichende Genauigkeit wenigstens genauso groß sein wie bei Anwendung einer Methode 
der einfachen Zufallsstichprobenahme, wobei 20 % aller Anlandungen (nach Gewicht) der Arten, für die ein Mehr
jahresplan gilt, in einem Mitgliedstaat zu kontrollieren sind.

b) Umfang der Inspektion bei der Vermarktung

Inspektion von 5 % der auf Auktionen zum Verkauf angebotenen Mengen von Arten, für die ein Mehrjahresplan 
gilt.

c) Umfang der Inspektionen auf See

Variabler Eckwert, der nach einer detaillierten Analyse der Fischereitätigkeit in jedem Gebiet festzulegen ist. Die Eck
werte für die Inspektion auf See sind als Anzahl Patrouillentage auf See in den Bewirtschaftungsgebieten auszudrü
cken, wobei für Patrouillen in bestimmten Gebieten ein gesonderter Eckwert festgelegt werden kann.

d) Umfang der Luftüberwachung

Variabler Eckwert, der nach einer detaillierten Analyse der Fischereitätigkeit in den einzelnen Gebieten und unter 
Berücksichtigung der dem Mitgliedstaat zur Verfügung stehenden Mittel festzulegen ist.
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ANHANG II

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 Vorliegende Verordnung

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 und 2

Artikel Absatz 2 Artikel 5 Absatz 3

Artikel 1 Absatz 3 Artikel 2

Artikel 2 Artikel 5

Artikel 3 Artikel 9

Artikel l4 Absatz 1 Artikel 5

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 75

Artikel 5 Buchstaben a und b Artikel 74

Artikel 5 Buchstabe c Artikel 8

Artikel 6 Artikel 14, 15 und 16

Artikel 7 Artikel 17 und 18

Artikel 8 Artikel 23, 24 und 25

Artikel 9 Absätze 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8 und 9 Artikel 62, 63, 64, 65 und 68

Artikel 9 Absätze 4b und 5 Artikel 66 und 67

Artikel 11 Artikel 20, 21 und 22

Artikel 13 Artikel 68

Artikel 14 Artikel 59

Artikel 15 Absätze 1, 2 und 4 Artikel 33 und 34

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 36

Artikel 16 Artikel 117

Artikel 17 Artikel 5

Artikel 19 Artikel 112 und 113

Title IIA Title IV, Kapitel I, Abschnitt 2

Artikel 20 Absatz 1 Artikel 47

Artikel 20 Absatz 2 Artikel 49

Artikel 21 Absatz 1 Artikel 33

Artikel 21 Absatz 2 Artikel 35

Artikel 21 Absatz 3 Artikel 36

Artikel 21 Absatz 4 Artikel 37

Artikel 21a Artikel 35

Artikel 21b Artikel 34

Artikel 21c Artikel 36

Artikel 23 Artikel 105

Title V Title IV, Kapitel II und Artikel 109

Artikel 28 Absatz 1 Artikel 56

Artikel 28 Absatz 2 Artikel 57 und 70

Artikel 28 Absatz 2a Artikel 56

Artikel 29 Artikel 96, 97, 98 und 99

Artikel 30 Artikel 102

Artikel 31 Absätze 1 und 2 Artikel 89 und 90

Artikel 31 Absatz 4 Artikel 86
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Artikel 32 Absatz 1 Artikel 85

Artikel 32 Absatz 2 Artikel 88

Artikel 33 Artikel 86

Artikel 34 Artikel 117

Artikel 34a Artikel 117

Artikel 34b Artikel 98

Artikel 34c Artikel 95

Artikel 35 Artikel 118

Artikel 36 Artikel 119

Artikel 37 Artikel 112 und 113

Artikel 38 Artikel 3

Artikel 39 Artikel 122

Artikel 40 Artikel 124

Verordnung (EG) Nr. 1627/94 Vorliegende Verordnung

Gesamte Verordnung Artikel 7

Verordnung (EG) Nr. 847/96 Vorliegende Verordnung

Artikel 5 Artikel 106

Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 Vorliegende Verordnung

Artikel 21 Artikel 1 und 2

Artikel 22 Absatz 1 Artikel 6, 7, 8, 9, 14 und 75

Artikel 22 Absatz 2 Artikel 58, 59, 62, 68 und 75

Artikel 23 Absatz 3 Artikel 5 Absatz 3, Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 11

Artikel 23 Absatz 4 Artikel 105 und 106

Artikel 24 Artikel 5, Titel VII und Artikel 71 und 91

Artikel 25 Kapitel III und IV von Titel VII und Artikel 89

Artikel 26 Absatz 1 Artikel 96

Artikel 26 Absatz 2 Artikel 108

Artikel 26 Absatz 4 Artikel 36

Artikel 27 Absatz 1 Artikel 96 bis 99

Artikel 27 Absatz 2 Artikel 101 und 102

Artikel 28 Absatz 1 Artikel 117

Artikel 28 Absatz 3 Artikel 80, 81 und 83

Artikel 28 Absatz 4 Artikel 79

Artikel 28 Absatz 5 Artikel 74

Verordnung (EG) Nr. 811/2004 Vorliegende Verordnung

Artikel 7 Artikel 14 Absatz 2

Artikel 8 Artikel 17

Artikel 10 Artikel 14 Absatz 3

Artikel 11 Artikel 44

Artikel 12 Artikel 60 Absatz 6

Verordnung (EG) Nr. 2166/2005 Vorliegende Verordnung

Artikel 9 Artikel 14 Absatz 3

Artikel 10 Artikel 60 Absatz 1

Artikel 12 Artikel 44

Artikel 13 Artikel 60 Absatz 6
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Verordnung (EG) Nr. 2115/2005 Vorliegende Verordnung

Artikel 7 Artikel 14 Absatz 3

Verordnung (EG) Nr. 388/2006 Vorliegende Verordnung

Artikel 7 Artikel 14 Absatz 3

Artikel 8 Artikel 60 Absatz 1

Artikel 10 Artikel 44

Artikel 11 Artikel 60 Absatz 6

Verordnung (EG) Nr. 509/2007 Vorliegende Verordnung

Artikel 6 Artikel 14 Absatz 3

Artikel 8 Artikel 44

Artikel 9 Artikel 60 Absatz 6

Verordnung (EG) Nr. 676/2007 Vorliegende Verordnung

Artikel 10 Artikel 14 Absatz 2

Artikel 11 Artikel 14 Absatz 3

Artikel 12 Artikel 60 Absatz 1

Artikel 14 Artikel 44

Artikel 15 Artikel 60 Absatz 6

Verordnung (EG) Nr. 1098/2007 Vorliegende Verordnung

Artikel 15 Artikel 14 Absatz 3

Artikel 19 Artikel 60 Absatz 1
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